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Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/20071 

des 
Regionalverbandes Großraum Braunschweig 

 
über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im 

öffentlichen Personennahverkehr  

 

Präambel 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, deutschlandweit gültiges 

„Deutschlandticket“ für den öffentlichen Personennahverkehr zu einem Einführungspreis von 

49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement einzuführen. Die Einführung des 

Deutschlandtickets ist zum 1. Mai 2023 erfolgt. In der Umsetzung arbeiten Bund, Länder, 

kommunale Spitzenverbände und Unternehmensverbände eng zusammen. Bund und Länder 

stellen für das Deutschlandticket ab 2023 jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. 

Hierzu passt der Bund das Regionalisierungsgesetz (RegG)2 an. Bund und Länder haben sich 

weiterhin darauf verständigt, dass die notwendige Auskömmlichkeit des Tarifs für das 

Deutschlandticket gewährleistet wird. Etwaige Mehrkosten, die den Unternehmen im 

Einführungsjahr 2023 entstehen, werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Auch 

in den Folgejahren wollen Bund und Länder gemeinsam vereinbaren, wie die Finanzierung 

durch Ticketeinnahmen und Zuschüsse sichergestellt wird. Das bundesweit gültige 

Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit einem einfachen und günstigen Angebot die 

Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. Daneben soll mit 

dem von Bund und Ländern noch zu erarbeitenden Ausbau- und Modernisierungspakt auch 

das verkehrliche Angebot weiterentwickelt werden. 

Auf dieser Grundlage haben Bund und Länder im Rahmen von Muster-Richtlinien zum 

Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang 

mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 2023 

in der Anlage 3 (im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023) Maßstäbe zur 

einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung des Deutschlandtickets verbundenen 

Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-Richtlinien regeln die Ausreichung dieser Finanzmittel 

durch die Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des 

Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie des öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV). Die Muster-Richtlinien sind von den Ländern jeweils noch auf die konkreten 

Verhältnisse vor Ort anzupassen und umzusetzen. Die wesentlichen Teile der bundesweit 

abgestimmten Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 sind verbindlich und bundesweit 

                                                
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in 
der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der 
Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
2 Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378 ,2395), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 20. April 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 107). 
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einheitlich umzusetzen. Diese Umsetzung erfolgt für das Land Niedersachsen durch die 

Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 2023 vom 2.5.20233 in der Anlage 3 

(im Folgenden: Richtlinie Niedersachsen Deutschlandticket 2023).  

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des 

Deutschlandtickets im Verhältnis zu den Unternehmen des SPNV und des ÖPNV nach 

Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 

Um eine rechtzeitige Umsetzung des Deutschlandtickets im ÖPNV in seinem 

Zuständigkeitsgebiet zum 30. September 2023 sowie eine rechtskonforme Finanzierung 

hierfür zu gewährleisten, erlässt der Regionalverband Großraum Braunschweig vor diesem 

Hintergrund eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 in Form einer Satzung. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Regionalverbandes 

Großraum Braunschweig tätigen Unternehmen des ÖPNV zur Anerkennung des 

Deutschlandtickets sowie einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile 

unter Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023. Hierdurch werden die 

Vorgaben des RegG bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Regionalverbandes Großraum 

Braunschweig umgesetzt.  

Der finanzielle Ausgleich erfolgt nach Nr. 2 Richtlinie Niedersachsen Deutschlandticket 2023 

in der Form von Billigkeitsleistungen an Unternehmen in Niedersachsen, deren Ausgaben in 

den Monaten Mai bis Dezember 2023 aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets durch 

den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus allgemeinen 

Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen aus 

Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die Umsetzung des 

Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007 gedeckt werden können. 

Ein solcher Ausgleich wurde bereits vorläufig durch die Landesnahverkehrsgesellschaft 

Niedersachsen GmbH (LNVG) an Verkehrsunternehmen gewährt durch den Bescheid 

bezüglich Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in 

Niedersachsen ‐ 1. Abschlagszahlung in der Anlage 1 (im Folgenden: Bewilligungsbescheid 

LNVG). 

1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 und 3 des 

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)4, § 15 Satz 1  Allgemeines Eisenbahngesetz 

(AEG)5, § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Regionalverband „Großraum Braunschweig“ 

                                                
3 Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in 
Niedersachsen (Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 2023) (Nds. MBl. Nr. 16/2023, 
S. 361). 
4 Personenbeförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 
1690), zuletzt geändert durch Art. 23 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56). 
5 Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), 
zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147). 
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(BraunschwG)6, § 4 Abs. 1 Nr. 1b des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG)7, 

§ 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)8 sowie Art. 3 

Abs. 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt 

der Regionalverband Großraum Braunschweig die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur 

Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im öffentlichen Personennahverkehr 

nach § 1 Abs. 2 NNVG und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle 

Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem 

Deutschlandticket. 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Unternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 

2.2) öffentliche Personenverkehrsdienste im ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, 

während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 9) das 

Deutschlandticket im Sinne des § 9 Abs. 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als 

Höchsttarif im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den 

Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend Ziffern 2.1 und 2.2 

anzuerkennen (im Folgenden „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“) 

und zu kontrollieren.  

Die Tarifanerkennung beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen 

Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß 

den Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 7. März 2023 (Anlage 2), ohne dass 

den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Unternehmen sind im 

Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem nach Nr. 4 der 

Muster-Richtlinien Deutschlandticket und Nr. 4.3 der Richtlinie Niedersachsen 

Deutschlandticket 2023 berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten 

Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket für das Jahr 2023 teilzunehmen, die 

hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche 

vollumfänglich geltend zu machen und ggf. diese Ansprüche überschießende 

Einnahmen abzugeben gemäß dem Beschluss für ein bundesweites 

Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf 

Basis des „Leipziger Modellansatzes vom 20.03.2023 (Regelungen zur 

Einnahmeaufteilung) (Anlage 5). Soweit ein Unternehmen Verkehrsleistungen im 

SPNV oder ÖPNV auch in den Bezirken anderer Aufgabenträger erbringt, gilt die 

Verpflichtung nach dem vorstehenden Satz für das Unternehmen, wenn das 

Unternehmen im Verhältnis zu diesen anderen Aufgabenträgern ebenfalls einen 

Ausgleichsanspruch erwirbt, der dem Anspruch nach dieser Allgemeinen Vorschrift 

und den Vorgaben der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 entspricht, und 

wenn der Aufgabenträger eine entsprechende Verpflichtung bzgl. der bundesweit 

abgestimmten Einnahmeaufteilung auch für alle anderen in seinem 

Zuständigkeitsbereich tätigen Unternehmen schafft, die Ausgleichszahlungen nach 

den Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 erhalten.  

                                                
6 Gesetz über den Regionalverband "Großraum Braunschweig", verkündet am 27. November 1991 
(Nds. GVBl. S. 305), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 13. Oktober 2021 (Nds. GVBl. S. 
700). 
7 Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz, verkündet als Art. 1 des Niedersächsischen Gesetzes zur 

Neuordnung des öffentlichen Personennahverkehrs vom 28. Juni 1995 (Nds. GVBl. 1995, S. 180), 

zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 53). 
8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 588). 
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Die Unternehmen sind zudem verpflichtet, Beförderungsbedingungen des 

Deutschlandtickets aufzustellen und zu veröffentlichen und, wenn und soweit im 

Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für 

das Deutschlandticket selbst zu stellen und/oder bei entsprechenden Tarifanträgen 

Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem 

ihnen möglichen, erforderlichen und zumutbaren Umfang an der bundesweit 

einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken.  

Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit abgestimmten 

Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu 

gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des 

Deutschlandtickets sind einzuhalten. Werden Kosten für die Ertüchtigung von 

Kontrollinfrastruktur im Sinne von Nr. 5.4.4 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 

2023 in Ansatz gebracht, ist das Unternehmen verpflichtet, diese mindestens drei 

Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen (vgl. Nr. 6.2 der Muster-Richtlinien 

Deutschlandticket 2023 und der Richtlinie Niedersachsen Deutschlandticket 2023). 

2.2 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das 

gesamte Gebiet, für das der Regionalverband Großraum Braunschweig – unter 

Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten 

mit benachbarten zuständigen Behörden – die Befugnis als zuständige Einrichtung im 

Sinne des Art. 2 Buchstabe b) a.E. der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den ÖPNV 

innehat.  

3. Verhältnis zu Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge und allgemeiner 

Vorschriften 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen 

Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

(gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste) oder einer allgemeinen Vorschrift 

(eigenwirtschaftlicher Verkehr) erbracht werden, gelten die Regelungen dieses 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags/der allgemeinen Vorschrift einschließlich 

etwaiger Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den 

Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur 

Tarifanerkennung und die hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen nur insoweit, 

wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag/ die allgemeine Vorschrift eine 

entsprechende Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets und die hierfür zu 

gewährenden Ausgleichsleistungen enthält; im Übrigen ergibt sich die 

Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden 

Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift.  

3.2 Das Gleiche gilt für alle weiteren Pflichten im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket (die Datenbereitstellungspflicht, die Pflicht, bestehende 

Einnahmeansprüche vollumfänglich geltend zu machen und ggf. diese Ansprüche 

überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben, vgl. Ziff. 

4.3 der Richtlinie Niedersachsen Deutschlandticket 2023, sowie ggf. weitergehende 

Pflichten aus dem Bewilligungsbescheid der LNVG, soweit diese sachlich vom 

Erlösverantwortlichen zu beachten sind, siehe Anlage 1). 
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4. Ex ante-Ausgleich 

4.1 Die Unternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf 

Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets 

entstehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus 

einer Gegenüberstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets („Mit-

Fall") und der Situation mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) 

unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und 

negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden Grundsätze zu 

beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrunde liegenden 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung, die vom 

Regionalverband Großraum Braunschweig mit den dieser allgemeinen Vorschrift 

unterworfenen Unternehmen abgeschlossen werden können, nach diesen 

Grundsätzen zu regeln.  

4.2 Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe 

von 100 % der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben. 

4.3 In Bezug auf die Ermittlung der Höhe des ex ante-Ausgleichs gelten die Nrn. 5.4.1 bis 

5.4.8 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 für das Jahr 2023.  

4.4 Zusätzlich ggf. auszugleichen ist ein Rückgang des ex ante-Ausgleichs aus einem 

öffentlichen Dienstleistungsauftrag, der darauf beruht, dass die dem Aufgabenträger 

zustehenden Fahrgelderlöse durch das Deutschlandticket rückläufig sind (Schaden 

aus Anreizsystem im Bruttovertrag). 

4.5 Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte 

des Jahres 2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen 

ausnahmsweise die Nutzung von Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine 

Werte aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese 

Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur 

Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim 

Nachweisverfahren validiert werden. 

4.6 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. 

Dies gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. 

SGB IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und 

darauf bezogene Ausgleichsregelungen des Regionalverbands Großraum 

Braunschweig oder Dritter, die für das Unternehmen Geltung beanspruchen.  

4.7 Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei 

Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, 

dass ein ex ante-Ausgleich für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. 

Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und der hierfür gewährte ex ante-Ausgleich 

im Rahmen der Nachweisführung (dazu Ziffer 6) jeweils getrennt und nachvollziehbar 

darzustellen. 

4.8 Soweit Tarifausgleichsregelungen auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

(Bestands-öDA) oder anderer allgemeiner Vorschriften (Bestands-aV) erbracht 

werden, ermittelt sich der ex ante-Ausgleich für alle Höchsttarife sequentiell gemäß 

der folgenden Erlöspositionen:  

1) Ermittlung der Erlöse auf Grundlage der verbindlichen Prognose der 

Einnahmeaufteilung des VGB (entsprechend Einnahmeaufteilungsvertrag) 

2) Ausgleichszahlungen aus gesetzlichen Tarifvorgaben (z.B. § 7a NNVG) 

(gemäß § 228 SGB IX)  
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3) Ausgleichsbetrag aus allgemeiner Vorschrift Deutschlandticket, abzüglich 

der Ausgleichszahlungen für den allgemeinen Tarif (Jedermanntarif) als 

Höchsttarif aus dem Vorjahr und abzüglich der Ausgleichsleistungen für die 

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen aus öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag aus dem Vorjahr 

4) Ermittlung des Ausgleichs für die Anwendung des Jedermann-Höchsttarifs 

als letzter sequentieller Prüfungsschritt 

4.9 Der Regionalverband Großraum Braunschweig kann künftig auch zusätzliche 

Tarifvorgaben und Ausgleichsregelungen zur Anwendung des Deutschlandticket 

treffen. 

5. Vermeidung einer Überkompensation (Ex post-Kontrolle) 

5.1 Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 bzw. Nr. 6 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 ist eine 

Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vorzunehmen und der 

Ausgleich auf den Wert des finanziellen Nettoeffekts zu begrenzen.  

5.1.1 In Bezug auf die Kosten gilt: Kosten im Zusammenhang mit der Anerkennung 

des Deutschlandtickets können nach Maßgabe der Muster-Richtlinien 

Deutschlandticket 2023 berücksichtigt werden. Bestehende Regelungen in 

öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.  

5.1.2 In Bezug auf die Ermittlung der Erträge gilt: Das Unternehmen ist zur 

Anwendung des bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der 

Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger 

Modellansatzes vom (Beschluss vom 20.03.2023) (Anlage 5) verpflichtet. 

Zugleich ist das Unternehmen zur Anwendung der Regelungen der 

Einnahmenaufteilung des VRB-Tarifs in der jeweils gültigen Fassung 

verpflichtet. Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift 

dürfen nicht zu einer Überkompensation im Sinne des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen.  

5.2 Die ex post-Kontrolle wird wie folgt gewährleistet:  

5.2.1 Im Falle eines wettbewerblich oder direkt vergebenen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrages zur Erbringung von Leistungen des ÖPNV nach 

dem Bruttoprinzip erfolgt keine ex post-Kontrolle nach Maßgabe dieser 

allgemeinen Vorschrift, sofern die Erlöse vollständig an den Aufgabenträger 

abzuführen sind; im Falle von Bruttoanreizverträgen gilt Ziffer 5.2.2 

entsprechend.  

5.2.2 Im Falle wettbewerblich vergebener öffentlicher Dienstleistungsaufträge zur 

Erbringung von Leistungen des ÖPNV nach dem Nettoprinzip erfolgt die ex 

post-Kontrolle zumindest einmal während der Laufzeit des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags. Alternativ kann eine ex post-Kontrolle über die 

allgemeine Vorschrift für die Anwendung des VRB-Tarifs erfolgen. In diesem 

Fall ist eine jährliche Kontrolle erforderlich. Die Ausgleichsleistung darf in 

beiden Fällen den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des 

Deutschlandtickets nach Ziffer 4.1 im Sinne von Ziffer 5.1 nicht übersteigen. 

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung und die Angemessenheit des Gewinns 

im Sinne der Ziffer 6 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 kann 
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durch einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater oder vom 

Rechnungsprüfungsamt bescheinigt werden.  

Das Unternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den 

Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die 

Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Ein höherer Gewinn 

kann im Einzelfall überdies als angemessen akzeptiert werden, wenn die 

Verkehrsdienste in einem wettbewerblichen Vergabe- oder 

Genehmigungsverfahren vergeben wurden und das Unternehmen 

nachweist, dass es über die Laufzeit des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags oder der Genehmigung, ohne Betrachtung der 

Corona-geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den 

zugrunde liegenden Verkehrsdiensten erzielt hätte. Die Berechnung 

einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch den 

Regionalverband Großraum Braunschweig oder dessen Beauftragten 

zugänglich gemacht werden (vgl. Ziffer 6.5). Zum Nachweis einer nicht 

vorhandenen Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle 

Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der 

Tarifanerkennung in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend Ziffer 4. 

bis zum 10.03.2025 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter 

Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser 

allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen.  

5.2.3 Im Falle eines direkt vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrages zur 

Erbringung von SPNV-Leistungen erfolgt die ex post-Kontrolle nach 

Maßgabe des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags. Die 

Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der 

Tarifanwendung/-anerkennung des Deutschlandtickets nach Ziffer 4.1 i. S. 

von Ziffer 4.2 nicht übersteigen. In Bezug auf die Gegenüberstellung der 

Tarifeinnahmen und Kosten gemäß Ziffern 4.1 und 4.2 wird eine 

Überkompensation über die Regelungen der Nrn. 5.4.1 bis 5.4.8 der Muster-

Richtlinien Deutschlandticket 2023 zur Ermittlung der Differenz der 

Tarifeinnahmen und zu den ansetzbaren Kosten bzw. anzurechnenden 

Einsparungen, über die Vorgaben zur vollständigen Transparenz über die 

Daten und die Grundlagen der Kalkulation des Eisenbahnunternehmers 

ausgeschlossen. Kosten werden der ex post-Kontrolle nur unterworfen, 

wenn sie zusätzlich als Ausgleich nach Ziffer 5.1.2 geltend gemacht werden 

bzw. aufgrund der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung entfallen (siehe 

auch Nr. 6.1 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023). 

Sollte abweichend von Nr. 6.1 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 

aufgrund einer bestandskräftigen Entscheidung der Europäischen 

Kommission oder eines Gerichts eine weitergehende als die vorstehend 

beschriebene ex post-Kontrolle erforderlich werden, gilt das in Anlage 5 

geregelte Verfahren.  

5.2.4 Findet die allgemeine Vorschrift des Regionalverbandes Großraum 

Braunschweig zur Festlegung des VGB-Tarifs und zum Ausbildungstarif 

Anwendung, richtet sich die ex post-Kontrolle nach dieser allgemeinen 

Vorschrift nach den Vorgaben dieser Bestands-aV.  Die Ausgleichsleistung 

darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des 

Deutschlandtickets nach Ziffer 4.1 im Sinne von Ziffer 4.2 nicht übersteigen. 
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5.3 Wird eine Überkompensation festgestellt, hat das Unternehmen den 

überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe 

einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation nach Maßgabe des 

jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags bzw. der allgemeinen Vorschrift 

zurückzuzahlen. Hilfsweise hat die Verzinsung entsprechend der Bekanntmachung 

der Kommission über die Rückforderung rechtswidriger und mit dem Binnenmarkt 

unvereinbarer staatlicher Beihilfen (2019/C 247/01)9 zu erfolgen. Im Fall der 

Rücknahme oder des Widerrufs für die Vergangenheit entsteht der 

Erstattungsanspruch in dem im Rücknahme- oder Widerrufsbescheid anzugebenden 

Zeitpunkt. Das ist regelmäßig der Tag, an dem die zur Rücknahme oder zum Widerruf 

führende Umstände eingetreten sind. Bei Eintritt einer auflösenden Bedingung 

entsteht der Rückzahlungsanspruch im Zeitpunkt der Auszahlung der Zuwendung.   

6. Darlegungs- und Nachweispflichten 

6.1 Das Unternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser 

allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die 

Gewährung des ex ante-Ausgleichs. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung 

dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und 

wahrheitsgemäß zu machen. Dies gilt insbesondere auch für die Erstellung der 

Prognoserechnung gemäß Ziffer 7.2.  

6.2 Die Unternehmen sind verpflichtet, dass sichergestellt wird, dass gemäß Anlage 5 die 

Fahrausweisverkäufe an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband 

Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem 

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband 

SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 

6.3 Vorzulegen sind für das Jahr 2019 sowie für das jeweils abzurechnende Jahr bis zum 

10.03. des zweiten dem abzurechnenden Jahr folgenden Kalenderjahres:  

- vollständige Angaben über die durch das Unternehmen verkauften oder dem 

Unternehmen zugeschiedenen Tarife und Tickets (kassentechnische Einnahmen) 

jeweils differenziert nach Kalendermonaten und Kalenderjahr und allen Tarifsorten 

einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die 

das Unternehmen anwendet. 

- vollständige Angaben über die durch das Unternehmen erzielten Tarifeinnahmen 

differenziert nach Kalendermonaten und Kalenderjahr und allen Tarifsorten 

einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die 

das Unternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei 

Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen 

Ansprüche des Unternehmens nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen. 

- soweit das endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung bis zum 10.03. 

des dem abzurechnenden zweiten Jahr folgenden Kalenderjahres nicht vorliegt, 

wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung 

zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet nicht statt. 

                                                
9 Abl. C 247/1 vom 23.7.2019, Bekanntmachung der Kommission über die Rückforderung 
rechtswidriger und mit dem Binnenmarkt unvereinbarer staatlicher Beihilfen (2019/C 247/01). 
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- die jeweils maßgeblichen Regelungen und/oder Vereinbarungen zur Durchführung 

der Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Unternehmen anwendet oder 

anerkennt. 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen sowie zur Einnahmenaufteilung bei 

Gemeinschaftstarifen.  

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen 

(Mindereinnahmen) einschließlich des hierfür gewährten ex ante-Ausgleichs; 

diese sind von den tariflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des 

Deutschlandtickets und des hierfür gewährten ex ante-Ausgleichs nachvollziehbar 

abzugrenzen, sodass ein doppelter Ausgleich ausgeschlossen ist.  

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Ziffer 4.2 

einschließlich Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen 

Vorschrift geregelten Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung und 

sachlichen Richtigkeit der Daten. 

6.4 Der Regionalverband Großraum Braunschweig kann vom Unternehmen die Vorlage 

weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der 

Nachweispflichten nach den Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 oder 

insbesondere aufgrund von bestandskräftigen Entscheidungen der EU-Kommission 

oder des Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Ziffer 6.3 genannten 

sowie ggf. darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nachweise 

nicht fristgerecht vorgelegt, kann der ex ante-Ausgleich für das jeweils abzurechnende 

Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind 

insoweit zurückzuzahlen. 

6.5 Der Regionalverband Großraum Braunschweig kann die von dem Unternehmen nach 

Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, 

Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, 

zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Unternehmen ist 

verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen 

Unterlagen zu gewähren.  

6.6 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie 

ggf. personenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben 

beachtet. Sofern die Richtlinie Deutschlandticket 2023 diesbezüglich weitergehende 

Vorgaben trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu 

entsprechende Vereinbarungen zwischen Unternehmen und dem Regionalverband 

Großraum Braunschweig getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der 

zugrunde liegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

6.7 Es handelt sich den Angaben um subventionserhebliche Tatsachen i. S. von § 264 

StGB. Nach dieser Vorschrift ist Subventionsbetrug strafbar. 

6.8 Die Bestimmungen des jeweiligen Zuwendungsbescheides der LNVG gegenüber dem 

RGB sind zugleich Bestandteil des Zuwendungsbescheides des RGB gegenüber den 

antragsstellenden Unternehmen (siehe Anlage 1). 

7. Abwicklung des ex ante-Ausgleichs, Abschlagszahlungen 

7.1 Soweit in dem jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder der 

Umsetzungsvereinbarung keine entsprechende Regelung getroffen wird, gewährt der 

Regionalverband Großraum Braunschweig dem Unternehmen Abschlagszahlungen 
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auf Grundlage der Prognoserechnungen gemäß Ziffer 7.2 für die aufgrund der 

Einführung des Deutschlandtickets zu erwartenden Mindereinnahmen von 

mindestens 90 Prozent in mehreren Teilzahlungen. 

7.2 Zur Ermittlung der Höhe der Abschlagszahlungen gemäß Ziffer 7.1 bezogen auf das 

Jahr 2023 erstellt der VRB auf der Grundlage der von den Unternehmen 

bereitgestellten Daten gegenüber dem Regionalverband Großraum Braunschweig im 

April die ersten Prognoserechnungen auf der Grundlage des OnlinePortals. Weitere 

Prognoserechnungen sind auf Grundlage der gemäß Ziffer 6.2 zu meldenden 

Verkaufsdaten auf entsprechende Anforderung von Unternehmen bzw. den VRB zu 

erstellen; hierzu sind die zu meldenden Verkaufsdaten zu aktualisieren und 

entsprechend zu begründen. Der Regionalverband Großraum Braunschweig 

entscheidet auf dieser Basis über eine erforderliche Anpassung der 

Abschlagszahlungen. Die Unternehmen sind verpflichtet, die für die 

Prognoserechnung notwendigen Daten rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.  

7.3 Die endgültige Ermittlung des ex ante-Ausgleichs nach Maßgabe dieser allgemeinen 

Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach Ziffer7.1. Dies 

beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen bzw. zum Umgang mit 

Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger 

Verzinsungen. 

8. Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

8.1 Der Regionalverband Großraum Braunschweig ist über den auf Grundlage dieser 

allgemeinen Vorschrift gewährten ex ante-Ausgleich berichtspflichtig gemäß Art. 7 

Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher 

Dienstleistungsauftrag besteht, ist der ex ante-Ausgleich nach Maßgabe dieser 

allgemeinen Vorschrift Bestandteil des ex ante-Ausgleichs auf Grundlage des 

jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft 

zusammen mit dem ex ante-Ausgleich dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im 

Rahmen des Berichts nach Art. 7 Abs.1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

dargestellt.  

8.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Art. 7 Abs.1 Satz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang 

mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Unternehmen 

eingefordert werden. Unternehmen, denen ein ex ante-Ausgleich aufgrund dieser 

allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit 

bzw. die Geheimhaltung der von ihnen gemachten Angaben berufen. 

9. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

9.1 Diese allgemeine Vorschrift wird nach ihrer Verabschiedung durch die Versammlung 

des Regionalverbandes Großraum Braunschweig nach Maßgabe der geltenden 

Hauptsatzung bekannt gemacht. Darüber hinaus wird die allgemeine Vorschrift nach 

§ 15 der Verbandsordnung des Regionalverbandes  Braunschweig10 auf der 

                                                
10 Verbandsordnung des Regionalverbandes Braunschweig, verkündet am 06.10.2022 aufgrund des 
Gesetzes über den Regionalverband "Großraum Braunschweig", verkündet am 27. November 1991 
(Nds. GVBl. S. 305), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 13. Oktober 2021 (Nds. GVBl. S. 
700). 
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Internetseite des Regionalverbandes unter https://www.regionalverband-

braunschweig.de/satzung/ eingestellt. 

9.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31.12.2023 außer Kraft. Sie kann durch Beschluss 

der Verbandsversammlung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. 

9.3 Der Regionalverband Großraum Braunschweig kann diese allgemeine Vorschrift und 

die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets außer Kraft 

setzen, insbesondere wenn der Bund oder das Land Niedersachsen keine 

ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicherstellt, um die auf 

Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich 

zu befriedigen.  
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Anlagen 

Anlage 1: Bescheid der LNVG bezüglich Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 

gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im 

Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Niedersachsen ‐ 1. 

Abschlagszahlung (Bewilligungsbescheid LNVG)  

Anlage 2: Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 7. März 2023 

Anlage 3: Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 

Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 

2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien 

Deutschlandticket 2023), sowie Richtlinie über die Gewährung von 

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 

Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 

2023 in Niedersachsen (Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 

2023) vom 2.5.2023 

Anlage 4: Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets entsprechend der Regelungen 

von Bund und Ländern in der jeweiligen aktuellen Fassung  

Anlage 5: Beschluss für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der 

Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger 

Modellansatzes vom 20.03.2023 (Regelungen zur Einnahmeaufteilung) 
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Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben  im öffentlichen Personennahver‐
kehr (ÖPNV) im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Niedersachsen 
‐  1. Abschlagszahlung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) ist ein gemäß §§ 8 und 8a des Nie‐
dersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) vom Land Niedersachsen beliehenes Unternehmen. Sie 
wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung (MW) 
beauftragt, Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben  im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket in Niedersachsen zu bewilligen, Zahlungen anzuweisen und die Verwendung 
ausgezahlter Mittel zu kontrollieren.  
 
Auf Grund  Ihrer Teilnahmeerklärung bewilligen wir  Ihnen vorläufig und unter dem Vorbehalt der 
Neufestsetzung entsprechend den tatsächlichen nicht gedeckten Ausgaben und der dem Land zur 
Verfügung stehenden Mittel eine erste Abschlagszahlung in Höhe von  
 

7.767.774,00 Euro. 
 
Der Betrag wird auf das von Ihnen zur Einzahlung der Mittel nach §§ 7 ff. NNVG bestimmte Konto 
überwiesen. 
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I. Nebenbestimmungen 
 
1. Zweck 
 
1.1. Dieser Bescheid legt die Regelungen für das Deutschlandticket im Angebotszeitraum 01.05.2023 
bis 31.12.2023  fest. Die hier aufgestellten Regelungen gelten  (vorbehaltlich eines Änderungsbe‐
scheids) auch für die folgenden Abschläge.  
 
1.2. Die Mittel sind zweckbestimmt zum Ausgleich von nicht gedeckten Ausgaben von erlösverant‐
wortlichen Aufgabenträgern, Kommunen und Verkehrsunternehmen  im ÖPNV, einschließlich des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV), im Zusammenhang mit der Anwendung des Deutschlandti‐
ckets für den Angebotszeitraum 01.05.2023 bis 31.12.2023 in Niedersachsen.  
 
2. Gegenstand der Billigkeitsleistungen  
 
2.1 Ausgleichsfähig sind Ausgaben, die aufgrund des Deutschlandtickets nicht durch Einnahmen ge‐
deckt werden können und damit einen Nachteil darstellen.  
Es sind nur Ausgaben ausgleichsfähig, für die nach diesem Bescheid ein Ausgleich vorgesehen ist.  
Gegenstand der Billigkeitsleistung sind Einnahme‐ und SGB‐Erstattungsausfälle (nach Nrn. 5.4.1 und 
5.4.2), Ausfälle durch die Minderung anderer Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften 
(Nr. 5.4.3), Ausgaben für die Anpassung der Vertriebsprozesse und zur Ertüchtigung bzw. zum Er‐
werb von Kontrollgeräten (Nr. 5.4.4) und Ausfälle in Folge der Minderung von Erlösen aus Vertriebs‐
provisionen (Nr. 5.4.5). 
 
2.2 Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass insbesondere erhöhte Ausgaben für zusätzlich ange‐
botene Betriebsleistungen oder Kapazitätsausweitungen (z.B.  in Form von Ausgaben für Investiti‐
ons‐, Personal‐ und Treibstoffmehraufwand oder zusätzliche Waggons) nicht ausgleichsfähig sind.  
Nicht ausgleichsfähig sind ferner Ausgaben, die für Angebote außerhalb des Anwendungsbereichs 
der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets (Anhang 1) aufgebracht werden. Ausgezahlte Mittel 
dürfen folglich nicht in Angebote außerhalb des öffentlichen – d.h. dem allen Nutzern bzw. Nutzer‐
gruppen freistehenden ‐ Personennahverkehrs fließen. 
Zum ÖPNV gehört nach den Tarifbestimmungen grundsätzlich die Beförderung mit Straßenbahnen 
und Obussen i. S. des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie mit Kraftfahrzeugen im Linien‐
nahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter 
den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Abs. 4 PBefG allgemein zugänglich sind1 (siehe Abschnitt 
2 der Tarifbestimmungen).  
Nicht  ausgleichsfähig  sind  damit Ausgaben  für  z.B.  nicht  allen Nutzern  zugängliche  freigestellte 
Schülerverkehre oder auch Werks‐ und Mietomnibus‐ bzw. Mietwagenverkehre. 
 
3. Empfänger der Billigkeitsleistung   
 
3.1 Sie können eigene nicht gedeckte Ausgaben unter den Voraussetzungen der Nr. 5.4 gegenüber 
der LNVG geltend machen und die Mittel zur Kompensation der eigenen finanziellen Nachteile bzw. 
Aufwendungen verwenden. 

                                                       
1 Dies setzte eine Befreiung vom Verbot der Mitnahme anderer Fahrgäste voraus. 
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3.2 Sie können ausgleichsfähige nicht gedeckte Ausgaben von Aufgabenträgern, denen Sie die Auf‐
gabenträgerschaft gemäß § 4 Abs. 2 NNVG übertragen haben,  sowie von Gemeinden und Ver‐
bandsmitgliedern in ihrem Zuständigkeitsgebiet, die gemäß § 4 Abs. 3 NNVG ‐ ohne Aufgabenträ‐
gerstatus ‐ Verkehrsleistungen selbst durchführen oder durchführen  lassen, gegenüber der LNVG 
geltend machen (im Folgenden „Kommunen nach Nr. 3.2“ genannt).  
Auch diese Billigkeitsleistung ist entsprechend Nr. 5.4 für diese Kommunen zu berechnen. Hierfür 
ausgezahlte Mittel sind weiterzuleiten und für finanzielle Nachteile und Aufwendungen nach den 
Regelungen dieses Bescheids zu verwenden.  
 
4. Weiterleitung an erlösverantwortliche Verkehrsunternehmen, Einnahmeaufteilung  
 
4.1 Soweit Sie oder die Kommunen nach Nr. 3.2 für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich 
sind, sind die empfangenen Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden – ins‐
besondere eigenwirtschaftlichen ‐ Verkehrsunternehmen in entsprechender Anwendung der Nr. 
5.4 und nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über allgemeine Vorschriften (AV) 
oder öffentliche Dienstleistungsaufträge (ÖDA) oder über andere beihilferechtlich zulässige Instru‐
mente diskriminierungsfrei weiterzuleiten. 
Auch Bürgerbusvereine sind Verkehrsunternehmen und  ihre nicht gedeckten Ausgaben  im ÖPNV 
können über diesen Weg ausgeglichen werden. Dies gilt aber auch hier nur soweit, wie die Vereine 
das wirtschaftliche Risiko für die nach diesem Bescheid ausgleichsfähigen Ausgaben tragen.  
Es ist aus Sicht des Landes vertretbar, Ausgleichsleistungen an ehrenamtlich fahrende Bürgerbus‐
vereine nicht als Beihilfe i. S. v. Art 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) anzusehen und folglich kein EU‐Beihilferechtfertigungsinstrument (insb.   ÖDA oder 
AV)  heranzuziehen2. Allerdings müssen  auch  gegenüber  den Vereinen  die Vorgaben  dieses  Be‐
scheids und die Anwendung des Deutschlandtickets verbindlich gemacht werden, wenn Billigkeits‐
leistungen zum Ausgleich eingesetzt werden sollen. Es müssen dazu mindestens Billigkeitsleistungs‐ 
oder Zuwendungsbescheide‐ bzw.  ‐Verträge geschaffen oder bestehende Rechtsgrundlagen  (z.B. 
übliche Kooperationsverträge) ergänzt werden. 
 
4.2 Sie und die Kommunen nach Nr. 3.2 können alternativ miteinander vereinbaren, dass ein Aus‐
gleich an erlösverantwortliche Verkehrsunternehmen unmittelbar durch Sie unter Wahrung der bei‐
hilferechtlichen Voraussetzungen erfolgen soll.  
 

Sie müssen dafür Sorge tragen, dass innerhalb der Weiterleitungsbeziehungen sichergestellt ist, 
dass die maßgeblichen Bestimmungen dieses Bescheides und eventueller Ergänzungsbescheide 
auch den von ihnen unmittelbar unterstützten Verkehrsunternehmen, den Kommunen nach Nr. 
3.2 und den von den Kommunen nach Nr. 3.2 im Weiterleitungsverhältnis unterstützten Verkehrs‐
unternehmen auferlegt werden. Dazu müssen Sie entsprechende Vorgaben machen3. 

 

                                                       
2 Wenn Vereine nur sehr lokal operieren, ohne Gewinnerziehungsabsicht und ehrenamtlich tätig sind und für kommer‐
zielle (eigenwirtschaftliche) Anbieter uninteressante Angebotslücken ausfüllen, wird die Zahlung vrsl. nicht zu einer 
(potentiellen) zwischenstaatlichen Handelsbeeinträchtigung oder Wettbewerbsverzerrung führen und damit nicht den 
Beihilfetatbestand erfüllen. 
3 Um eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, ist es sinnvoll, diesen Bescheid an die Kommunen nach Nr. 3.2 weiter‐
zuleiten. 
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4.3 Alle Erlösverantwortlichen müssen an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für 
das Deutschlandticket teilnehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitstellen, bestehende Ein‐
nahmenansprüche vollumfänglich geltend machen und ggf. diese Ansprüche überschießende Ein‐
nahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abgeben. 
 
D.h. wenn die Einnahmen aus dem Vertrieb des Deutschlandtickets den Nachteilsausgleich gemäß 
der in diesem Bescheid aufgestellten Finanzierungstatbestände übersteigen, so ist die Überzahlung 
zu erstatten und der Überzahlungsbetrag zum Ausgleich der Nachteile anderer Erlösverantwortli‐
cher im Zuständigkeitsbereich zu verwenden.  
Würde  z.B. ein erlösverantwortliches Verkehrsunternehmen  in  Ihrer  Zuständigkeit überzahlt,  so 
müssen Sie die Mittel einfordern und für Ihre eigenen nicht gedeckten Ausgaben bzw. die von Kom‐
munen nach Nr. 3.2 oder anderen erlösverantwortlichen Verkehrsunternehmen verwenden. Im Fall, 
dass Einnahmen die nicht gedeckten ausgleichsfähigen Ausgaben aller Erlösverantwortlichen über‐
steigen und es zu einer Gesamtüberzahlung kommt, sind die Mittel an das Land zurückzuerstatten.  
 
Sie sind verpflichtet sicherzustellen, dass bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Verkäufe 
des Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrs‐
unternehmen e. V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibus‐
unternehmen e. V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e. V. gebildete Einnahmeauftei‐
lungsverfahren‐ Clearingstelle gemeldet werden. Die Verpflichtung ist in Weiterleitungsverhältnis‐
sen Kommunen nach Nr. 3.2 und erlösverantwortlichen Verkehrsunternehmen aufzuerlegen. 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Einflüsse auf Tarifverbundorganisationen genutzt werden, um auch 
über diese Stellen erforderliche Daten sammeln und bereitstellen zu lassen und die Einnahmeauf‐
teilung sicherzustellen. 
 
4.4 Die Anforderungen und die in Anhang 1 aufgeführten Tarifbestimmungen (Stand 29.05.2023) 
für das Deutschlandticket wurden zwischen dem Bund, den Ländern und der Verkehrsbranche ab‐
gestimmt. 
Um  eine bundeseinheitliche Anwendung des Deutschlandtickets  zu  gewährleisten,  sind  Sie  ver‐
pflichtet dafür Sorge zu tragen, dass in Ihrer Zuständigkeit und in der der Kommunen nach Nr. 3.2 
die Tarifbestimmungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung von den Verkehrsunternehmen angewen‐
det werden.  
Mittel können folglich zurückbehalten, gekürzt oder zurückgefordert werden, sollten die Tarifbe‐
stimmungen nicht oder unzulänglich Anwendung finden.   
Ferner stehen diese Tarifbestimmungen unter dem Vorbehalt der Änderung für den Fall, dass diese 
Bestimmungen deutschlandweit abgeändert, ergänzt oder präzisiert werden. 
Im Falle des Verkaufs des Deutschlandtickets ist das Ticket unter der Bezeichnung Deutschlandticket 
zu vertreiben.  
 
Deutschlandweit sind Anbieter aufgefallen, die unzulässig kurze Kündigungsfristen anbieten (Ver‐
stoß gegen Abschnitt 3 der Tarifbestimmungen). In den Fällen können sich die Kunden später vom 
Vertrag  lösen und müssen nicht den Folgemonat mitbezahlen. Somit gehen Einnahmen verloren, 
was zu einem höheren Defizitausgleich für Bund und Land und damit zu einem Schaden führt. Daher 
wurde auf Bund‐ und Länderebene vereinbart, dass Unternehmen, die abweichend von den Tarif‐
bestimmungen auch Kündigungen nach dem 10. eines Monats zum Monatsende zulassen, dies zu 
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unterlassen haben. Sie und die Kommunen nach Nr. 3.2 müssen dies von den Unternehmen einfor‐
dern. Bei Fortbestehen des Verstoßes müssen für den Folgemonat dennoch 49 EUR als Einnahme in 
die Ausgleichsberechnung eingestellt werden. 
 
5. Ermittlung der Billigkeitsleistung 
 
5.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 LHO. 
 
5.2 Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 % 
der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben. 
 
5.3 Die Billigkeitsleistung wird  in Form einer Zuweisung an Aufgabenträger und Kommunen bzw. 
eines Zuschusses im Weiterleistungsverhältnis an Verkehrsunternehmen gewährt. 
 
5.4 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  
 
5.4.1 Ausgleich von Einnahmenausfällen 
 
Für  jeden  Tarifbereich  (Verbundtarife,  Übergangstarife,  landesweite  Tarife,  Haustarif,  Beförde‐
rungsbedingungen DB [BBDB], Deutschlandtarif [DT]) ist die Differenz zwischen den um die jeweili‐
gen Tarifanpassungen auf das  Jahr 2023 hochgerechneten  tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 
Monate Mai bis Dezember 2019 und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen (Ist‐Einnahmen) der je‐
weiligen Monate des Jahres 2023 nach Maßgabe der Nrn. 5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. 
 
Maßgebend sind dabei die Netto‐Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 
Die Verbundorganisationen haben den Empfängern bzw. erlösverantwortlichen Verkehrsunterneh‐
men die für die Antragstellung, Abrechnung und Nachweisführung erforderlichen Daten zu liefern. 
Einnahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht berücksichtigt. 
 
 
5.4.1.1 Berechnung der Soll‐Einnahmen 
 
a) Grundsatz 
Die um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 hochgerechneten Fahrgeld‐
einnahmen des Zeitraums in 2019 sind wie folgt zu berechnen: 
Die Anzahl der im jeweiligen Monat verkauften bzw. dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der 
jeweiligen Kartenart und Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 ist zu multiplizieren mit den 
Preisen im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2023, die für diese Kartenart und für einen entsprechen‐
den Gültigkeitszeitraum genehmigt wurden (d.h. Stückzahl je Kartenart und Preisstufe im Referenz‐
zeitraum 2019 * Preis je Kartenart und Preisstufe im Angebotszeitraum 2023). 
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Preisanpassungen, die ab dem 01.05.2023 wirksam werden, sind im Wesentlichen4 gleichmäßig für 
alle Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. 
D.h. auch nach Einführung des Deutschlandtickets können in Folge des dadurch entstehenden At‐
traktivitätsverlusts nicht mehr nachgefragte Tarife fortgeschrieben, insbesondere auch erhöht, wer‐
den. Die angepassten Preise werden Grundlage der Hochrechnung  in der Soll‐Einnahmenberech‐
nung.  
Dadurch  sollen  in der Preisgestaltung berücksichtigte Produktionskostensteigerungen abgebildet 
werden können. Die Fortschreibungsmöglichkeit wird jedoch dergestalt begrenzt, dass die Preisan‐
passung auch die noch marktgängigen Tarife (z.B. Bartarife, Einzel‐, Tages‐ und Wochentickets) er‐
fassen muss.  
 
Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um 
stückzahlunabhängige  Pauschalangebote,  ist  die  aus  der Berechnung  nach Absatz  1  abgeleitete 
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. 
Wurde z.B. zwischen den Referenzzeiträumen das Tarifsystem umgestellt, so dass für die Hochrech‐
nung nicht auf Verkaufszahlen aus 2019 zurückgegriffen werden kann, so sind die seit Umstellung 
erfolgten Tarifanpassungen heranzuziehen (z.B. anlässlich der Fahrplanwechsel 2019/2020, 20/21, 
21/22 und 22/23), daraus ein Durchschnittswert zu bilden und dieser mit den Einnahmen aus 2019 
zu multiplizieren. 
 
Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15.01.2023 wirksam 
wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, können 
die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 01.01.2023 ermittelt wer‐
den. 
 
Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15.01.2023 abge‐
senkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes 
zum 01.01.2023 zu ermitteln5.  
D.h. bei der Multiplikation von Verkaufszahlen und Preisstufe ist der Preis des Stichtags maßgeblich. 
Bei einer Hochrechnung auf Basis der durchschnittlichen prozentualen Tarifanpassung dürfen An‐
passungen nach dem Stichtag nicht in die Durchschnittsberechnung eingehen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
4 Die Vorgabe „im Wesentlichen gleichmäßig“ erlaubt, dass die Anpassung von Einzeltarifen weiterhin einem bereits in 
der Vergangenheit bestehenden Turnus folgt, bei dem – anders als beim sonstigen Tarifsortiment – längerfristig keine 
Anpassung erfolgt (z.B. erst alle 2 Jahre), dann jedoch im größeren Umfang. 
5 Der Bund beteiligt sich nur an der aus der Einführung des Deutschlandtickets resultierenden Kostenunterdeckung. 
Daher wurde ein Stichtag festgelegt, ab dem Preisreduktionen und damit einhergehende freiwillige Defiziterhöhungen 
aus der Ausgleichsberechnung herausgehalten werden. Diese Grenzziehung findet bei Soll‐ und Ist‐Einnahmenberech‐
nung nach Nr. 5.4.1.2 statt. 
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b) Mehr/Minder‐km‐Faktor 
Die nach Buchstabe a) ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Ver‐
änderung der tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug‐, Wagen‐ oder Zug‐Kilometern6 
im Kalenderjahr 2023 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 in Ihrem Zuständigkeitsgebiet bzw. dem 
Gebiet der Kommune nach Nr. 3.2 fortzuschreiben.  
Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 % der prozentualen Steigerung oder prozentualen Ver‐
minderung der Betriebsleistungen im Gebiet des Aufgabenträgers oder der Kommune anzusetzen. 
Die „tatsächlich erbrachte Betriebsleistung“ meint die IST‐Km 7. D.h. es ist ein Ist‐Km‐Vergleich für 
die Erlösverantwortlichen vorzunehmen, wobei die Km‐Veränderungen  innerhalb der Zuständig‐
keitsgebiete gemessen werden.   
Bei einer Steigerung von z.B. 5 % werden die Einnahmen um 1,5 % erhöht (mit dem Faktor 1,015 
multipliziert), bei einer Minderung von z.B. 5 % um 1,5 % gesenkt (Faktor 0,985)8. 
 
c) Mehr‐Passagier‐Faktor 
Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognosti‐
zierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden die nach Buchstabe 
a) ermittelten Fahrgeldeinnahmen um 1,3 %9 erhöht (d.h. der Betrag wird mit dem Faktor 1,013 
multipliziert). 
 
d) Nachfragefaktor 
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnenten nach Einnahmeaufteilung  in Niedersachsen  zum 
31.01.2024 die Gesamtzahl der Abonnenten zum 30.04.2023 um mehr als 10 %, sind die nach den 
Buchstaben a) und b) ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 5 % hin‐
ausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken10. 
D.h. bei einem landesweiten Nachfrageeinbruch von 12 % würde der Betrag aus hochgerechneten 
Einnahmen und Mehr/Minder‐km‐Faktor um 7 % reduziert (Faktor 0,93). Dies würde für alle nieder‐
sächsischen Ausgleichsleistungen greifen.  
 
 
 

                                                       
6 Um zu vermeiden, dass unzulässiger Weise Kapazitätsausweitungen finanziert werden, führen zusätzliche Waggons 
nicht zu zusätzlichen Km.  
7 Die Ist‐Km müssen zwingend erhoben werden. Bei z.B. alternativen Bedienformen im ÖPNV, die bisher nur nach 
Fahrten abgerechnet wurden, muss eine Buchführung eingeführt werden. Fahrleistungen im Schienenersatzverkehr 
sind maximal mit den Zugkilometern der ersetzten SPNV‐Leistung zu berücksichtigen. 
8 Der Faktor berücksichtigt, dass Mehr‐ bzw. Minderleistungen im Vergleich zum Referenzzeitraum i.d.R. zu Mehr‐ 
bzw. Mindereinnahmen führen, d.h. zu einem vrsl. höheren bzw. geringeren ausgleichsfähigen Einnahmedefizit.  
Wie bereits im ÖPNV‐Rettungsschirm können für Verkehrsangebote, die im Referenzzeitraum 2019 noch nicht exis‐
tierten, keine Vergleichseinnahmen angesetzt werden. Anders als im Rettungsschirm führt der Faktor jedoch dazu, 
dass die Km aus seit 2020 zusätzlich hinzugekommenen Angeboten zur Hochrechnung der Einnahmen aus 2019 exis‐
tenten Bestandsverkehren herangezogen werden und nunmehr mittelbar über diese Pauschalierung mehr Mittel flie‐
ßen. D.h. die Ist‐Km aus z.B. seit 2020 eingerichteten gänzlich neuen Linien werden bei der Berechnung des Differenz‐
betrags des jeweiligen Erlösverantwortlichen hinzugezählt und können in der Gesamtberechnung aus Mehr‐ und Min‐
derleistungen zu einer Steigerung der Soll‐Einnahmen und damit des Nachteilsausgleichs führen. Umgekehrt kann die 
Einstellung von Verkehrsangeboten zu entsprechenden Minderungen führen 
9 Langfristiges historisches Wachstum der Verkehrsleistung im ÖPNV (Destatis: 2004‐2019: rd. 1,3 Prozent p.a.). 
10 Aufgrund der Erörterungen mit der EU‐Kommission wurde dieser Mechanismus in die Ausgleichsregelung aufge‐
nommen, der zu einer Korrektur im Falle von generellen Nachfragerückgängen (insbesondere Pandemien) führt.  
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e) Aufteilung/ Zuscheidung 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT und dem BBDB‐Tarif sind die hoch‐
gerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmeaufteilung unter Zugrundelegung des Auftei‐
lungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die Ein‐
führung des Deutschlandtickets gegolten hätte. 
 
5.4.1.2 Berechnung der IST‐Einnahmen 
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezem‐
ber 2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der Fahrgeldeinnahmen aus dem 
Deutschlandticket zu ermitteln. 
Als Fahrgeldeinahmen aus dem Deutschlandticket muss der bundeseinheitlich abgestimmte Preis 
angesetzt werden.  
Wird der Preis des Deutschlandtickets von öffentlicher Hand bezuschusst, um es vergünstigt z.B. an 
bestimmte Nutzergruppen abzugeben,  so  sind auch die Zuschüsse Teil der Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket und entsprechend in der Einnahmeaufteilung mit zu melden.  
 
Auch  für  Jobtickets zum Deutschlandticket sind die  tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, 
soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet wurden. D.h. der 
Arbeitnehmer‐ und Arbeitgeberanteil sowie sonstige öffentliche Zuschüsse sind als Einnahmen ein‐
zustellen. 
 
Die Vornahme weiterer Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket, ins‐
besondere für die Deckung von Vertriebsaufwendungen, ist nicht zulässig. 
 
Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15.01.2023 abge‐
senkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Aus‐
gleichs  für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am 
01.01.2023 geltenden ‐ ggfs. den Preis des Deutschlandtickets auch übersteigenden ‐ Preisen anzu‐
setzen11.  
Eine Ausnahme bilden regionale oder landesweite Studierendentickets, deren Preis im Solidarmo‐
dell zur Herstellung eines angemessenen Preisabstands zum Deutschlandticket zur Sicherung des 
Solidarmodells festgesetzt wurde. Wurden diese Ticketpreise nach dem 15.01.2023 abgesenkt, so 
sind die tatsächlichen Preise einzubeziehen. 
 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB‐Tarif und dem Deutsch‐
landticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmeaufteilung 
unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisa‐
tion sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen. 
 
Hinweis: Werden anstelle von  lokalen Schülertickets oder Sammelzeitkarten nunmehr von den 
Schulträgern Deutschlandtickets erworben, so sind daraus erwachsende Einnahmeausfälle ‐ wie bei 
anderen Karten ‐ ausgleichsfähig. Der Ausgleichsbetrag wird nach der hier dargestellten Differenz‐
methode berechnet. Auch in diesen Fällen wird auf das hochgerechnete Einnahmeniveau des Jahres 

                                                       
11 Auch auf dieser Seite der Differenzberechnung gilt der Stichtag. Preisreduktionen und damit einhergehende freiwil‐
lige Defiziterhöhungen werden so aus der Ausgleichsberechnung herausgehalten. 
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2019 abgestellt, d.h. es wird nicht „kartenscharf“ die Differenz zwischen dem bisherigen Ticket‐Preis 
und dem Deutschlandticket gebildet.   
Ist ein Aufgabenträger gleichzeitig Träger der Schülerbeförderung und trägt er das Einnahmenaus‐
fallrisiko, so ist das durch die Mindereinnahmen verursachte Defizit als eigener Nachteil abrechen‐
bar. Er profitiert folglich vom Deutschlandticket, weil er eine Entlastung verbuchen darf und diese 
Minderausgaben nicht als Einsparung gegenrechnen muss. 
 
5.4.2 SGB‐Erstattungsausfälle 
Auf Basis der Einnahmen werden nach dem Sozialgesetzbuch ‐ Neuntes Buch ‐ (SGB IX) Erstattungs‐
leistungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im ÖPNV gezahlt. 
Erlösverantwortliche, denen in Folge der Anwendung des Deutschlandtickets Einnahmen und damit 
auch Erstattungsleistungen verloren gehen, erhalten einen Ausgleich.  
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem SGB IX sind die um die Tarifan‐
passungen gemäß Nr. 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen12 Fahrgeldeinnahmen des Zeit‐
raumes Mai bis Dezember 2019 und die nach Maßgabe der Nr. 5.4.1.2 errechneten erstattungsfä‐
higen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 zu ermitteln und für diese die 
Erstattungsleistung aufgrund der jeweiligen für das entsprechende Jahr festgelegten oder nachge‐
wiesenen Vomhundertsätze (2019 für hochgerechnete und 2023 für Ist‐Fahrgeldeinnahmen 2023) 
zu berechnen. 
Maßgebend  sind dabei die Netto‐Fahrgeldeinnahmen  (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, 
Übergangstarifen,  landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB‐Tarif und dem Deutschlandticket gemäß 
Nummer 5.4.1.1 für die hochgerechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen und gemäß Num‐
mer 5.4.1.2 für die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen aus der maßgebenden Ein‐
nahmeaufteilung.  
 
5.4.3 AV‐Erstattung 
In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer Ausgleichszahlungen 
aus allgemeinen Vorschriften (AV) zu berechnen. 
D.h. auch hier ist ein Differenzbetrag zu bilden, zwischen dem hypothetischen Betrag, den ein nach 
AV ausgleichsberechtigtes Verkehrsunternehmen ohne Anwendung des Deutschlandtickets nach 
den Regelungen der AV erhalten hätte und dem Betrag, den es bei Anwendung des Deutschlandti‐
ckets erhält.  
Es besteht ein Zusammenhang zwischen Ausgleichseinbußen auf Unternehmensseite und Zahlun‐
gen der öffentlichen Hand. Sinken die anderen Ausgleichszahlungen aus AV, so sparen die Aufga‐
benträger eigene Mittel ein. 
Ihre Einsparungen und die der Kommunen nach Nr. 3.2 sind bei Leistungen aus allgemeinen Vor‐
schriften daher gegenzurechnen. 
 
 
 
 

                                                       
12 Die „erstattungsfähigen“ Fahrgeldeinnahmen ergeben sich aus den Bestimmungen des zuständigen Fachministeri‐
ums. Anrechenbare Verkäufe und Einnahmen für die Soll‐ und Ist‐SGB‐Erstattung nach Nr. 5.4.2 können daher von 
denen für die Soll‐ und Ist‐Einnahmenberechnung nach Nr. 5.4.1 abweichen.   
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5.4.4 Anpassungspauschalen 
Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die Anpassung der Vertriebsprozesse zur 
Einführung des Deutschlandtickets in Form einer Umstellungs‐ und einer Kontrollgerätepauschale13. 
Ziel ist die Einführung des Deutschlandtickets in Form eines digitalen Tickets (Chipkarte oder mobi‐
les Endgerät) als monatlich kündbares Abonnement.  
 
a) Umstellungspauschale 
Hierunter wird für jeden zum Stichtag 30.04.2023 bei Ihnen, den Kommunen nach Nr. 3.2 oder den 
Verkehrsunternehmen  in einem vor dem Deutschlandticket angebotenen Abonnement gebunde‐
nen Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe von 15,00 EUR gewährt.  
Die Pauschale ist entsprechend der wirtschaftlichen Verantwortung zu verteilen (Buchstabe c).  
 
Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat. Dazu 
zählen auch Semestertickets.  
Ferner zählen dazu Monatskarten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die keine Abonne‐
ments  im gesamten Tarifangebot haben und mindestens  vier dieser Monatskarten  im Zeitraum 
01.05.2022 bis 30.04.2023 nachweislich an denselben Kunden verkauft wurden14. 
 
Voraussetzung, um für alle zum Stichtag 30.04.2023 bei Ihnen, den Kommunen nach Nummer 3.2 
bzw. den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen gebundenen Kunden 
i. S. des Absatz 1 eine Umstellungspauschale zu erhalten bzw. zu behalten  ist, dass zum Stichtag 
31.12.2023 eine Anzahl an Kunden, die mindestens 60 % des Abo‐Kundenbestandes vom 30.04.2023 
beträgt,  im Deutschlandticket bei Ihnen, der Kommune nach Nr. 3.2 bzw. dem  in wirtschaftlicher 
Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen gebunden ist.  
Wenn  unter  60  %,  aber  mehr  als  30  %  des  Kundenbestandes  vom  30.04.2023  zum  Stichtag 
31.12.2023 beim jeweiligen Empfänger bzw. Unternehmen gebunden ist, erhält der Empfänger bzw. 
das Unternehmen 50 % des sich aus Absatz 2 ergebenden Wertes. 
 
In besonders begründeten Einzelfällen kann die LNVG eine gesonderte Regelung treffen15. Die finale 
Festsetzung der Pauschalen erfolgt spätestens im Rahmen der Verwendungsnachweiskontrolle. 
 
 
 

                                                       
13 Durch die Abrechnung über Pauschalen soll im Hinblick auf die kurzfristige Einführung eine einfache Abrechnung 
möglich gemacht werden. Die tatsächlichen Erwerbsausgaben können geringer ausfallen, denn sie sollen auch den mit 
dem Erwerbs‐ und Einführungsprozess verbundenen Aufwand (z.B. Arbeitszeit für die Einarbeitung) mit kompensie‐
ren. Nach dem bisherigen Planungsstand und Verlautbarungen des Bundes können die Anpassungsausgaben nach Nr. 
5.4.4 nur aus dem Budget des Einführungsjahres 2023 finanziert werden. Stellen Sie sich daher bitte darauf ein, dass 
diese Anpassungsausgaben in 2024 nicht mehr finanzierungsfähig sind.  
14 Die Anerkennung von Monatskarten als Abonnements im Wege dieser Bedarfsberechnung soll Tarifgebiete berück‐
sichtigen, in denen keine länger gültigen Zeitkarten angeboten werden und insb. die Schülerbeförderung über Schüler‐
monatskarten sichergestellt wird. Vorbehaltlich anderslautender Festlegungen auf Bund/Länder‐Ebene geht die LNVG 
davon aus, dass 4 von einem oder für einen Schüler in dem Zeitraum (nicht zwingend zeitlich zusammenhängend) ge‐
kaufte Monatskarten als ein Abonnement zum Stichtag gezählt werden. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass 
diese Anerkennungsfiktion nicht greift, wenn im Tarifgebiet irgendeine länger gültige Zeitkarte angeboten wird, selbst 
wenn sie nicht nachgefragt wird.  
15 Die Bagatellgrenze wurde zur Vermeidung von Trittbrettfahrern festgelegt. 
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b) Kontrollgeräte‐Pauschale 
Zuzüglich wird pauschal für jedes zum 30.04.2023 vorhandene auf die Kontrolle des Deutschlandti‐
ckets ertüchtigte Kontrollgerät und für die Kontrolle des Deutschlandtickets im Jahr 2023 beschaffte 
Kontrollgerät eine einmalige Umstellungspauschale zur Kompensation der Kontrollmehrausgaben 
in Höhe von 317,00 EUR gewährt. 
D.h. finanzierungsfähig sind am 30.04.2023 vorhandene Geräte, die vorher zur Herstellung der Kon‐
trollfähigkeit umgestellt worden sind bzw. später  in 2023 umgestellt werden sowie  im Jahr 2023 
neu beschaffte Geräte, die für die Kontrolle von Deutschlandtickets erworben werden. Für vorhan‐
dene Geräte, die nicht ertüchtigt werden, wird keine Pauschale gezahlt. 
 
c) Aufteilung und Aufwandspositionen 
Es ist durch geeignete Regelungen mit den für den Vertrieb und die Kontrolle beauftragten Partnern 
sicherzustellen, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht werden. 
D.h. Sie, die Kommunen nach Nr. 3.2 und die erlösverantwortlichen Verkehrsunternehmen müssen 
gemeinsam sicherstellen, dass der Aufwand dort kompensiert wird, wo er entsteht. Auch die Nach‐
unternehmer und Verbundorganisationen sind hier über ihre Auftraggeber oder Gesellschafter aus‐
gleichsberechtigt.  
Eine sachgerechte Aufteilung soll durch die Verbundorganisationen erfolgen.  
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Doppelabrechnungen bzw. Doppelzählungen von Geräten, Abon‐
nements oder Monatskartenverkäufen ausgeschlossen werden.  
 
5.4.5 Minderungen von Erlösen aus Vertriebsprovisionen 
Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderungen von Erlösen aus Vertriebsprovi‐
sionen eines Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind erstattungsfähig. 
Durch erwartete Nachfragerückgänge in anderen Tarifen werden sich Provisionszahlungen verrin‐
gern. Ziel der Regelung ist die Schaffung eines Ausgleichs zwischen demjenigen der Provisionszah‐
lungen einspart und demjenigen, der daraus einen Provisionsschaden erleidet.  
 
5.4.6 Abzug von Provisionseinsparungen 
Von dem nach den Nrn. 5.4.1 bis 5.4.5 ermittelten Ausgleich sind in direktem ursächlichem Zusam‐
menhang mit  der  Einführung  des Deutschlandtickets  vermiedene  oder  ersparte Aufwendungen 
durch verringerte Vertriebsprovisionen in Abzug zu bringen, soweit diesen keine rechtskräftig fest‐
gestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen durch das Deutschlandticket bedingten For‐
derungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung aus ergänzender Vertragsausle‐
gung oder nach § 313 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) gegenüberstehen. 
 
5.4.7 Ergebnis 
Die Summe der gemäß den Nrn. 5.4.1 bis 5.4.5 errechneten Minderungen abzüglich der vermiede‐
nen oder ersparten Aufwendungen gemäß Nr. 5.4.6 ist der ausgleichsfähige Ausgleichsbetrag. 
 
5.4.8 Leistungsaufteilung bei grenzüberschreitenden Verkehren 
Erbringt  ein  Verkehrsunternehmen  Betriebsleistungen  in  dem Gebiet mehrerer  Aufgabenträger       
oder mehrerer Bundesländer und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Be‐
triebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger oder Bundesländer zugeordnet werden, sind 
diese auf der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers oder Bundeslands erbrachten 
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Fahrzeug‐, Wagen‐ bzw. Zug‐Kilometer des Kalenderjahres 2023 (Ist‐Km) den Aufgabenträgern oder 
Bundesländern zuzuordnen. 
Die beteiligten Aufgabenträger können eine abweichende Aufteilung vereinbaren. Bei die Landes‐ 
oder Bundesgrenze überschreitenden Verkehren ist die Zustimmung der LNVG einzuholen, denn bei 
Vereinbarungen, die sich auf den Ausgleich auswirken, sind die Interessen des Landes zu wahren. 
 
6. Überkompensations‐ und Verwendungskontrolle 
 
6.1  Es  ist  zur Vermeidung  einer wettbewerbsverzerrenden Überkompensation  sicherzustellen, 
dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen an Verkehrsunternehmen eine Überkompensation 
der  aus der  Einführung des Deutschlandtickets  resultierenden wirtschaftlichen Nachteile  ausge‐
schlossen ist. 
Das Beihilfenrecht der Europäischen Union ist entsprechend den einschlägigen Bestimmungen (ins‐
besondere die der Verordnung  (EG) Nr. 1370/2007), der Auslegung durch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung und der Auslegung durch die EU‐Kommission zu beachten. 
 
Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt, werden 
bei der Überkompensationsprüfung als Maßstab nur die Mindestanforderungen aus dem Anhang 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 verlangt. Die Anforderungen an eine Überkompensationskon‐
trolle im Rahmen des Deutschlandtickets gehen nach Absprache zwischen Bund und Ländern nicht 
über die des EU‐Gesetzgebers hinaus.   
In dem Fall, dass der Ausgleich  für die Anwendung des Deutschlandtickets über eine Allgemeine 
Vorschrift geleistet werden soll, die allein diese gemeinwirtschaftliche Verpflichtung abdeckt, würde 
zur Vermeidung einer Überkompensation bzw. Vermeidung einer unzulässigen Quersubventionie‐
rung anderer Unternehmensaktivitäten Folgendes gelten: Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich 
aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftli‐
chen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschland‐
ticket‐Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit diese als 
zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend gemacht 
werden oder  soweit das Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets 
Kosten erspart. Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind in dem Fall nach Einschätzung von 
Bund und Ländern nicht zwingend Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle. 
 
6.2 Alle Empfänger sind verpflichtet, die nach Nummer 5.4.4 unterstützte Kontrollinfrastruktur drei 
Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen (Zweckbindung). Diese Verpflichtung ist von Ihnen auch 
in oder für Weiterleitungsverhältnisse aufzuerlegen. 
 
6.3 Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 
Insbesondere in Weiterleitungsbeziehungen und bei Zuständigkeitsgrenzen überschreitenden Ver‐
kehrsangeboten  ist durch Abstimmung mit den anderen Aufgabenträgern dafür Sorge zu tragen, 
dass dieselben nicht gedeckten Ausgaben bzw. derselbe Vertriebs‐ und Kontrollaufwand nicht von 
mehreren Stellen, d.h. doppelt, abgerechnet und ausgeglichen werden. 
 
6.4 Sie sind verpflichtet, bis zum 31.03.2025 die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten Ausgaben 
und Einsparungen auf der Grundlage der in Nr. 5.4 genannten Berechnungsmethode nachzuweisen 
(Verwendungsnachweis). 
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Um sicherzustellen, dass Sie die Nachweispflicht gegenüber dem Land fristgerecht erfüllen können, 
müssen Sie auch aus den Weiterleitungsverhältnissen die hier geforderten  Informationen einfor‐
dern und dazu angemessene Fristen für die Kommunen nach Nr. 3.2 und die Verkehrsunternehmen 
für deren Nachweisführung zu setzen. 
Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilen‐
den Einnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die 
nach Nr. 5.4.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nr. 5.4.1.2 ermittelten 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine Bescheinigung 
eines Wirtschaftsprüfers16 über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2023 in einem Haustarif 
oder nach BBDB‐Tarif beizufügen.  
Den Bestätigungen der Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösminderungen aus 
Vertriebsprovisionen und Einsparungen von Vertriebsprovisionen je Empfänger hinzuzufügen. 
Weiterhin muss ein Nachweis über die Anzahl der Abonnenten i. S. der Nr. 5.4.1.1 zu den Stichtagen 
30.04.2023 und 31.01.2024 vorgelegt werden. 
 
Der Nachweis über nicht gedeckte Ausgaben und die Mittelverwendung ist samt Belegen per Mail 
der LNVG an die Adresse Deutschlandticket@lnvg.niedersachsen.de zu übermitteln.  
Vorgegebene Formulare müssen verwendet werden. 
Wie im ÖPNV‐Rettungsschirm sind die nicht gedeckten ausgleichsfähigen Ausgaben und Mittelver‐
wendungen auf der Ebene der Letztempfänger abzurechnen und darzustellen.  
Die LNVG kann weitere Unterlagen an‐ bzw. nachfordern und die Bescheinigung von weiteren An‐
gaben durch Dritte (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechnungsprüfungsämter) verlangen. 
 
6.5 Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maß‐
gabe der Nummer 5.4.1 hinausgehen, müssen vom Empfänger zurückgefordert werden. Dies gilt im 
Verhältnis des Landes zu Ihnen sowie in den Weiterleistungsverhältnissen zwischen Ihnen, Kommu‐
nen nach Nr. 3.2 und den Unternehmen.  
In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist 
erstattet werden. 
 
7. Mittelbereitstellung, Auszahlungsprozedere 
 
7.1. Eine erste Abschlagszahlung wird Ihnen nach Erhalt dieses Bescheids zur Verfügung gestellt. 
 
Diese Abschlagszahlung dient dem Ausgleich der ersten zwei Monate.  
Der Berechnungsschlüssel wurde zu 80 % anhand der Einnahmenausfälle des 9‐EUR‐Tickets berech‐
net, da es sich hier um eine ähnliche Tarifmaßnahme handelte. Zusätzlich hat man sich zu 20 % am 
Bedarf des ÖPNV‐Rettungsschirms orientiert. 
 

                                                       
16 D.h. in der Regel ist die Bestätigung der Verbundorganisation über die Einnahmen und deren Zuscheidung als Nach‐
weis ausreichend. Nur für Einnahmen und deren Zuscheidung aus dem BBDB‐Tarif oder einem Haustarif wird eine Be‐
scheinigung einer Person mit der Zulassung als Wirtschaftsprüfer (WP) verlangt. Das muss wg. der bundesweiten Vor‐
gabe auch Bürgerbusvereine betreffen, wenn sie Einnahmen aus eigenem Haustarif erzielen. Wenn Vereine den Haus‐
tarif eines Verkehrsunternehmens (Kooperationspartner) anbieten, dann sollten die Vereinseinnahmen von dessen 
WP‐Prüfung miterfasst werden.  
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7.2 Die weiteren Abschlagszahlungen werden – nach bisherigem Planungstand – auf Basis  Ihrer 
Mittelabforderungen ausgezahlt.  
Wie beim ÖPNV‐Rettungsschirm wird die LNVG Sie in einem regelmäßigen Turnus zur Abgabe von 
Bedarfsmeldungen auffordern. Dabei werden Angaben zum bisherigen, tatsächlichen Mittelbedarf 
verlangt. 
 
7.3 Ein konkretisierter Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis zum 30.09.2023 zu stel‐
len.  
Der Antrag hat eine Prognose der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage 
der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode für den Angebotszeitraum in 2023 zu enthal‐
ten. 
Eine Bewilligung und eine Auszahlung setzen die Übermittlung von Mittelanforderungen voraus. 
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß der Nummer 
5.4.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen. 
Der Antrag ist formlos elektronisch an Deutschlandticket@lnvg.niedersachsen.de zu stellen. 
Die LNVG kann ein Formular vorgeben. 
Auf Basis dieser deutschlandweiten Abfrage soll auch der Mittelbedarf für 2024 prognostiziert wer‐
den. Die Daten sind folglich wichtig für die Frage nach der Fortsetzung des Deutschlandtickets, des‐
sen Finanzierung und den Ticketpreis.  
 
8. Hinweise 
 
8.1 Es wird auf die Subventionserheblichkeit der Angaben und Unterlagen und die Strafbarkeit des 
Subventionsbetruges nach § 264 Strafgesetzbuch (StGB) hingewiesen. Eine Strafbarkeit kann auch 
durch  einen  Verstoß  gegen  Offenbarungspflichten  begründet werden  (§ 3  Subventionsgesetz  ‐ 
SubvG). 
Subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB und § 2 SubvG sind die Tatsachen, die für 
die Bewilligung, Gewährung, Erstattung und Verzinsung, Weitergewährung oder das Belassen der 
Billigkeitsleistung erheblich sind. Der Empfänger ist verpflichtet, der Bewilligungsstelle unverzüglich 
diese Tatsachen mitzuteilen (Offenbarungspflichten).  
Subventionserheblich  sind  insbesondere  die  für  eine Nachteilsausgleichsberechnung  (samt  Pau‐
schalen) benötigten Daten. Eine subventionserhebliche Offenbarungspflicht besteht insbesondere 
für Ihnen gegenüber angezeigte oder von Ihnen festgestellte Überzahlungen.  
Zu  den  subventionserheblichen  Tatsachen  gehören  auch  solche  Tatsachen,  die  durch  Scheinge‐
schäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen, die un‐
ter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung 
(§ 4 SubvG) vorgenommen werden.  
Diese Warnung ist auch in den Weiterleitungsbeziehungen auszusprechen. Sie, die Kommunen nach 
Nr. 3.2 und die erlösverantwortlichen Verkehrsunternehmen haben  in Zusammenarbeit mit den 
Verbundorganisationen dafür Sorge zu tragen, dass Verdachtsfälle zur Anzeige gebracht werden. 
 
8.2 Sie werden darauf hingewiesen, dass eine Prüfung durch den Bundesrechnungshof, den Landes‐
rechnungshof oder das MW oder jeweils deren Beauftragte erfolgen kann. Dieser Hinweis ist auch 
in den Weiterleitungsverhältnissen zu geben. 
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9. Auflagenvorbehalt  
Dieser Bescheid ergeht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme neuer bzw. der Ände‐
rung, Präzisierung oder Ergänzung bestehender Auflagen, sofern die bisher verfügten Bestimmun‐
gen nicht zur Umsetzung der Ausgleichszwecke oder zur Kontrolle einer zweckentsprechenden Mit‐
telverwendung ausreichen. Es besteht die Möglichkeit die Ausgleichstatbestände  zu präzisieren, 
wenn insbesondere neue Bund‐Länder‐Absprachen dies vorsehen, um eine deutschlandweit mög‐
lichst einheitliche Anwendung sicherzustellen. 
 
II. Begründung 
Diese Bewilligung erfolgt gemäß § 53 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung  (LHO). Sie 
folgt  ferner den Vorgaben der „Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Aus‐
gleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2023 in Niedersachsen“ (Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket 
ÖPNV 2023), Erl. d. MW v. 2. 5. 2023 — 30250‐2209 — VORIS 93200. 
Mit dieser Richtlinie wird das auf Bundesebene in § 9 des Gesetzes zur Regionalisierung des öffent‐
lichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz  ‐ RegG) verankerte Vorhaben des Deutsch‐
landtickets in Landesrecht umgesetzt und eine Rechtsgrundlage für die Weiterleitung der Bundes‐ 
und  Landesmittel geschaffen.  Für die Weiterleitung dieser Mittel wurden die bekannten  Instru‐
mente des in § 9 NNVG geregelten sog. „ÖPNV‐Rettungsschirms“ fortentwickelt17. 
 
Ziel der Billigkeitsleistung ist es, die finanziellen Nachteile auszugleichen, die bei den Aufgabenträ‐
gern und Verkehrsunternehmen durch die Einführung und Umsetzung des Deutschlandtickets ent‐
stehen. Der zwischen Bund und Ländern abgestimmte Tarif soll vor dem Hintergrund der angestreb‐
ten Verkehrswende die Tarifschwelle  für die Fahrgäste absenken,  ihnen durch eine einfache Ta‐
rifstruktur den Zugang zum ÖPNV erleichtern und dadurch die Attraktivität des ÖPNV im Vergleich 
zum motorisierten Individualverkehr im Interesse des Umwelt‐ und Klimaschutzes erhöhen. 
 
Der Bundesgesetzgeber hat  im § 9 Abs. 1 Sätze 4 und 5 RegG  ferner eine gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung auferlegt und bestimmt, dass das Deutschlandticket bis zum 30.09.2023 von den Ver‐
kehrsunternehmen angewendet werden muss. Es ist jedoch Aufgabe der zuständigen Aufgabenträ‐
ger, die Beihilfeinstrumente zu schaffen, in deren Rahmen die Bundes‐ und Landesmittel zur Kom‐
pensation dieser Pflichten gezahlt werden und die dabei gleichzeitig eine wettbewerbsverzerrende 
Überkompensation ausschließen (siehe Nr. 6.1). 
Aufgrund der bundesgesetzlichen Vorgabe zur Anwendung des Deutschlandtickets kann die Aus‐
gleichsregelung selbst dann zum 01.05.2023 wirksam werden, wenn das Beihilfeinstrument erst zu 

                                                       
17 Die Bestimmungen zum Deutschlandticket werden auf Ebene des Bundes und der Länder fortentwickelt. Um eine 
bundesweit einheitliche Anwendung sicherzustellen, unterliegen die Bestimmungen dieses Bescheids daher der Ände‐
rungsvorbehalte. Die maßgeblichen Gremien sind die Ministerpräsidentenkonferenz, die Verkehrsministerkonferenz 
und ‐ im Besonderen ‐ der Koordinierungsrat für das Deutschlandticket. Darunter existieren weitere Unterarbeitsgrup‐
pen. Für die Entwicklung und Fortschreibung der in diesem Bescheid festgelegten Finanzierungstatbestände ist auf 
Bund‐ und Länderebene die Unterarbeitsgruppe Finanzierung zuständig. Das Vorsitzland der Verkehrsministerkonfe‐
renz Nordrhein‐Westfalen veröffentlicht die Beschlüsse des Koordinierungsrats unter: https://infoportal.mo‐
bil.nrw/koordinierungsrat.html.  
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einem späteren Zeitpunkt erlassen werden sollte. Durch die Regelung in § 9 RegG wollte der Bun‐
desgesetzgeber den zuständigen Aufgabenträgern mehr Zeit zum Aufstellen der Instrumente ein‐
räumen.  
Bei Formulierung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge und allgemeinen Vorschriften nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist vor diesem Hintergrund zu beachten, dass die Instrumente den 
ganzen Angebotszeitraum ab dem 01.05.2023 abdecken. D.h. die Regelungen  ‐  insbesondere zur 
Überkompensationskontrolle ‐ müssen eventuell rückwirkend in Kraft gesetzt werden und eventuell 
bereits ausgezahlte Beträge miterfassen.  
Spätestens mit Ablauf des 30.09.2023 bricht die Verpflichtung des Bundesgesetzgebers ab und es 
bedarf zur Fortführung des Deutschlandtickets einer anschließenden gemeinwirtschaftlichen Ver‐
pflichtung des Aufgabenträgers. 
 
Ein Ausgleich aller nicht gedeckten Ausgaben nach den oben genannten Ausgleichsparametern wird 
von Landesseite angestrebt. Ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung von Billigkeitsleistungen be‐
steht jedoch nicht. Die Billigkeitsleistung wird als freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch gewährt. 
Die LNVG entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus‐
haltsmittel über die Billigkeitsleistungen. 
Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche Schaden den prognostizierten übersteigt (Überzah‐
lung), hat die LNVG eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistungen im Rahmen der insgesamt 
zur Verfügung stehenden Mittel vorzunehmen. § 9 Abs. 5 RegG sieht zudem die Möglichkeit einer 
nachträglichen Umverteilung der vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellten Mittel im Wege 
einer Endabrechnung unter den Ländern vor. Sollten die Länder  jedoch von der Möglichkeit Ge‐
brauch machen und eine Überzahlung Niedersachsens festgestellt werden, so können Erstattungs‐
forderungen Ihnen gegenüber die Folge sein.  
Die Billigkeitsleistungen werden daher aus mehreren Gründen vorläufig und unter dem Vorbehalt 
der Neufestsetzung entsprechend den tatsächlichen ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben 
und der final vorhandenen Mittel bewilligt und  in Abschlägen und ggf. einer Schlussüberweisung 
ausgezahlt. Vor dem Hintergrund ist es ratsam, in Ihren Weiterleitungsbeziehungen gleichfalls nur 
vorläufig und unter Vorbehalt auszuzahlen.  
 
Fragen zu diesem Bescheid richten Sie bitte ausschließlich per Mail an Deutschlandticket@lnvg.nie‐
dersachsen.de. 
 
 
III. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Verwal‐
tungsgericht Braunschweig, Am Wendentor 7, 38100 Braunschweig erhoben werden.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
ppa. Jürgen Römer  
 
Dieser Bescheid wurde elektronisch übermittelt und ist ohne händische Unterschrift wirksam. 
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Anhang 1 
 
Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket (Stand 29.05.2023) 
 
1. Grundsatz 
 
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern geför‐
dertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot  im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und  im öf‐
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). 
Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 
 
Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen teil‐
nehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich anzuwen‐
den. Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif‐ und Beförderungsbedingungen der 
teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die Beförde‐
rungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn‐Verkehrsunternehmen des SPNV und der teilneh‐
menden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts ande‐
res ergibt. 
 
Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Verkehrsun‐
ternehmens. 
 
2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich 
 
Das Deutschlandticket berechtigt  im  jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung der 
Züge des SPNV  im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs  in der 2. Wagenklasse sowie 
der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der teilnehmen‐
den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesellschaften. 
Dies schließt  im Ausland  liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des je‐
weiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland 
liegende Gebiet erstreckt. 
Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeför‐
derungsgesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Li‐
niennahverkehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 
Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich sind. 
 
Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder histori‐
schen Zwecken betrieben werden. 
 
Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich ausgeschlos‐
sen. Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im Gel‐
tungsbereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekanntgegeben. 
 
Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis ausgegeben, der 
mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes beinhaltet. Dieser 
Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgegeben. Das Deutschlandticket 
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kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als 
Trägermedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, 
längstens bis zum 31. 12. 2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben 
werden. Ein als Papierticket ausgegebenes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat.  
 
Zur Legitimation ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. 
Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genügt zur Legitimation ein 
Schülerausweis. Wird ein solcher von der besuchten Schule nicht ausgestellt, entfällt die Legitimati‐
onspflicht.18 
 
Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren. 
 
Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein Übergang in 
die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Landestarifen und 
des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 
 
Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit die 
Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 
 
Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die Mit‐
nahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 
 
3. Vertragslaufzeit und Kündigung 
 
Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und Lan‐
destariforganisationen für Abonnement‐Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über deren 
Vertriebskanäle erworben werden. 
 
Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils 
zum Ersten eines Monats möglich. 
Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats er‐
folgen. Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des 
letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 Uhr des Folgetags. 
 
Neben der monatlichen Kündbarkeit kann  in Verbindung mit anderen Produkten  im Bereich des 
Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 
 
4. Beförderungsentgelt 
 
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei monatlicher 
Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten werden. 
                                                       
18 Ergänzt durch Beschluss des Koordinierungsrats vom 29.05.2023. Hintergrund: nach § 1 PAuswG besteht die gesetz‐
liche Pflicht zum Besitz eines Personalausweises erst ab dem 16. Lebensjahr, sodass (Grund‐) Schulkinder überwiegend 
keinen amtlichen Lichtbildausweis besitzen. Auch Schülerausweise werden meist erst ab der 5. Jahrgangsstufe in den 
Schulen ausgestellt. 
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Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren  (z.B. On‐demand‐Verkehr, Anruf‐Sammeltaxi, 
Rufbus) sowie bei täglich verkehrenden Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen (z.B. Schmal‐
spurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben 
werden. 
 
5. Jobticket 
 
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 
 
Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem teilneh‐
menden Verkehrsverbund  oder Verkehrsunternehmen  eine Vereinbarung  über  den  Erwerb  des 
Deutschland‐Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung können Unter‐
nehmen, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein.  
 
Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich 5 
% Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leis‐
tet, der mindestens 25 % des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 
 
6. Fahrgastrechte 
 
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen 
des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in 
ihrer  jeweils  genehmigten  und  veröffentlichten  Fassung,  abrufbar  im  Internet  unter  https:// 
deutschlandtarifverbund.de. 
 
 
 
 



Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket  

 

1. Grundsatz 

Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern gefördertes 

deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen teilneh-

menden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich anzuwenden. 

Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen der teilneh-

menden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedin-

gungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des SPNV und der teilnehmenden Ver-

kehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.  

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Verkehrsun-

ternehmens.  

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich  

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung der Züge 

des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der sons-

tigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden Ver-

kehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland lie-

gende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unterneh-

mens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum  

ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungs-

gesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahver-

kehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG 

allgemein zugänglich sind. 

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder histori-

schen Zwecken betrieben werden. 

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im Geltungs-

bereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekanntgegeben. 

 



Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis ausgegeben, der 

mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes beinhaltet. Dieser 

Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgegeben. Das Deutschlandticket 

kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trä-

germedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, längs-

tens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein 

als Papierticket ausgegebenes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitima-

tion ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren.  

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse.  

Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-

destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit die 

Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die Mit-

nahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.  

3. Vertragslaufzeit und Kündigung 

Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und Landes-

tariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über deren Ver-

triebskanäle erworben werden.  

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum 

Ersten eines Monats möglich.  

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt werden. Die 

Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. 

Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten 

Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 Uhr des Folgetags.  

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich des Per-

sonenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 

 

 

 



4. Beförderungsentgelt  

Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei monatlicher 

Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten werden.  

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Ruf-

bus) sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen (z. B. Schmalspur-

bahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben. 

5. Jobticket 

Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 

Dieses  Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem teilnehmen-

den Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb des Deutsch-

land-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung können Unternehmen, 

Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein. 

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich 5% 

Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, 

der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt.  

6. Fahrgastrechte 

Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen des 

Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer 

jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im Internet unter www.deutschlandtarif-

verbund.de.  

 

http://www.deutschlandtarifverbund.de/
http://www.deutschlandtarifverbund.de/


Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben  im öffentlichen 
Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus 

Bundes- und Landesmitteln 
 

Vom 20. März 2023 
 

I. Hinweise und Erläuterungen 

 
Der nachfolgende Entwurf von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket basiert auf der Systematik der 
Muster-Richtlinien zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 und dem temporär eingeführten 9-Euro-
Ticket, die im Jahr 2022 genutzt wurden. 
 
Die Muster-Richtlinien wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Bundeskanzlers mit 
den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 08.12.2022 erstellt, dass die 
in 2023 entstehende Kostenunterdeckung paritätisch von Bund und Ländern ausgeglichen 
wird.  
 
Für den Ausgleich für 2023 ist es erforderlich und sachgerecht, die Fahrgeldeinnahmen des 
Zeitraums der Geltung des Deutschlandtickets des Jahres 2019 als Bezugspunkt zu 
verwenden.  
 
Bei den Muster-Richtlinien wurden im Vergleich zum Jahr 2022 folgende wesentliche 
Anpassungen vorgenommen: 

1. Durch die ergänzende Regelung in § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 des 
Regionalisierungsgesetzes (RegG) wird eine Verpflichtung zur Anwendung des 
Deutschlandtickets vorgegeben. Der Ausgleich gegenüber den Verkehrsunternehmen 
erfolgt durch die jeweiligen Aufgabenträger als zuständige Behörden innerhalb der 
Instrumente der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels öffentlichem 
Dienstleistungsauftrag oder allgemeiner Vorschrift. Aufgrund der bundesgesetzlichen 
Vorgabe zur Anwendung des Deutschlandtickets kann die Ausgleichsregelung des 
jeweils zuständigen Aufgabenträgers selbst dann zum 01. Mai 2023 erfolgen, wenn 
sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen werden sollte. Die Umsetzung der 
Ausgleichsregelung im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner 
Vorschriften muss aufgrund der Befristung in § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 zeitnah, 
spätestens zum 30. September 2023 erfolgen. 

2. Soweit die Aufgabenträger oder die Zusammenschlüsse nicht selbst 
erlösverantwortlich für die Verkehrsleistung sind, reichen sie die Mittel 
diskriminierungsfrei unter Anwendung der Regelungen zur Ausgleichsberechnung 
nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über allgemeine 
Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere 
beihilferechtlich zulässige Instrumente an die Verkehrsunternehmen aus. 

3. Aufgrund der Erörterungen mit der EU-Kommission ist ein Mechanismus in die 
Ausgleichsregelung aufzunehmen, der zu einer Korrektur im Falle von generellen 
Nachfragerückgängen führt. Unterschreiten die Abonnent:innenzahlen im jeweiligen 
Bundesland im Januar 2024 die Abonnent:innenzahlen im April 2023 um mehr als 10 
Prozent, sind die im Ausgleich anzusetzenden Soll-Fahrgeldeinnahmen um den über 
die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz abzusenken. Bei 
einer Verringerung der Abonnent:innenzahlen um beispielsweise 11Prozent sind die 
Fahrgeldeinnahmen um 6 Prozent abzusenken.  

4. Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets 
entfallenden prognostizierten Einnahmesteigerungen im Ohne-Fall aus positiven 
Verkehrsmengeneffekten werden die auf das Jahr 2023 fortgeschriebenen Soll -
Fahrgeldeinnahmen zusätzlich um 1,3 Prozent gegenüber 2022 (langfristiges 



historisches Wachstum der Verkehrsleistung im ÖPNV (Destatis: 2004-2019: rd. 1,3 
Prozent p.a) erhöht. 

5. Weist der Empfänger nach, dass in seinem Gebiet die Betriebsleistungen des Jahres 
2023 im Verhältnis zum Jahr 2019 gestiegen sind, werden die auf den jeweiligen 
Empfänger entfallenden Soll-Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2023 im anteiligen 
Verhältnis zur Steigerung der Betriebsleistung in Wagen- bzw. Zugkilometern erhöht. 
Aus gängigen Untersuchungen zur Überprüfung des volkswirtschaftlichen Nutzens 
einer Infrastrukturinvestition wird eine Angebotselastizität von 0,3 üblicherweise 
angenommen. Bei einer Steigerung der Betriebsleistungen um 2 Prozent bedeutet 
dies eine Erhöhung der Soll-Fahrgeldeinnahmen 2023 um 0,6 Prozent. In gleicher 
Weise wird bei gegenüber 2019 gesunkenen Betriebsleistungen verfahren. 

6. Für Jobtickets zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen 
angewendet wurden.  

7. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. 
Januar 2023 abgesenkt, müssen bei der Ermittlung der tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am 01. Januar 2023 
geltenden Preisen (vor der Einführung des Deutschlandtickets) angerechnet werden ; 
für Berlin gelten auf Grund des 29-Euro-Tickets abweichende Stichtage. Denn der 
Bund beteiligt sich nur an der aus der Einführung des Deutschlandtickets 
resultierenden Kostenunterdeckung. Eine Ausnahme bilden regionale oder 
landesweite Semestertickets, deren Preis im Solidarmodell zur Herstellung eines 
angemessenen Preisabstands zum Deutschlandticket zur Sicherung des 
Solidarmodells notwendig ist. 

8. Es werden Pauschalen für die konkrete Umstellung der Vertriebstechnik zur Ausgabe 
und Kontrolle der Deutschlandtickets gewährt. Es ist durch geeignete Regelungen mit 
den für den Vertrieb und Kontrolle beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die 
Pauschalen sachgerecht ausgereicht werden.    

 
Unverändert zur Muster-Richtlinie für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die 
Empfänger und ihre Vertriebsdienstleister die Einnahmeeinbußen der extern beauftragten 
Verkaufsstellen und Agenturnehmer im Rahmen der Möglichkeiten der Muster -Richtlinie 
ausgleichen. Nach den Festlegungen zur Einnahmeaufteilung ist für die Stufen 1 und 2 
(2023-2025) in Bezug auf das Kernprodukt des Deutschlandtickets sowie alle Einnahmen 
aus bundesweit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im Rahmen des 
Deutschlandtickets eine Vertriebsprovision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzusehen. 
Neben den aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in den Stufen 1 und 
2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von Deutschlandtickets an Neukunden nicht 
geben.   
 
Für die zwischen den Ländern vereinbarte einheitliche Bemessung des Ausgleichs ist eine 
einheitliche Definition der ausgleichsfähigen Kostenunterdeckung erforderlich. Dafür müssen 
auch in 2023 unabhängig von der konkreten verfahrensmäßigen Gestaltung durch die 
Länder die die Erstattungsfähigkeit regelnden Passagen durch alle Länder übernommen 
werden. Darüber hinaus bedarf es im Hinblick auf die Transparenz des Mittelbedarfs 
einheitlicher Antragsfristen, die wie auch schon für 2022 in den Muster-Richtlinien auch für 
2023 obligatorisch sind. 
 
Der Entwurf der Muster-Richtlinien ist entsprechend dem Gliederungsschema einer 
Förderrichtlinie als Richtlinien für Billigkeitsleistungen abgefasst. Die Umsetzung muss durch 
die Länder noch mit jeweils eigenen Länderrichtlinien und/oder -erlassen erfolgen. In 
Abhängigkeit von der im jeweiligen Land zu treffenden Entscheidung über die 
verfahrensmäßige Abwicklung des Ausgleichs auf der Grundlage einer gesetzlichen 
Regelung, einer Zuwendungsregelung (mit Zuwendungsbescheiden oder –verträgen) oder 
einer Billigkeitsleistungsregelung sind insbesondere die verfahrensmäßigen Regelungen aus 



den Muster-Richtlinien mit Ausnahme der Antragsfristen anzupassen. Dies gilt auch in Bezug 
auf die im jeweiligen Land zu treffende Zuständigkeitsregelung für die Ausgleichsgewährung. 
 
Im nachfolgenden Entwurf sind auf der Grundlage dieser Hinweise hinter der 
Gliederungsnummer der Regelung Hinweise ausgebracht, ob die Regelungen  

- obligatorisch wegen der Einheitlichkeit 
- fakultativ  

von allen Ländern zu beachten sind. 

  



II. Musterrichtlinien 

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2023 in Land XXX  
(Richtlinien Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV 2023) 

 
Runderlass des Ministeriums für  

vom XX. Monat 2023 
 

1 (fakultativ)  
Rechtsgrundlage  
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt das Land 
nach Maßgabe dieser Richtlinien und § 53 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
Billigkeitsleistungen.  
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leistung. Die Bewilligungsbehörde 
entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.  
 
2 (obligatorisch)  
Gegenstand der Billigkeitsleistungen  
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger in Land XXX, deren 
Ausgaben in den Monaten Mai bis Dezember 2023 aufgrund der Einführung des 
Deutschlandtickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen 
aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht 
durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die 
Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 
3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 
3 der VO 1370 gedeckt werden können. 
 
3  
Empfänger der Billigkeitsleistung  
Empfänger sind  
3.1 (obligatorisch)  
Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des ÖPNV-
Gesetzes des Landes XXX,  
3.2 (fakultativ)  
öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, Anstalten öffentlichen 
Rechts) als Sammelantragsteller für die Empfänger gemäß Nummer 3.1.  
3.3 (Notfallregelung) 
Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgerorganisationen bis zum 31. Dezember 2023 
keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 4 RegG getroffen haben, sind für den 
Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. September 2023 Empfänger auch öffentliche und 
private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer 
nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf 
dem Gebiet des Landes und/oder aufgrund eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages 
Beförderungsleistungen im ÖPNV bzw. im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) erbringen. 
Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte Antragstellung und Bewilligung für 
die jeweiligen Regionalbereiche zulässig. 
 
 



4 (obligatorisch) 
Voraussetzungen  
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die 
Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in 
entsprechender Anwendung der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über 
allgemeine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere 
beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die Erlösverantwortlichen 
sind zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende 
Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.  
 
5  
Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung 
  
5.1 (fakultativ)  
Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 LHO 
  
5.2 (obligatorisch)  
Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 
Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.  
 
5.3 (fakultativ)  
Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zuschusses gewährt.  
 
5.4 (obligatorisch wegen Einheitlichkeit)  
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  
 
5.4.1  
Fahrgeldausfälle:  
Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 
Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den 
um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2023 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und den tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2023 nach Maßgabe der Nummern 
5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen 
(ohne Umsatzsteuer). 
Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung erforderlichen 
Daten zu liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht 
berücksichtigt. 
 
5.4.1.1  
Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat 
verkauften bzw. dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und 
Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart und für die im 
Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2023 
genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam 
werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen 
vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen 
oder handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der 
Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die 
Hochrechnung maßgebend. Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, 
die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und 
Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, können die hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt werden. 



Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 
2023 [Berlin: 31. August 2022] abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 [Berlin: Preisstand 
August 2022 ohne Berücksichtigung 9-Euro-Ticket] zu ermitteln.  Die nach den Sätzen 1 
bis 5 ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung 
der tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometern im 
Kalenderjahr 2023 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach 
Nummer 3.1 fortzuschreiben. Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der 
prozentualen Steigerung bzw. prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet 
des Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen.  
Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden 
prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden die 
nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um 1,3 Prozent erhöht. 
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach 
Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach 
den Sätzen 1 bis 7 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 
5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 
Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen 
Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten 
hätte.  
 
5.4.1.2  
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis 
Dezember 2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der 
Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. Für Jobtickets zum 
Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die 
abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet wurden. Die Vornahme 
weiterer Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket 
insbesondere für die Deckung von Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. Wurden die 
Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 [Berlin: 
31. August 2022] abgesenkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit 
Ausnahme von im Solidarmodell verkauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit 
den am 1. Januar 2023 [Berlin: Preisstand August 2022 ohne Berücksichtigung 9-Euro-
Ticket] geltenden ggfs. den Preis des Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen 
anzusetzen.  
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem 
Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der 
Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der 
jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket zu verteilen.  
 
5.4.2  
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 
Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist , sind die 
um die Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019 bzw. die nach Maßgabe der 
Nummer 5.4.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Mai 
bis Dezember 2023 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund der jeweiligen 
für das entsprechende Jahr festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsätze (2019 für 
hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeldeinnahmen 2023) zu berechnen. Maßgebend sind 
dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, 



Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket 
gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für die tatsächlichen erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmenaufteilung. Ausgleichsfähig ist die Differenz 
der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.  
 
5.4.3 
In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen.  Einsparungen der der 
Empfänger nach 3.1 bei Leistungen aus Allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.  
 
5.4.4 
Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die Anpassung der 
Vertriebsprozesse zur Einführung des Deutschlandtickets. Dabei wird für jeden zum Stichtag 
30. April 2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden 
Verkehrsunternehmen in einem vor dem Deutschlandticket angebotenen Abonnement 
gebundenen Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe von 15,00 Euro 
gewährt. Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem 
Monat. Dazu zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, die von Unternehmen 
ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten Tarifangebot haben und 
mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 
nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft wurden. Voraussetzung 
um für alle zum Stichtag 30. April 2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher 
Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen gebundenen Kunden im Sinne des Satzes 
2 eine Umstellungspauschale zu erhalten ist, dass zum Stichtag 31. Dezember 2023 eine 
Anzahl an Kunden, die mindestens 60% des Abo-Kundenbestands vom 30. April 2023 
beträgt, im Deutschlandticket beim Empfänger bzw. dem in wirtschaftlicher Verantwortung 
stehenden Verkehrsunternehmen gebunden ist. Wenn unter 60 %, aber mehr als 30 % des 
Kundenbestandes vom 30. April 2023 zum Stichtag 31. Dezember 2023 beim jeweiligen 
Empfänger bzw. Unternehmen gebunden ist, erhält der Empfänger bzw. das Unternehmen 
50 % des sich aus Satz 2 ergebenden Wertes. In besonders begründeten Einzelfällen kann 
eine gesonderte Regelung getroffen werden. Zuzüglich wird pauschal für jedes zum 30. April 
2023 vorhandene auf die Kontrolle des Deutschlandtickets ertüchtigte Kontrollgerät und für 
die Kontrolle des Deutschlandtickets im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät eine einmalige 
Umstellungspauschale zur Kompensation der Kontrollmehrausgaben in Höhe von 317,00 
Euro gewährt. Es ist durch geeignete Regelungen mit den für den Vertrieb und Kontrolle 
beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht 
werden. 
[nur NRW] Weiterhin kann der Empfänger die geleisteten Ausgaben für die Einrichtung des 
EAV-Clearings im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V., 
die an die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben für die gutachterliche Begleitung des 
Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens und an die 
DeutschlandMobil 2030 GmbH geleisteten Ausgaben für bundesweites Marketing sowie  für 
die Evaluation des Deutschlandtickets geltend machen.  
Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für zusätzliche Betriebsleistungen. 
 
5.4.5 
Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderungen von Erlösen aus 
Vertriebsprovisionen eines Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind erstattungsfähig.  
 
5.4.6 
Von dem nach den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 ermittelten Ausgleich sind in direktem 
ursächlichem Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder 
ersparte Aufwendungen durch verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine 



rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschlandticket 
bedingten Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung aus 
ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen, in Abzug zu 
bringen.   

 

5.4.7  
Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 errechneten Minderungen abzüglich 
der vermiedenen oder ersparten Aufwendungen gemäß Nummer 5.4.6 ist der 
ausgleichsfähige Ausgleichsbetrag.  
 
5.4.8 
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer 
Aufgabenträger und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der 
Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf 
der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- 
bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2023 den Aufgabenträgern zuzuordnen. Die 
beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung 
vereinbaren.  
 
6 (obligatorisch) 
Sonstige Bestimmungen  
6.1  
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen an 
Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des 
Deutschlandtickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die 
beihilferechtliche Rechtfertigung aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei der 
Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die 
Mindestanforderungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung kommen. Der 
finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) 
Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des 
Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandt icket-Tarifs auf 
die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit diese als 
zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend 
gemacht werden oder soweit das Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung des 
Deutschlandtickets Kosten erspart; sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht 
Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle. 
 
6.2 
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unternehmen verpflichtet werden, die nach Nr. 
5.4.4 dieser Richtlinie unterstützte Kontrollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland 
einzusetzen.  
 
6.3  
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 
dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist 
ausgeschlossen.  
 
6.4  
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass bis zum 20. eines Monats 
für den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft 
aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund 
GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband 
SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 
 
6.5  



Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die tatsächlich entstandenen 
nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage der in Nummer 5.4 
genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. Dem Nachweis sind insbesondere 
Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate 
Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 ermittelten 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine 
Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 
2023 im Haustarif bzw. nach BBDB beizufügen. Den Bestätigungen der 
Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösminderungen aus 
Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebsprovisionen je Empfänger 
hinzuzufügen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 zu den Stichtagen 30. April 
2023 und 31. Januar 2024 beizulegen. Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen 
anfordern. 
 
6.6  
Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach 
Maßgabe der Nummer 5.4.1 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der 
Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist 
erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag 
den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung 
vorzunehmen.  
 
7  
Verfahren  
 
7.1 (obligatorisch) 
Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis zum 30. September 2023 zu stellen. 
Die Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. Er hat die Berechnung bzw. 
Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in 
Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode zu enthalten.  
 
7.2 (fakultativ) 
Bewilligungsbehörde ist die [Landesbehörde einfügen], in deren Bezirk der Empfänger 
seinen Sitz hat.  
Bewilligungsbehörde für Empfänger nach Nummer 3.3 ist jeweils die [Landesbehörde], die 
die zuständige Bewilligungsbehörde für den Empfänger nach Nummer 3.1 ist, der bis zum 
31. Dezember 2023 keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 4 RegG getroffen  hat. 
7.3 (obligatorisch) 
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß den 
Nummern 5.4.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen.  
Sammelanträgen von Empfängern gemäß Nummer 3.2 sind die Anträge der Empfänger 
gemäß Nummer 3.1 beizufügen.  
Fakultativ: „Der Antrag ist formlos schriftlich oder elektronisch zu stellen.“  
 
7.4 (fakultativ) 
Der Empfänger kann einen ersten vereinfachten Antrag auf vorläufigen Ausgleich und 
dessen Auszahlung stellen.  
 
7.5 (obligatorisch) 
Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Billigkeitsleistungen an die Empfänger gemäß 
Nummer 3.1 weiterzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen 
Bestimmungen des Bewilligungsbescheides auch den Empfängern auferlegt werden. Dies 
schließt ausdrücklich die Nachweisführung ein.  
 



7.6 (fakultativ) 
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.  
 
8 (fakultativ)  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft und am 30. Juni 2025 außer Kraft. 
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A. Staatskanzlei

Honorarkonsuln in der Bundesrepublik Deutschland

Bek. d. StK v. 25. 3. 2023 — 203-11700-6 SLB —

Das Auswärtige Amt teilt mit, dass die honorarkonsula-
rische Vertretung der Salomonen in München eine neue
Adresse hat:

Wilhelmstraße 1
80801 München.

Die übrigen Kontaktdaten bleiben unverändert.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 356

B. Ministerium für Inneres und Sport

Gliederung und Sollstärke
 der Einheiten im Katastrophenschutz

(Gliederungserlass)

RdErl. d. MI v. 10. 5. 2023 — 36.1-14600/26 —

— VORIS 21100 — 

1. Einleitung
Gemäß § 15 Abs. 2 NKatSG vom 26. 8. 2022 (Nds. GVBl.

S. 504) werden hiermit die Gliederung und Sollstärke der Ein-
heiten im Katastrophenschutz sowie deren Aufstellung und
Einsatz definiert.

2. Gliederung und Sollstärke der Einheiten
2.1 Die Gliederung und Sollstärke der Einheiten und Ein-
satzkontingente bestimmen sich nach den von der obersten
Katastrophenschutzbehörde veröffentlichen Stärke- und Aus-
stattungsnachweisungen (KatS-StAN NDS). Ein nicht offizielles
Anlagenverzeichnis beinhaltet die Anlage 1. Die KatS-StAN
NDS können über die Internetseite des MI über den Pfad
„Themen > Innere Sicherheit > Brand- & Katastrophenschutz
> Katastrophenschutz“ als PDF heruntergeladen werden
und sind Bestandteil dieses RdErl. 
2.2 Für den Einsatz der Einheiten kann die oberste Kata-
strophenschutzbehörde ergänzende Dienstvorschriften und
Einsatzkonzepte erlassen. 
2.3 Die Einheiten unterteilen sich in Grundeinheiten und
Ergänzungseinheiten.
2.3.1 Grundeinheiten decken die wesentlichen Fähigkeiten
eines oder mehrerer Fachdienste für den Katastrophenschutz ab.
2.3.2 Ergänzungseinheiten sind separate Einheiten, auch wei-
terer Fachdienste, die jeweils eigene Fähigkeiten abbilden
und auch eigenständig Einsätze wahrnehmen. Des Weiteren
verstärken die Ergänzungseinheiten die Grundeinheiten mit
ihren zusätzlichen Fähigkeiten.
2.4 Einsatzkontingente bündeln komplexe Fähigkeiten.
2.4.1 Einsatzkontingente setzen sich aus mehreren Grund-
und Ergänzungseinheiten zusammen.
2.4.2 Für die Fachdienste Betreuungsdienst, Sanitätsdienst
und Wasserrettungsdienst werden Einsatzkontingente vorge-
plant.
2.4.3 Einsatzkontingente können hierüber hinaus lagean-
gepasst zusammengestellt werden (für Logistik, Patiententrans-
port etc.). 

3. Aufstellung der Einheiten
3.1 Ergänzungseinheiten nach Nummer 2.3.2 sind vorrangig
vor weiteren Grundeinheiten der Nummer 2.3.1 aufzustellen.
3.2 Einheiten können sich aus zwei oder mehreren öffent-
lichen oder privaten Trägern zusammensetzen. Dieses ist von
der unteren Katastrophenschutzbehörde zu fördern, soweit

anderenfalls eine vollständige materielle und personelle Auf-
stellung nicht realisierbar erscheint. 

3.3 Zur eindeutigen Benennung sind die jeweiligen Einhei-
ten im Bezirk einer unteren Katastrophenschutzbehörde je-
weils durchzunummerieren („1. …“, „2. …“ usw.).

3.3.1 Sofern eine bestimmte Einheit im Bezirk nur einmal
aufgestellt ist, ist diese stets die Nummer „1.“. Die Benen-
nung der Einheit setzt sich dann aus der Nummerierung, der
Kurzbezeichnung der Einheit sowie der Kurzbezeichnung
der unteren Katastrophenschutzbehörde zusammen (z. B.
„1. VpfGr LK XX“).

3.3.2 Einsatzkontingente nach Nummer 2.4 werden landes-
weit durchnummeriert. Die Nummerierung vergibt die obere
Katastrophenschutzbehörde.

3.3.3 Einheiten, die einem Einsatzkontingent nach Num-
mer 2.4 angehören, führen hinter ihrer Nummerierung nach
Nummer 3.3.1 mit einem Schrägstrich getrennt die Numme-
rierung nach Nummer 3.3.2 (z. B. „1. VpfGr LK XX / 12. BHP“).

3.4 Sofern nicht abweichend festgelegt, muss für alle Ein-
heiten die Einsatzbereitschaft einer mindestens doppelten
Personalstärke gesichert sein. Die Erreichung der vollständi-
gen personellen und materiellen Einsatzbereitschaft ist zu
betreiben. Einheiten sollen so aufgestellt werden, dass die voll-
ständige personelle und materielle Einsatzbereitschaft abseh-
bar erreicht werden kann.

3.5 Die Einheiten unterteilen sich in 

a) aktive Einheiten, 

b) teilaktive Einheiten und 

c) Geräteeinheiten. 

Diese Unterteilung gilt nicht für Kontingente nach Num-
mer 2.4.

3.5.1 Grundsätzlich sind alle Einheiten als aktive Einhei-
ten vorzusehen. Einheiten dieses RdErl. können nur als teil-
aktive Einheit oder als Geräteeinheit vorgesehen werden, so-
weit es sich jeweils um weitere Einheiten dieser Art im Be-
zirk einer unteren Katastrophenschutzbehörde handelt. Die
KatS-StAN NDS kann regeln, dass entsprechende Einheiten
regelhaft als teilaktive Einheit oder Geräteeinheit vorgesehen
werden können.

3.5.2 Aktive Einheiten sind gemäß der KatS-StAN NDS
ausgestattet und personell besetzt. Die Einheit betreibt in
der Regel mindestens einen monatlichen Dienstbetrieb. Eine
Einsatzübernahme ist unverzüglich nach einer Alarmierung
möglich.

3.5.3 Teilaktive Einheiten sind gemäß der KatS-StAN NDS
weitestgehend ausgestattet. So ist es z. B. zulässig, dass nicht
alle erforderlichen Einsatzfahrzeuge dauerhaft zur Verfügung
stehen müssen, sondern erst im Bedarfsfall aus anderen Ein-
heiten oder Betriebsbereichen des Trägers (Sozialarbeit, Fahr-
dienste etc.) beigeholt werden. Die personelle Besetzung ist
derart gegeben, dass Personal bestimmt und ausgebildet ist.
Dieses Personal kann sich auch aus Personal anderer Einhei-
ten zusammensetzen. Ein Dienstbetrieb findet in der Regel
mindestens quartalsweise statt um die Einsatzfähigkeit zu
erhalten. Eine Einsatzübernahme ist mit einem Vorlauf mög-
lich.  

3.5.4 Geräteeinheiten sind gemäß der KatS-StAN NDS grund-
legend ausgestattet. So ist es z. B. zulässig, dass erforderliche
Einsatzfahrzeuge nicht vorgesehen sind und ein Transport
des Einsatzmaterials erst im Bedarfsfall zu organisieren ist.
Eine personelle Besetzung braucht nicht vorgeplant zu sein
und kann im Bedarfsfall aus anderen Einheiten zusammen-
gezogen werden. Ein Dienstbetrieb findet nicht statt, insbe-
sondere die technische und materielle Einsatzbereitschaft
ist jedoch aufrecht zu erhalten. Eine Einsatzübernahme be-
darf eines zeitlichen Vorlaufs.

3.6 Der materielle und personelle Aufstellungsstatus aller
Einheiten ist durch die untere Katastrophenschutzbehörde
regelmäßig zu überprüfen und mindestens zum Beginn eines
jeden Jahres mittels Formblattes an die obere Katastrophen-
schutzbehörde zu berichten.
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3.7 Die Bildung von Einsatzkontingenten nach Nummer 2.4
ist soweit möglich aus aufgestellten Einheiten vorzusehen.
Hierzu können zwei oder mehrere benachbarte untere Kata-
strophenschutzbehörden zusammenarbeiten. Die einzelnen
Teileinheiten des Einsatzkontingents werden hierbei von je-
weils nur einer unteren Katastrophenschutzbehörde gestellt. 
3.7.1 Dieselben Teileinheiten können sowohl für die Bil-
dung eines Einsatzkontingents des Sanitätsdienstes als auch
eines Einsatzkontingents des Betreuungsdienstes vorgesehen
werden.
3.7.2 Die Bildung und die Zuordnung der Einsatzkontin-
gente nach Nummer 2.4.2 werden von den zuständigen un-
teren Katastrophenschutzbehörden im Benehmen mit der
oberen Katastrophenschutzbehörde und den im Katastrophen-
schutz mitwirkenden öffentlichen und privaten Trägern ge-
plant und umgesetzt. 

4. Einsatz und Führung der Einheiten 
4.1 Die Einheiten nach Nummer 2.1 sind eigenständige takti-
sche Einheiten. Diese führen Aufträge übergeordneter Füh-
rungen selbstständig aus; dieses kann auch für Teileinheiten
gelten. Wenn dies wegen Koordination und Führung mehre-
rer selbstständiger taktischer Einheiten erforderlich erscheint,
sollte ein Zugtrupp zum Einsatz kommen. Diesem können wei-
teren Einheiten unterstellt werden. Bei einem Einsatz meh-
rerer Züge oder mehrerer eingesetzter Einheiten sollte eine
Führungsgruppe zum Einsatz gebracht werden; ein Einsatz
einer Führungsgruppe unterhalb dieser Schwelle ist möglich.
4.2 Im Bedarfsfall können allen Einheiten zur Unterstüt-
zung anderer Fachdienste sowie der Katastrophenschutzbe-
hörden im Rahmen ihrer personellen und materiellen Mög-
lichkeiten zusätzliche Aufgaben zugewiesen werden.
4.3 Die Träger der Einheiten legen im Benehmen mit der
unteren Katastrophenschutzbehörde fest, von welcher Grup-
penführerin oder welchem Gruppenführer die Gruppen und
von welcher Zugführerin oder welchem Zugführer der Zug-
trupp geführt wird.
4.4 Die Verbandsführerin oder der Verbandsführer und de-
ren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter für die Einsatz-
kontingente im Sanitätsdienst und im Betreuungsdienst wer-
den, nach Vorschlag des die Führungsgruppe stellenden Trä-
gers, durch die stellende untere Katastrophenschutzbehörde
bestimmt. Im Fall der Zusammenarbeit nach Nummer 3.7 ge-
schieht dies im gegenseitigen Einvernehmen. 

5. Grafische Darstellung
Die grafische Übersicht der Einheiten ergibt sich aus der

jeweiligen KatS-StAN NDS (Anlage 1).

6. Fahrzeugspezifikationen und Ausstattung 
6.1 Alle einzusetzenden Einsatzfahrzeuge müssen die all-
gemeinen Mindestspezifikationen gemäß KatS-StAN NDS 001
erfüllen.
6.2 Für die eingesetzten Fahrzeugtypen gilt ergänzend zu
Nummer 6.1 die besondere Mindestausstattung gemäß der je-
weiligen KatS-StAN NDS nach Nummer 2.1. 

7. Fahrzeugverwendung und Übergangsregelung
7.1 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses RdErl. vorhan-
dene Einsatzfahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände im Ka-
tastrophenschutz können auch zukünftig weiterverwendet
werden. 
7.2 Einsatzfahrzeuge aus Landesförderung sind auf den
entsprechenden Positionen einzuplanen. Entsprechen sie den
Anforderungen dieses RdErl. nicht mehr, sind sie dauerhaft
zur Verwendung auf den Positionen mit Ausstattung nach
früherer Maßgabe zulässig und vorzusehen. Soweit entspre-
chende Positionen in diesem RdErl. oder in örtlicher Auf-
stellung des Katastrophenschutzes nicht mehr vorgesehen

sind oder mit anderen Einsatzfahrzeugen besetzt sind, sind
diese Einsatzfahrzeuge durch den Träger auf vergleichbare
Positionen umzusetzen. Eine Umsetzung auf andere Positio-
nen durch Austausch der Beladung ist nach Zustimmung
der oberen Katastrophenschutzbehörde zulässig. 
7.3 Einsatzfahrzeuge aus Landesbeschaffung sind gemäß
Zuweisung einzuplanen. 
7.4 Einsatzfahrzeuge des erweiterten Katastrophenschut-
zes des Bundes sind auf den entsprechenden Positionen ge-
mäß Anlage 2 einzuplanen, da der Bund durch die Freigabe
in § 12 ZSKG die Vorhaltungen und Einrichtungen des Bun-
des für den Zivilschutz den Ländern für die Nutzung im Be-
reich des Katastrophenschutzes zur Verfügung stellt.
7.5 Einsatzfahrzeuge zentraler Landeseinheiten sind nicht
einzuplanen. 
7.6 Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes sind nicht einzu-
planen. Ebenso sind Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschut-
zes nicht in Einheiten des Rettungsdienstes einzuplanen.
7.7 Für Neubeschaffungen gelten die Vorgaben dieses RdErl.
einschließlich der KatS-StAN NDS nach Nummer 2.1. In der
KatS-StAN NDS können hiervon abweichend dauerhaft zu-
lässige Fahrzeugäquivalente bestimmt sein. Die Ausstattung
nach Nummer 6.1 ist unabhängig hiervon immer zu ergän-
zen. 
7.8 Fehlbestände in der Ausrüstung zur Abbildung des ein-
satztaktischen Wertes der Einheiten sollen zeitnah geschlos-
sen werden.

8. Schlussbestimmungen
Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. 4. 2023 in Kraft

und mit Ablauf des 31. 12. 2028 außer Kraft.

An
das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz
die Landkreise und kreisfreien Städte, Region Hannover, Städte Cux-
haven, Göttingen und Hildesheim, Landeshauptstadt Hannover
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Anlage 1
— KatS-StAN NDS 001 Grundanforderungen an Einsatz-

fahrzeuge im Katastrophenschutz 
— KatS-StAN NDS 002 Beladungs- und Materialsätze aller

Fachdienste 
— KatS-StAN NDS 010 Einheiten des Brandschutzdienstes
— KatS-StAN NDS 020 Einheiten des Bergungsdienstes
— KatS-StAN NDS 023 Einheiten des Rettungshundediens-

tes
— KatS-StAN NDS 025 Einheiten des Wasserrettungsdiens-

tes 
— KatS-StAN NDS 026 Wasserrettungszug Niedersachsen
— KatS-StAN NDS 030 Einheiten des Instandsetzungsdiens-

tes 
— KatS-StAN NDS 040 Einheiten des Sanitätsdienstes 
— KatS-StAN NDS 041 Sanitäts- und Betreuungszug 
— KatS-StAN NDS 042 Behandlungsplatz 50 Niedersachsen
— KatS-StAN NDS 049 Einheiten der Psychosozialen Notfall-

versorgung 
— KatS-StAN NDS 050 Einheiten des chemischen, biologi-

schen, radiologischen und nuklearen Dienstes 
— KatS-StAN NDS 060 Einheiten des Betreuungsdienstes 
— KatS-StAN NDS 061 Betreuungsplatz 500 Niedersachsen 
— KatS-StAN NDS 070 Einheiten des Veterinärdienstes 
— KatS-StAN NDS 080 Einheiten des Fernmeldedienstes 
— KatS-StAN NDS 090 Einheiten des Logistik- und des Ver-

sorgungsdienstes 
— KatS-StAN NDS 110 Einheiten des Führungsdienstes 
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Anlage 2

Positionen der Einsatzfahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes

Änderung der Wahlsatzung
der Polizeiakademie Niedersachsen

Bek. d. MI v. 10. 5. 2023 — P 25.23-01515 —

Bezug: Bek. v. 11. 3. 2010 (Nds. MBl. S. 484), zuletzt geändert durch
Bek. v. 22. 6. 2022 (Nds. MBl. S. 828)

Gemäß § 3 Abs. 3 Satz 3 des Gesetzes über die Polizeiaka-
demie Niedersachsen vom 13. 9. 2007 (Nds. GVBl. S. 444)
wird die in der 58. Konferenz der Polizeiakademie Nieder-
sachsen am 13. 3. 2023 beschlossene und durch Erl. des MI
vom 24. 4. 2023 genehmigte Satzung zur Änderung der Wahl-
satzung der Polizeiakademie Niedersachsen in der Anlage
bekannt gemacht.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 358

Anlage
Die Konferenz der Polizeiakademie Niedersachsen hat ge-

mäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über die Polizeiakademie
Niedersachsen vom 13. 9. 2007 (Nds. GVBl. S. 444) auf ihrer
58. Sitzung am 13. 3. 2023 die nachfolgende Satzung be-
schlossen:

Satzung
zur Änderung der Wahlsatzung

der Polizeiakademie Niedersachsen
Die Wahlsatzung der Polizeiakademie Niedersachsen vom

20. 8. 2009 in der Fassung der Bekanntgabe vom 11. 3. 2010

(Nds. MBI. S. 484), geändert durch Bekanntgabe vom 20. 11.
2013 (Nds. MBI. S. 894) und vom 22. 6. 2022 (Nds. MBl. S. 828)
wird wie folgt geändert:

I.
1. In § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 wird die Formulierung „mit Zu-

stimmung des Wahlausschusses“ gestrichen.
2. § 14 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Formulierung: „Bei Lis-

tenwahl können die Wahlberechtigten ihre Stimme ent-
weder der Liste als Ganzes oder einer Bewerberin oder
einem Bewerber der Liste geben.“

II.
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe im Nie-

dersächsischen Ministerialblatt in Kraft.

Die Konferenz
der Polizeiakademie Niedersachsen

Der Vorsitzende

Carsten R o s e

Der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen

Einsatzfahrzeug des erweiterten Katastrophenschutzes Position im Katastrophenschutz Fundstelle 

Führungskraftwagen (MTF) Anhänger mit Zelt (in Führungsgruppe) KatS-StAN NDS 110/1

Kommandowagen Zugtruppkraftwagen KatS-StAN NDS 041

Gerätewagen-Behandlung Gerätewagen-Sanitätsdienst KatS-StAN NDS 041

Gerätewagen-Betreuung Gerätewagen-Betreuungsdienst KatS-StAN NDS 041

Gerätewagen-Logistik-Betreuung Gerätewagen-Logistik klein KatS-StAN NDS 090/1

Gerätewagen-Logistik-Versorgung-
Verbrauchsmaterial 

Gerätewagen-Logistik groß KatS-StAN NDS 090/1

Gerätewagen-Logistik-Versorgung-Einsatzkräfte Gerätewagen-Betreuungsdienst  KatS-StAN NDS 041

Gerätewagen-Sanität Gerätewagen-Sanitätsdienst KatS-StAN NDS 041

Betreuungs-Lkw Gerätewagen-Verpflegung KatS-StAN NDS 060/1

Krankentransportwagen Typ B 
Krankentransportwagen KatS-StAN NDS 040/1

Krankentransportwagen 4-Tragen 

Mannschaftstransportwagen-Behandlung Mannschaftstransportwagen 
(in Sanitätsgruppe) 

KatS-StAN NDS 041

Betreuungs-Kombi 
Mannschaftstransportwagen-Betreuung KatS-StAN NDS 041

Mannschaftstransportwagen-Betreuung 
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C. Finanzministerium

Niedersächsische Beihilfeverordnung (NBhVO);
Arzneimittel

RdErl. d. MF v. 27. 4. 2023 — VD3-03540/03 —

— VORIS 20444 —

Bezug: RdErl. v. 2. 1. 2012 (Nds. MBl. S. 42), zuletzt geändert durch
RdErl. v. 3. 2. 2023 (Nds. MBl. S. 151)
— VORIS 20444 —

Die Tabelle in Nummer 2 des Bezugserlasses wird mit
Wirkung vom 1. 5. 2023 wie folgt geändert:
Bei der Indikation „Abmagerungsmittel (zentral wirkend)“ er-
hält Zeile 11 folgende Fassung:

An die
Dienststellen der Landesverwaltung
Kommunen und der Aufsicht des Landes unterstehenden anderen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
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D. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Gleichstellung

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen

in der Pflegeausbildung in Niedersachsen
(Nds. Förderrichtlinie zu § 54 PflBG)

Erl. d. MS v. 10. 5. 2023 — 104.2/4105 —

— VORIS 21064 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt auf Grundlage der Verwaltungsver-
einbarung zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von
Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54
PflBG zwischen dem Bund, dem Bundesinstitut für Berufs-
bildung und den Bundesländern vom 14. 11. 2019, geändert
durch Vereinbarung vom 30. 3. 2023 (Verwaltungsvereinba-
rung) und nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie der VV/VV-Gk
zu § 44 LHO Zuwendungen für den Aufbau von Kooperations-
beziehungen in der Pflegeausbildung.
1.2 Ziel der Förderung ist es, die nach dem PflBG für die
Berufsausbildung vorgeschriebenen Kooperationsbeziehun-
gen aufzubauen und auszubauen, um die Qualität der Pflege-
ausbildung in Niedersachsen zu sichern, zusätzliche Träger
der praktischen Ausbildung zu gewinnen und die Zahl der
Auszubildenden zu steigern. Auf diese Weise soll ein Bei-
trag zur Fachkräftesicherung in der Pflege in niedersächsi-
schen Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegewesens
geleistet werden.
1.3 Der Bund als mittelgebende Stelle und das Land verfol-
gen mit der Förderung den Zweck, die innerhalb des natio-

nalen Bildungssystems organisierte öffentliche Bildung im
Bereich der Pflege, die vom Staat finanziert und beaufsich-
tigt wird, weiter zu befördern. Durch die Förderung zur Stär-
kung und Verbesserung der Pflegeausbildung sollen die Zu-
wendungsempfänger in den Projekten nach dieser Richtlinie
keine Gewinne erwirtschaften, sondern die Projekte sollen
eine Unterstützung des sozialen und bildungspolitischen
Auftrags von Bund und Land als Aufgabe gegenüber seinen
Bürgerinnen und Bürgern leisten. Die Finanzierung der Pfle-
geausbildung erfolgt solidarisch nach Abschnitt 3 PflBG und
nicht durch die Schülerinnen und Schüler oder ihren Eltern.
Nach der Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der
staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom
19. 7. 2016 (ABl. EU Nr. C 262 S. 1) sind Maßnahmen zur
besseren und qualifizierteren Ausbildung in Pflegeberufen
als Teil des nationalen Bildungssystems, die nach dieser
Richtlinie gefördert werden, nicht als wirtschaftliche Tätig-
keit anzusehen und somit keine Beihilfe.
1.4 Ein Anspruch der Antragstellenden auf die Gewährung
der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Be-
willigungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung
2.1 Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen zur Unter-
stützung
2.1.1 des Auf- und Ausbaus regionaler Ausbildungsverbünde

(Förderbereich 2 der Verwaltungsvereinbarung),
2.1.2 der Pflegeschulen bei der Zusammenarbeit mit den

Einrichtungen hinsichtlich ihrer hierbei nach § 10
PflBG zugewiesenen Aufgaben (Förderbereich 3 der
Verwaltungsvereinbarung).

2.2 Förderfähige Maßnahmen nach Nummer 2.1.1 sind:
2.2.1 Koordinierung der Einsatzplanung der praktischen

Ausbildung mit den weiteren geeigneten Einrichtun-
gen oder anderen Trägern der Ausbildung,

2.2.2 Entwicklung eines Ausbildungsplans für alle prakti-
schen Einsätze,

2.2.3 Recherche möglicher Kooperationspartner,
2.2.4 Kontaktaufnahme und das Führen von Verhandlungs-

gesprächen mit dem Ziel, einen Verbundvertrag zu
schließen,

2.2.5 konzeptionelle Entwicklung und Abstimmung der
Formen und Regeln der Zusammenarbeit im Ausbil-
dungsverbund,

2.2.6 Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zwischen Pfle-
geschulen und Einrichtungen hinsichtlich der Ein-
satzplanung der Auszubildenden,

2.2.7 Vereinbarungen zur Sicherstellung der Praxisanlei-
tung und zur Sicherstellung des Zugangs der Praxis-
begleitung der Pflegeschulen in die Einrichtungen
oder auch weitergehende Vereinbarungen zur Förde-
rung der Verstetigung der Lernortkooperation, 

2.2.8 Entwicklung eines gemeinsamen Ausbildungskonzepts,
2.2.9 Abstimmung verschiedener Ausbildungskonzepte

der beteiligten Einrichtungen,
2.2.10 Entwicklung einer einheitlichen Dokumentation aller

Ausbildungsnachweise der Praxis,
2.2.11 Entwicklung passgenauer Fortbildungsangebote für

die im Ausbildungsverbund tätigen Praxisanleitungen,
2.2.12 gemeinsame Entwicklung von Lernaufgaben für die

Praxiseinsätze durch Lehrkräfte und Praxisanleite-
rinnen und Praxisanleiter,

2.2.13 Entwicklung eines gemeinsamen pädagogischen Aus-
bildungsverständnisses im Ausbildungsverbund,

2.2.14 Entwicklung gemeinsamer Ausbildungsstandards und
eines professionellen ethisch fundierten Pflegever-
ständnisses im Ausbildungsverbund,

2.2.15 Entwicklung von Kooperationsformen zwischen be-
teiligten Pflegeschulen, z. B. gemeinsame Fortbildung,

„A 08 AA 12
Setmelanotid
(Ausnahme im Zusammenhang 
mit genetisch bestätigtem, 
durch Funktionsverlustmuta-
tionen bedingtem biallelischem 
Proopiomelanocortin [POMC]-
Mangel [einschließlich PCSK1] 
oder biallelischem Leptin-
rezeptor [LEPR]-Mangel, oder 
genetisch bestätigtem Bardet-
Biedl-Syndrom bei Erwachse-
nen und Kindern ab 6 Jahren)

Imcivree“.



Nds. MBl. Nr. 16/2023

360

gegenseitiger Austausch von Lehrkräften für beson-
dere Vertiefungsgebiete oder Zusammenarbeit bei der
Entwicklung von curricularen Einheiten,

2.2.16 Abschluss eines Verbundvertrages,
2.2.17 Erstellung von Informationsmaterial,
2.2.18 Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie
2.2.19 Durchführung von Treffen der an der Ausbildung

beteiligten Institutionen.
2.3 Förderfähige Maßnahmen zu Nummer 2.1.2 sind:
2.3.1 Koordination und Ablaufplanung von Unterricht und

praktischer Ausbildung,
2.3.2 Unterstützung der Träger der praktischen Ausbildung

und der weiteren Praxiseinrichtungen bei der Entwick-
lung von praktischen Ausbildungsplänen für die je-
weiligen Einsätze,

2.3.3 Prüfung, ob die praktischen Ausbildungspläne der
Träger der praktischen Ausbildung den Anforderun-
gen des Schulcurriculums entsprechen,

2.3.4 konzeptionelle Entwicklung des Ausbildungsnach-
weises für die praktische Ausbildung,

2.3.5 Überprüfung, ob die praktische Ausbildung gemäß
dem Ausbildungsplan durchgeführt wird,

2.3.6 schülerbezogene Abstimmungen zwischen Praxisbe-
gleitung der Schulen und Praxisanleitungen der Ein-
richtungen,

2.3.7 Erstellung von Informationsmaterial,
2.3.8 Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie
2.3.9 Durchführung von Treffen der an der Ausbildung

beteiligten Institutionen.
2.4 Maßnahmen, die durch das Budget nach § 30 PflBG be-
reits abgedeckt sind, sind nicht förderfähig. Bei Antragsstel-
lung ist der Ausschluss der Berücksichtigung zu erklären.
2.5 Projekte oder Teile davon, die eine Förderung aus an-
deren öffentlichen Mitteln erhalten oder aufgrund von tarif-
lichen oder öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bezuschusst
werden, sind nicht förderfähig. Bei Antragstellung ist eine
diesbezügliche Bestätigung abzugeben.

3. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind Träger von staatlich anerkann-

ten Pflegeschulen und öffentlichen berufsbildenden Schulen,
die ihren Sitz in Niedersachsen haben und als Ausbildungs-
stätte zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann nach § 9
PflBG zugelassen sind. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Die Maßnahmen nach Nummer 2.1.1 müssen unter Be-
teiligung mindestens eines Trägers der praktischen Ausbildung
erfolgen.
4.2 Bei Maßnahmen von mehreren staatlich anerkannten
Pflegeschulen oder öffentlichen berufsbildenden Schulen ist
ein Träger zu bestimmen, der als Antragsteller und als Zu-
wendungsempfänger auftritt. Im Antrag müssen alle betei-
ligten Träger und Schulen aufgeführt werden. Alle an der
Maßnahme beteiligten Schulen müssen ihren Sitz in Nieder-
sachsen haben. Der Träger, der die Zuwendung erhält, ist ver-
pflichtet, die ihm für andere Träger gewährten Zuwendun-
gen unverzüglich weiterzuleiten.
4.3 Anträge auf Förderung sind bis zum 30. 11. 2023 bei der
zuständigen Bewilligungsbehörde zu stellen. Die Bewilligungs-
behörde kann in begründeten Fällen später eingehende An-
träge berücksichtigen.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
5.1 Die Zuwendung wird für Träger von staatlich anerkann-
ten Pflegeschulen als nicht rückzahlbarer, zweckgebundener
Zuschuss zur Projektförderung in Form einer Vollfinanzie-
rung in Höhe der projektbezogenen zuwendungsfähigen Per-
sonal- und Sachausgaben gewährt. 
5.2 Die Zuwendung wird für Träger öffentlicher berufsbil-
dender Schulen als nicht rückzahlbarer, zweckgebundener

Zuschuss zur Projektförderung in Form einer Anteilfinan-
zierung bis zu 90 % der projektbezogenen zuwendungsfähi-
gen Personal- und Sachausgaben gewährt. Die übrigen Aus-
gaben sind durch Eigenmittel zu decken.
5.3 Für dieselbe staatlich anerkannte Pflegeschule oder öf-
fentliche berufsbildende Schule können Zuwendungen nach
dieser Richtlinie von insgesamt höchstens 100 000 EUR be-
willigt werden. Die Gesamtsumme kann sich auf mehrere
Maßnahmen verteilen.
5.4 Abweichend von der VV-Gk Nr. 1.1 zu § 44 LHO kön-
nen Gebietskörperschaften in der Rechtsform einer Person
des öffentlichen Rechts als Träger von Pflegeschulen an öffent-
lichen berufsbildenden Schulen auch bei Unterschreitung
der dort genannten Bagatellgrenze gefördert werden, wenn
die Zuwendung im Einzelfall mehr als 5 000 EUR beträgt.
5.5 Zuwendungsfähige Personalausgaben sind Entgelte und
Honorare für festangestelltes Personal und Honorarkräfte für
Maßnahmen nach den Nummern 2.1.1 und 2.1.2. Als zu-
wendungsfähige Entgeltbestandteile werden das Bruttoent-
gelt zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
sowie alle gesetzlich oder durch Tarifvertrag geregelten Ent-
geltbestandteile und Leistungen, die aufgrund von Regelun-
gen für alle Bediensteten des Zuwendungsempfängers gewährt
werden, anerkannt. Das Besserstellungsverbot gemäß der VV
Nr. 5.1 zu § 44 LHO i. V. m. Nummer 1.3 ANBest-P ist zu be-
achten.
5.6 Sachausgaben können als zuwendungsfähige Ausgaben
berücksichtigt werden.

6. Anweisungen zum Verfahren
6.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV/VV-Gk zu § 44 LHO, soweit nicht
in dieser Zuwendungsrichtlinie Abweichungen zugelassen
worden sind.
6.2 Bewilligungsbehörde ist das LS.
6.3 Anträge können bei der Bewilligungsbehörde schrift-
lich oder auf elektronischem Wege unter Verwendung des
Antragsvordrucks gestellt werden. Ein detailliertes Maßnah-
menkonzept mit detailliertem Finanzierungsplan ist für die
Antragstellung nicht erforderlich. Eine grobe Skizzierung der
geplanten Maßnahme sowie eine Darstellung der voraussicht-
lich benötigten Zuwendung, aufgeteilt nach den in Num-
mer 2.1 genannten Förderbereichen, ist ausreichend.
6.4 Die Bewilligungsbehörde stellt die für die Antragstellung
und den Verwendungsnachweis erforderlichen Vordrucke auf
ihrer Internetseite (www.soziales.niedersachsen.de) bereit.
6.5 Abweichend von der VV/VV-Gk Nr. 7.2 zu § 44 LHO
erfolgt die Auszahlung der beantragten Zuwendung mit Be-
standskraft des Bewilligungsbescheides. Ein Zuwendungsemp-
fänger kann die vorzeitige Bestandskraft des Bewilligungs-
bescheides durch die Erklärung des Rechtsmittelverzichts
herbeiführen.
6.6 Abweichend von der Regelung der Nummer 6.1 ANBest-P
(Anlage 2 zu VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO) und Nummer 5.4 der
ANBest-Gk (Anlage zu VV-Gk Nr. 5.1 zu § 44 LHO) übersen-
det der Zuwendungsempfänger der Bewilligungsbehörde in-
nerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Projekts,
spätestens bis zum 31. 3. 2024, einen einfachen Verwen-
dungsnachweis bestehend aus dem Sachbericht und einem
zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen. Sofern
im Antrag keine vollständige Maßnahmenbeschreibung erfolgt,
ist diese im Sachbericht nachzuholen. Die Bewilligungsbe-
hörde kann stichprobenweise die Vorlage von Belegen ver-
langen.
6.7 Eine nachträgliche Erhöhung der bewilligten Zuwendung
ist ausgeschlossen.
6.8 Die Bewilligungsbehörde trägt bei der Planung der ver-
fügbaren Fördermittel dafür Sorge, dass auf die Förderungen
nach den Nummern 2.1.1 und 2.1.2 jeweils mindestens 30 %
der voraussichtlichen Gesamtfördersumme entfallen.



Nds. MBl. Nr. 16/2023

361

6.9 Es können Maßnahmen gefördert werden, die bis zum
31. 12. 2023 abgeschlossen werden. Sofern der Abschluss der
Maßnahme unplanmäßig und aus nicht vorhersehbaren Grün-
den erst nach dem 31. 12. 2023 erfolgt, kann der Maßnah-
menteil gefördert werden, der bis zum 31. 12. 2023 abge-
schlossen wurde.

7. Schlussbestimmungen
Dieser Erl. tritt am 11. 5. 2023 in Kraft und mit Ablauf des

31. 12. 2023 außer Kraft.

An das
Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 359

G. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen
und Digitalisierung

Richtlinie
über die Gewährung von Billigkeitsleistungen 

zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang

mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Niedersachsen
(Richtlinie Billigkeitsleistungen 
Deutschlandticket ÖPNV 2023)

Erl. d. MW v. 2. 5. 2023 — 30250-2209 —

— VORIS 93200 —

1. Zweck, Rechtsgrundlage
1.1 Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgaben-
träger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennah-
verkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des
Deutschlandtickets gewährt das Land nach Maßgabe dieser
Richtlinie und § 53 LHO Billigkeitsleistungen. 
1.2 Mit dieser Richtlinie wird das auf Bundesebene in § 9
RegG verankerte Vorhaben des Deutschlandtickets in Landes-
recht umgesetzt und eine Rechtsgrundlage für die Weiterlei-
tung der Bundes- und Landesmittel geschaffen. Für die Wei-
terleitung dieser Mittel wurden die bekannten Instrumente
des in § 9 NNVG geregelten ÖPNV-Rettungsschirms fortent-
wickelt.
1.3 Ziel der Billigkeitsleistung ist es, die finanziellen Nach-
teile auszugleichen, die bei den Aufgabenträgern und Ver-
kehrsunternehmen durch die Einführung und Umsetzung
des Deutschlandtickets entstehen. Der zwischen Bund und
Ländern abgestimmte Tarif soll vor dem Hintergrund der an-
gestrebten Verkehrswende die Tarifschwelle für die Fahr-
gäste absenken, ihnen durch eine einfache Tarifstruktur den
Zugang zum ÖPNV erleichtern und dadurch die Attraktivi-
tät des ÖPNV im Vergleich zum motorisierten Individualver-
kehr im Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes erhöhen.
1.4 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der
Leistung. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ih-
res pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2. Gegenstand der Billigkeitsleistungen 
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an

die Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im ÖPNV in
Niedersachsen, deren Ausgaben in den Monaten Mai bis De-
zember 2023 aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets
durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichs-
zahlungen aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum
Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen
aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht
die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichs-
zahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 23. 10. 2007 über
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. EU Nr. L 315 S. 1),
geändert durch Verordnung (EU) 2016/2338 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. 12. 2016 (ABl. EU Nr. L 354
S. 22) — im Folgenden: Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 —,
oder aus allgemeinen Vorschriften i. S. von Artikel 3 Abs. 3
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können.

3. Empfänger der Billigkeitsleistung 
3.1 Empfänger sind die Aufgabenträger nach § 4 Abs. 1 NNVG,
d. h.
— die Region Hannover für den SPNV und den ÖPNV in ih-

rem Gebiet (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a NNVG),
— der Regionalverband Großraum Braunschweig für den SPNV

und den ÖPNV in seinem Verbandsbereich (§ 4 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. b NNVG),

— die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH
(LNVG) für den SPNV im Übrigen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.
§ 8 Satz 1 NNVG), 

— die Landkreise und kreisfreien Städte für den ÖPNV in
ihrem jeweiligen Gebiet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG) und

— Zweckverbände zur Wahrnehmung der Aufgabenträger-
schaft nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG für den in Nieder-
sachsen liegenden Teil ihres Verbandsgebietes.

3.2 Die Empfänger nach Nummer 3.1 machen ausgleichs-
fähige nicht gedeckte Ausgaben nach Nummer 2 von Aufga-
benträgern, denen sie die Aufgabenträgerschaft gemäß § 4
Abs. 2 NNVG übertragen haben, sowie von Gemeinden und
Verbandsmitgliedern in ihrem Zuständigkeitsgebiet, die ge-
mäß § 4 Abs. 3 NNVG ohne Aufgabenträger zu sein Verkehrs-
leistungen selbst durchführen oder durchführen lassen,
gegenüber der Bewilligungsbehörde geltend. Die Billigkeits-
leistung ist entsprechend Nummer 5.4 für die Aufgabenträ-
ger, Gemeinden oder Verbandsmitglieder zu berechnen. Die
Mittel sind weiterzuleiten. Es ist dabei sicherzustellen, dass
die maßgeblichen Bestimmungen des Bewilligungsbeschei-
des auch diesen Empfängern und den von ihnen unterstütz-
ten Verkehrsunternehmen auferlegt werden. Dies schließt
die Nachweisführung ein.
3.3 Nur soweit Empfänger nach den Nummern 3.1 und 3.2
bis zum 31. 12. 2023 keine Regelung i. S. des § 9 Abs. 1 Satz 4
RegG getroffen haben, sind für den Zeitraum vom 1. 5. bis zum
30. 9. 2023 Empfänger auch öffentliche und private Verkehrs-
unternehmen, die als Genehmigungsinhaber oder Betriebs-
führer nach dem PBefG oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 10. 2009
über gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüber-
schreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 (ABl. EU Nr. L 300
S. 88; 2015 Nr. L 272 S. 15), zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) Nr. 517/2013 des Rates vom 13. 5. 2013 (ABl. EU
Nr. L 158 S. 1), oder aufgrund eines öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags in dem jeweiligen Zuständigkeitsgebiet Beför-
derungsleistungen im ÖPNV oder im SPNV erbringen. Für die
Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte Antrag-
stellung und Bewilligung für die jeweiligen Regionalbereiche
zulässig.
3.4 Empfänger nach Nummer 3.2 können direkt einen An-
trag bei der Bewilligungsbehörde stellen, wenn der zustän-
dige Empfänger nach Nummer 3.1 seine Mitwirkung bei der
Umsetzung des Deutschlandtickets für alle seine Verkehre
verweigert.

4. Voraussetzungen 
4.1 Soweit die Empfänger nach den Nummern 3.1 und 3.2
für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten
sie die Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko
tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender Anwen-
dung der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 über allgemeine Vorschriften oder
öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere beihil-
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ferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei wei-
ter. Auch die nicht gedeckten Ausgaben von Bürgerbusver-
einen im ÖPNV sind über diesen Weg ausgleichsfähig, so-
weit sie das wirtschaftliche Risiko tragen.
4.2 Die Empfänger nach den Nummern 3.1 und 3.2 können
alternativ vereinbaren, dass ein Ausgleich an erlösverantwort-
liche Verkehrsunternehmen unmittelbar durch den Empfän-
ger nach Nummer 3.1 unter Wahrung der beihilferechtlichen
Voraussetzungen erfolgen soll.
4.3 Die Erlösverantwortlichen sind zu verpflichten, an der
bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen
Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche
vollumfänglich geltend zu machen und ggf. diese Ansprü-
che überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahme-
aufteilung abzugeben. 
4.4 Die Anforderungen und die in der Anlage aufgeführten
Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket wurden zwi-
schen dem Bund, den Ländern und der Verkehrsbranche ab-
gestimmt. Um eine bundeseinheitliche Anwendung des
Deutschlandtickets zu gewährleisten, sind die Empfänger
und erlösverantwortlichen Verkehrsunternehmen von der
Bewilligungsbehörde oder im Weiterleitungsverhältnis zu
verpflichten, die Tarifbestimmungen in der jeweils aktuel-
len Fassung anzuwenden und im Falle des eigenen Verkaufs
das Deutschlandticket unter dieser Bezeichnung zu vertrei-
ben.

5. Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung
5.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleis-
tung gemäß § 53 LHO.
5.2 Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen voll-
ständigen Ausgleich in Höhe von 100 % der ausgleichsfähi-
gen nicht gedeckten Ausgaben. 
5.3 Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung
bzw. eines Zuschusses gewährt. 
5.4 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind
wie folgt zu ermitteln: 
5.4.1 Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife,
landesweite Tarife, Haustarif, Beförderungsbedingungen DB
[BBDB], Deutschlandtarif [DT]) ist die Differenz zwischen
den um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2023
hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Mo-
nate Mai bis Dezember 2019 und den tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2023 nach
Maßgabe der Nummern 5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig.
Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne
Umsatzsteuer).

Die Verbundorganisationen haben den Empfängern bzw.
erlösverantwortlichen Verkehrsunternehmen die für die An-
tragstellung erforderlichen Daten zu liefern. 

Einnahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt wer-
den nicht berücksichtigt.
5.4.1.1 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den
Zeitraum Mai bis Dezember 2023 hochgerechneten Fahr-
geldeinnahmen des Zeitraums in 2019 ist die Anzahl der im
jeweiligen Monat verkauften bzw. dem Verbund gemeldeten
Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und Preisstufe der
Monate Mai bis Dezember 2019 mit der für diese Kartenart
und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe
im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2023 genehmigten Prei-
sen zu multiplizieren. 

Preisanpassungen, die ab dem 1. 5. 2023 wirksam werden,
sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und
alle Preisstufen vorzunehmen. 

Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenz-
preise zuordnen oder handelt es sich um stückzahlunabhän-
gige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1
abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für
die Hochrechnung maßgebend. 

Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarif-
struktur, die nach dem 15. 1. 2023 wirksam wurde, ein Ver-

gleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019
nicht möglich ist, können die hochgerechneten Fahrgeldein-
nahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. 1. 2023 ermittelt
werden. 

Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandwei-
ter Gültigkeit nach dem 15. 1. 2023 abgesenkt, sind für diese
Tickets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis
des Preisstandes zum 1. 1. 2023 zu ermitteln.

Die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten hochgerechneten
Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der
tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wa-
gen- oder Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2023 gegenüber
dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet der jeweiligen Empfänger
nach den Nummern 3.1 bzw. 3.2 fortzuschreiben. Als Faktor
der Fortschreibung sind dabei 30 % der prozentualen Steige-
rung oder prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen
im Gebiet des jeweiligen Empfängers nach Nummern 3.1
oder 3.2 anzusetzen. 

Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des
Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten Einnahme-
steigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden
die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten Fahrgeldeinnahmen
um 1,3 % erhöht. 

Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und
Abonnenten nach Einnahmeaufteilung in Niedersachsen zum
31. 1. 2024 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abon-
nenten zum 30. 4. 2023 um mehr als 10 %, sind die nach
den Sätzen 1 bis 7 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den
über die Bagatellgrenze von 5 % hinausgehenden Prozent-
satz für alle Empfänger im Land abzusenken.

Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen,
DT und dem BBDB-Tarif sind die hochgerechneten Fahr-
geldeinnahmen gemäß der Einnahmeaufteilung unter Zu-
grundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023
der jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne
die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte. 
5.4.1.2 Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen
Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023
sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich
der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu er-
mitteln. 

Für Jobtickets zum Deutschlandticket sind die tatsächli-
chen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abge-
stimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet
wurden. Die Vornahme weiterer Absetzungen von den Fahr-
geldeinnahmen aus dem Deutschlandticket, insbesondere für
die Deckung von Vertriebsaufwendungen, ist nicht zulässig. 

Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandwei-
ter Gültigkeit nach dem 15. 1. 2023 abgesenkt, sind bei der
Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Be-
rechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutsch-
landweiter Gültigkeit, mit Ausnahme von im Solidarmodell
verkauften Studierendentickets, alle verkauften Tickets mit
den am 1. 1. 2023  geltenden ggfs. den Preis des Deutsch-
landtickets auch übersteigenden Preisen anzusetzen. 

Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tari-
fen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket sind
die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß
der Einnahmeaufteilung unter Zugrundelegung des Auftei-
lungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundor-
ganisation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das
Deutschlandticket zu verteilen.
5.4.2 Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleis-
tungen nach dem SGB IX sind die um die Tarifanpassungen
gemäß Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019
und die nach Maßgabe der Nummer 5.4.1.2 errechneten er-
stattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Mai
bis Dezember 2023 zu ermitteln und für diese die Erstat-
tungsleistung aufgrund der jeweiligen für das entsprechende
Jahr festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsätze (2019
für hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeldeinnahmen
2023) zu berechnen. 
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Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne
Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landes-
weiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschland-
ticket gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochgerech-
neten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen und gemäß Num-
mer 5.4.1.2 für die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahr-
geldeinnahmen aus der maßgebenden Einnahmeaufteilung.
Ausgleichsfähig ist die Differenz der so errechneten Beträge
für die jeweiligen Verkehrsleistungen. 
5.4.3 In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichs-
fähige Minderung anderer Ausgleichszahlungen aus allge-
meinen Vorschriften zu berechnen. 

Einsparungen der Empfänger nach den Nummern 3.1 und
3.2 bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegen-
zurechnen. 
5.4.4 Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausga-
ben für die Anpassung der Vertriebsprozesse zur Einführung
des Deutschlandtickets.

Dabei wird für jede und jeden zum Stichtag 30. 4. 2023
bei den Empfängern nach den Nummern 3.1 oder 3.2 oder
den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrs-
unternehmen in einem vor dem Deutschlandticket angebo-
tenen Abonnement gebundene Kundin und gebundenen
Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe von
15,00 EUR gewährt. 

Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen
Gültigkeit von mehr als einem Monat. Dazu zählen auch Se-
mestertickets sowie Monatskarten, die von Unternehmen
ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten
Tarifangebot haben und mindestens vier dieser Monatskar-
ten im Zeitraum 1. 5. 2022 bis 30. 4. 2023 nachweislich an
dieselbe Kundin oder denselben Kunden verkauft wurden. 

Voraussetzung, um für alle zum Stichtag 30. 4. 2023 bei
den Empfängern nach den Nummern 3.1 oder 3.2 bzw. den
in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrsun-
ternehmen gebundenen Kundinnen und Kunden i. S. des
Satzes 2 eine Umstellungspauschale zu erhalten ist, dass
zum Stichtag 31. 12. 2023 eine Anzahl an Kundinnen und
Kunden, die mindestens 60 % des Abo-Kundenbestandes vom
30. 4. 2023 beträgt, im Deutschlandticket beim Empfänger
bzw. dem in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Ver-
kehrsunternehmen gebunden ist. Wenn unter 60 %, aber mehr
als 30 % des Kundenbestandes vom 30. 4. 2023 zum Stich-
tag 31. 12. 2023 beim jeweiligen Empfänger bzw. Unterneh-
men gebunden ist, erhält der Empfänger bzw. das Unter-
nehmen 50 % des sich aus Satz 2 ergebenden Wertes. 

In besonders begründeten Einzelfällen kann eine geson-
derte Regelung getroffen werden. 

Zuzüglich wird pauschal für jedes zum 30. 4. 2023 vor-
handene auf die Kontrolle des Deutschlandtickets ertüchtigte
Kontrollgerät und für die Kontrolle des Deutschlandtickets
im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät eine einmalige Um-
stellungspauschale zur Kompensation der Kontrollmehraus-
gaben in Höhe von 317,00 EUR gewährt. 

Es ist durch geeignete Regelungen mit den für den Ver-
trieb und die Kontrolle beauftragten Partnern sicherzustel-
len, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht werden.

Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für zusätzli-
che Betriebsleistungen.
5.4.5 Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene
Minderungen von Erlösen aus Vertriebsprovisionen eines
Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind erstattungs-
fähig. 
5.4.6 Von dem nach den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 ermittel-
ten Ausgleich sind in direktem ursächlichem Zusammen-
hang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermie-
dene oder ersparte Aufwendungen durch verringerte Ver-
triebsprovisionen in Abzug zu bringen, soweit diesen keine
rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Parteien un-
bestrittenen durch das Deutschlandticket bedingten Forde-
rungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Ver-
gütung aus ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313
BGB gegenüberstehen.  

5.4.7 Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5
errechneten Minderungen abzüglich der vermiedenen oder
ersparten Aufwendungen gemäß Nummer 5.4.6 ist der aus-
gleichsfähige Ausgleichsbetrag. 
5.4.8 Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistun-
gen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger oder mehrerer
Bundesländer und können die nicht gedeckten Ausgaben
nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet
der Aufgabenträger oder Bundesländer zugeordnet werden,
sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen
Aufgabenträgers oder Bundeslands erbrachten Fahrzeug-,
Wagen- bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2023 den
Aufgabenträgern oder Bundesländern zuzuordnen. 

Die beteiligten Aufgabenträger können eine abweichende
Aufteilung vereinbaren. Bei die Landes- oder Bundesgrenze
überschreitenden Verkehren haben die Empfänger nach den
Nummern 3.1 und 3.2 die Zustimmung der Bewilligungsbe-
hörde einzuholen.  

6. Sonstige Bestimmungen 
6.1 Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billig-
keitsleistungen an Verkehrsunternehmen eine Überkompen-
sation der aus der Einführung des Deutschlandtickets resul-
tierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. 

Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt, dürfen bei der Über-
kompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung
als Maßstab auch nur die Mindestanforderungen aus dem
Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Anwendung
kommen. 

Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe
der (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsun-
ternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutsch-
landticket-Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunterneh-
mens sowie auf seine Kosten, soweit diese als zusätzlicher
Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberech-
nung geltend gemacht werden oder soweit das Verkehrsun-
ternehmen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets
Kosten erspart. Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens
sind nicht Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle.
6.2 Die Empfänger sind von der Bewilligungsbehörde oder
im Weiterleitungsverhältnis zu verpflichten, die nach Num-
mer 5.4.4 dieser Richtlinie unterstützte Kontrollinfrastruk-
tur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen. 
6.3 Die Empfänger und die erlösverantwortlichen Verkehrs-
unternehmen sind von der Bewilligungsbehörde oder im
Weiterleitungsverhältnis darauf hinzuweisen, dass es sich
bei den Angaben um subventionserhebliche Tatsachen i. S.
von § 264 StGB handelt und dass Subventionsbetrug nach
dieser Vorschrift strafbar ist. 

Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 
6.4 Die Empfänger und erlösverantwortlichen Verkehrsun-
ternehmen sind von der Bewilligungsbehörde oder im Wei-
terleitungsverhältnis zu verpflichten, dass sichergestellt wird,
dass bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Ver-
käufe des Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemein-
schaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
e. V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesver-
band Deutscher Omnibusunternehmen e. V. und dem Bun-
desverband SchienenNahverkehr e. V. gebildete Einnahme-
aufteilungsverfahren-Clearingstelle gemeldet werden.
6.5 Die Empfänger nach den Nummern 3.1 und 3.3 sind zu
verpflichten, bis zum 31. 3. 2025 die tatsächlich entstande-
nen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der
Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsme-
thode nachzuweisen. 

Um sicherzustellen, dass sie die Nachweispflicht gegen-
über dem Land fristgerecht erfüllen können, haben Empfän-
ger nach Nummer 3.1 in den Weiterleitungsverhältnissen
angemessene Fristen für die Empfänger nach Nummer 3.2
und die Verkehrsunternehmen für deren Nachweisführung
zu setzen. 
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Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Ver-
bundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der
Monate Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilun-
gen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten
Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2
ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate
Mai bis Dezember 2023 sowie eine Bescheinigung einer
Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers über die
Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2023 im Haustarif
oder nach BBDB-Tarif beizufügen. Den Bestätigungen der
Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlös-
minderungen aus Vertriebsprovisionen und Einsparungen
von Vertriebsprovisionen je Empfänger hinzuzufügen. 

Weiterhin ist jeder Empfänger oder jedes erlösverantwort-
liche Verkehrsunternehmen von der Bewilligungsbehörde oder
im Weiterleitungsverhältnis zu verpflichten, seinem Nach-
weis die Anzahl der Abonnenten i. S. der Nummer 5.4.1.1
zu den Stichtagen 30. 4. 2023 und 31. 1. 2024 beizulegen. 

Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern
und die Bescheinigung von weiteren Angaben durch Dritte
(Wirtschaftsprüferin/Wirtschaftsprüfer, Steuerberaterin/Steuer-
berater und Rechnungsprüfungsämter) verlangen.

Die Bewilligungsbehörde macht Vorgaben zu Form, Inhalt
und Übermittlung des Verwendungsnachweises.
6.6 Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der
nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der Nummer 5.4.1
hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der
Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzin-
sen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. 

Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichs-
fähige Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine An-
passung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen. 

Die Billigkeitsleistungen werden daher vorläufig und unter
dem Vorbehalt der Neufestsetzung entsprechend der Höhe
der tatsächlichen ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben
und der vorhandenen Mittel bewilligt und in Abschlägen
und gegebenenfalls einer Schlussüberweisung ausgezahlt. 

7. Verfahren 
7.1 Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis
zum 30. 9. 2023 zu stellen. Die Bewilligungsbehörde kann
verspätete Anträge zulassen. 

Der Antrag hat die Berechnung oder Schätzung der vor-
aussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage
der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode zu ent-
halten. Eine Bewilligung und eine Auszahlung setzen die
Übermittlung von Mittelanforderungen voraus.
7.2 Bewilligungsbehörde ist die Landesnahverkehrsgesell-
schaft Niedersachsen mbH (LNVG), Kurt-Schumacher-Stra-
ße 5, 30159 Hannover. In eigener Aufgabenträgerfunktion ist
Bewilligungsbehörde der LNVG das Niedersächsische Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung,
Friedrichswall 1, 30159 Hannover.
7.3 Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisatio-
nen über die Minderungen gemäß der Nummer 5.4.1 sowie
weitere begründende Unterlagen beizufügen. 

Der Antrag ist formlos elektronisch zu stellen.
7.4 Die Bewilligungsbehörde fragt vor Einführung des
Deutschlandtickets die Teilnahmebereitschaft der Empfän-
ger nach Nummern 3.1 ab. Der Empfänger nach Nummer 3.1
kann, nachdem er seine Teilnahmebereitschaft erklärt hat,
einen ersten vereinfachten Antrag auf vorläufigen Ausgleich
und dessen Auszahlung für sich, Empfänger nach Nummer 3.2
und die erlösverantwortlichen Verkehrsunternehmen in sei-
nem Zuständigkeitsgebiet stellen. 
7.5 Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilli-
gungsbescheid näher geregelt. 
7.6 Die Empfänger nach Nummern 3.1 und 3.2 sowie die
Verkehrsunternehmen sind von der Bewilligungsbehörde oder
im Weiterleitungsverhältnis darauf hinzuweisen, dass eine
Prüfung durch den BRH, den LRH oder das MW oder jeweils
deren Beauftragte erfolgen kann.

8. Schlussbestimmungen  
Dieser Erl. tritt am 10. 5. 2023 in Kraft und mit Ablauf des

31. 12. 2025 außer Kraft.

An die
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG)
Nachrichtlich:
An
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in Nieder-
sachsen
die Region Hannover
den Regionalverband Großraum Braunschweig
den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) — Landes-
gruppe Niedersachsen/Bremen —
den Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) e. V.
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Anlage

Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket

1. Grundsatz 
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik

Deutschland und den Bundesländern gefördertes deutsch-
landweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).
Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das
Deutschlandticket und sind von allen teilnehmenden Ver-
kehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutsch-
land verbindlich anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen er-
gänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingun-
gen der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife
und des Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedingun-
gen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen
des SPNV und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen
des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts
anderes ergibt. 

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedin-
gungen des vertragshaltenden Verkehrsunternehmens. 

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich 
Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungs-

zeitraum zur unbegrenzten Nutzung der Züge des SPNV im
tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wa-
genklasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im
räumlichen Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden
Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarif-
gesellschaften. Dies schließt im Ausland liegende Geltungs-
bereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweili-
gen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechen-
der Vereinbarung auf das im Ausland liegende Gebiet er-
streckt. Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbah-
nen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsge-
setzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach
den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG
fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß
§ 2 Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich sind. 

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die
überwiegend zu touristischen oder historischen Zwecken
betrieben werden. 

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutsch-
landticket ist grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon abwei-
chende Regelungen (z. B. im Rahmen von Integrationskon-
zepten) werden im Geltungs-bereich des Deutschlandtickets
für den Schienenverkehr bekanntgegeben. 

Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als
persönlicher Fahrausweis ausgegeben, der mindestens den
Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahr-
gastes beinhaltet. Dieser Fahrausweis wird in Form einer Chip-
karte und als Handyticket ausgegeben. Das Deutschlandticket
kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das
Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägermedium
bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstel-
lung des digitalen Tickets, längstens bis zum 31. 12. 2023
als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausge-
geben werden. Ein als Papierticket ausgegebenes Deutsch-
landticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legi-
timation ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen
und bei Kontrollen vorzuzeigen. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mit-
nahme von Personen über 6 Jahren. 
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Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung
der 2. Wagenklasse. Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist
innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-
destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen
Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahr-
radkartenangebot zu erwerben, soweit die Fahrradmitnahme
auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkar-
tenangebot zu erwerben, soweit die Mitnahme auf der jewei-
ligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

3. Vertragslaufzeit und Kündigung 
Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsun-

ternehmen, Verkehrsverbünden und Landestariforganisatio-
nen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstel-
len bzw. über deren Vertriebskanäle erworben werden. 

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben.
Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum Ersten eines
Monats möglich. 

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen und kann monatlich gekündigt werden. Die Kündigung
muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweili-
gen Kalendermonats erfolgen. Das Deutschlandticket gilt im
Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende
des letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch
bis 3.00 Uhr des Folgetags. 

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung
mit anderen Produkten im Bereich des Personenverkehrs auch
eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 

4. Beförderungsentgelt 
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement be-

trägt 49,00 EUR pro Monat bei monatlicher Zahlung. Eine
jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann an-
geboten werden. 

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B.
On-demand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Rufbus) sowie bei
täglich verkehrenden Eisenbahnen mit besonderen Betriebs-
formen (z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann
ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben
werden.

5. Jobticket 
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket an-

geboten werden. 
Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden,

deren Arbeitgeber mit einem teilnehmenden Verkehrsver-
bund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über
den Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat.
Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung können Unterneh-
men, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein.

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist
der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich 5 % Rabatt. Vor-
aussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zu-
schuss zum Jobticket leistet, der mindestens 25 % des Fahr-
preises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 

6. Fahrgastrechte 
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrech-

te gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen des Deutschland-
tarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten
im Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und ver-
öffentlichten Fassung, abrufbar im Internet unter https://
deutschlandtarifverbund.de/.

H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Durchführung von Bildungs- und 

Informationsveranstaltungen zu den Themenfeldern 
Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung

(RL Transparenz schaffen — von der Ladentheke 
bis zum Erzeuger)

Erl. d. ML v. 26. 4. 2023 — 105-60180-3565/2022 —

— VORIS 78000 —

Bezug: Erl. v. 15. 2. 2023 (Nds. MBl. S. 152)
— VORIS 78000 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 15. 6. 2023 wie
folgt geändert:
1. In Nummer 2 erhält der zweite Spiegelstrich folgende

Fassung: 
„— Veranstaltungstyp A-Zusatz (optional): 

Vorbereitung/Nachbereitung von Bildungsveranstal-
tungen: 
Es dürfen in einem Förderzeitraum maximal 3 Zeit-
stunden für die Durchführung je A-Zusatz-Veran-
staltung abgerechnet werden.“

2. Der Nummer 6 wird die folgende Nummer 6.3 angefügt:  
„6.3 Material- und Sachkosten (z. B. für landwirtschaft-
liche Verbrauchsmaterialien, Broschüren etc.) können je
Veranstaltung auf die Teilnehmenden umgelegt werden.
Eine detaillierte Nachweispflicht anhand von (Einzel-)Bele-
gen bis zu einem Wert von 2,50 EUR je Teilnehmender
oder Teilnehmendem entfällt hierfür. Als Nachweis für diese
Ausgaben genügt die Einreichung einer Erklärung über
die Höhe der Ausgaben zuzüglich der Anzahl der Teilneh-
menden mit dem Auszahlungsantrag und Verwendungs-
nachweis. 

(Einzel-)Belege und Zahlungsnachweise sind der Be-
willigungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Führt die Um-
lage zu einem Einnahmenüberschuss, wird dieser von der
Zuwendungssumme abgezogen.“

An die
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
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Allgemeine Nebenbestimmungen
für Zuwendungen zur Projektförderung

aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums

nach dem Förderkonzept KLARA 
(Klima, Landwirtschaft, Artenvielfalt 

und Regionale Akteur:innen)
in der Förderperiode 2023—2027

(ANBest-ELER KLARA)

RdErl. d. ML v. 2. 5. 2023 — EU-ZS.1-04001-09 —

— VORIS 64100 —

— Im Einvernehmen mit dem MF —

I. Anwendungsbereich
Die ANBest-ELER KLARA enthalten Nebenbestimmungen

i. S. von § 1 NVwVfG i. V. m. § 36 VwVfG sowie notwendige
Erläuterungen und gelten für Vorhaben der EU-Förderperi-
ode 2023—2027, die Finanzierungsbestandteile aus dem ELER
enthalten.

Sie sind als Bestandteil des Bewilligungsbescheides ver-
bindlich, soweit in diesem nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist.
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II. Allgemeine Nebenbestimmungen zur Projektförderung

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung
1.1 Ausgaben für das Vorhaben sind förderfähig, wenn sie
einerseits zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid be-
stimmten Zwecks und andererseits sparsam geleistet werden.
Das Vorhaben ist wirtschaftlich durchzuführen (Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit).
1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden
Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter)
und der Eigenanteil der oder des Begünstigten sind als
Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusam-
menhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan
ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Überschrei-
tungen sind zulässig, wenn die oder der Begünstigte sie aus
eigenen Mitteln trägt.
1.3 Sind Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsaus-
gaben förderfähig und werden die Gesamtausgaben der oder
des Begünstigten überwiegend aus Zuwendungen der öffentli-
chen Hand bestritten, so darf die oder der Begünstige ihre
oder seine Beschäftigten nicht besserstellen als vergleichbare
Landesbedienstete. Vorbehaltlich einer abweichenden tarif-
vertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren
Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes jeweils vorge-
sehen sind. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden nur
bis zur Höhe der Durchschnittssätze anerkannt, die das Land
bei der Veranschlagung von Personalausgaben im Haushalts-
plan zugrunde legt (Besserstellungsverbot).
1.4 Nummer 1.3 gilt nicht für Gebietskörperschaften und
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften.

2. Änderung der Finanzierung
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die im Finanzie-

rungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwen-
dungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten
neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwen-
dung bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwen-
dungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen
eigenen und sonstigen Mitteln der oder des Begünstigten,
sofern sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmittel
insgesamt um mehr als 1 000 EUR ändern, oder bei Vollfinan-
zierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. Die
vorstehende Bagatellgrenze gilt nur, wenn sich die Finanzie-
rung im Übrigen nicht verändert.

3. Vergabe von Aufträgen

3.1 Förmliches Vergaberecht
3.1.1 Verpflichtungen für Begünstigte, aufgrund haushalts-
rechtlicher oder vergaberechtlicher Vorschriften vergaberecht-
liche Bestimmungen einzuhalten, bleiben unberührt.
3.1.2 Auftraggeber nach Nummer 3.1.1 haben bei der Be-
auftragung freiberuflicher Leistungen (vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 1
EStG) unterhalb des EU-Schwellenwertes gemäß § 106 Abs. 2
Nr. 1 GWB mindestens drei fachkundige und leistungsfähige
Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern, um dem
Wettbewerbsgrundsatz gemäß § 50 UVgO zu genügen. Der
Auftrag ist an das Unternehmen mit dem wirtschaftlichsten
Angebot zu erteilen. Die einzelnen Entscheidungen sind nach-
vollziehbar zu begründen und zu dokumentieren. Auf die
Einholung von Vergleichsangeboten kann insbesondere ver-
zichtet werden, wenn der geschätzte Auftragswert 5 000 EUR,
bei Architekten- und Ingenieurleistungen 10 000 EUR, ohne
Umsatzsteuer nicht übersteigt oder die Leistung nach Art und
Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend
beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare
Angebote erwartet werden können. In diesen Fällen können
wegen der Natur des Geschäfts oder den besonderen Um-
ständen i. S. des § 50 Satz 2 UVgO weniger als drei oder nur
ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert
werden, wobei der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu beachten ist.
3.1.3 Die Einhaltung der sich aus den Nummern 3.1.1 und
3.1.2 ergebenden Verpflichtungen ist entsprechend den Ne-

benbestimmungen des Bewilligungsbescheides nachzuwei-
sen.

3.2 Direktaufträge nach dem Grundsatz der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit

Begünstigte, die nicht unter Nummer 3.1.1 fallen, können
Aufträge direkt erteilen, wenn

3.2.1 die bewilligte Zuwendung bis zu einschließlich
100 000 EUR beträgt oder

3.2.2 die bewilligte Zuwendung mehr als 100 000 EUR be-
trägt und der geschätzte Auftragswert unter 25 000 EUR
(netto) liegt.

Dabei ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit zu beachten.

3.3 Drei-Angebots-Regeln

Begünstigte, die nicht unter die Nummern 3.1.1 oder 3.2
fallen, haben grundsätzlich mindestens drei fachkundige
und leistungsfähige Unternehmen zur Angebotsabgabe auf-
zufordern, wenn die bewilligte Zuwendung mehr als
100 000 EUR und der geschätzte Auftragswert mindestens
25 000 EUR (netto) betragen.

Der Auftrag ist an das Unternehmen mit dem wirtschaft-
lichsten Angebot zu erteilen.

Die einzelnen Entscheidungen sind nachvollziehbar zu be-
gründen und zu dokumentieren.

Die Einhaltung dieser Verpflichtungen ist entsprechend
den Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheides nach-
zuweisen.

4. Zweckbindungsfrist

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks
erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungs-
zweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Die oder der
Begünstigte darf über sie vor Ablauf der festgelegten Zweck-
bindungsfrist nicht anderweitig verfügen.

4.2 Geförderte

— Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen dürfen ab
Fertigstellung bis zum Ablauf des zwölften Kalenderjah-
res und

— Maschinen, technische Einrichtungen und Geräte ab Lie-
ferung bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres

nach der Schlusszahlung des Zuwendungsgebers für das
Vorhaben nicht veräußert oder dem Zuwendungszweck zu-
widerlaufend verwendet werden (Zweckbindungsfrist).

Nach Ablauf der Zweckbindungsfrist kann frei über die
geförderten Gegenstände verfügt werden. 

Bei nicht zweckentsprechender Verwendung wird der Be-
willigungsbescheid (teilweise) widerrufen und gezahlte Be-
träge sind anteilig im Verhältnis zu dem Zeitraum, in dem
die Voraussetzungen nicht erfüllt wurden, zu erstatten. 

5. Mitteilungspflichten

Eine unverzügliche Anzeigepflicht gegenüber der Bewilli-
gungsstelle besteht insbesondere, wenn 

5.1 weitere Leistungen für denselben Zweck bei anderen öf-
fentlichen Stellen beantragt oder weitere Mittel von
Dritten erhalten werden, 

5.2 sich eine Ermäßigung der förderfähigen Ausgaben oder
eine Änderung der Finanzierung um mehr als 15 % oder
um mehr als 10 000 EUR ergibt, 

5.3 sich der Zuwendungszweck oder sonstige für die Bewil-
ligung der Zuwendung maßgeblichen Umstände ändern
oder wegfallen, 

5.4 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck
mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

5.5 ein Insolvenzverfahren gegen die Begünstigte oder den
Begünstigten beantragt oder eröffnet wird, 

5.6 sich Angaben wie z. B. Name, Anschrift, Unternehmens-
struktur, Gesellschafterstruktur oder Rechtsform ändern.
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6. Auszahlungsantrag und Nachweis der Verwendung
6.1 Für die Vorlage des Auszahlungsantrags mit Verwen-
dungsnachweis gelten die im Bewilligungsbescheid benann-
ten Vorgaben.
6.2 Der Auszahlungsantrag beinhaltet einen Verwendungs-
nachweis, der aus einem Sachbericht und einem zahlenmä-
ßigen Nachweis besteht.
6.3 In dem Sachbericht sind die getätigten Ausgaben sowie
das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen. Soweit das
Vorhaben entsprechend den Antragsunterlagen durchgeführt
worden ist, die der Bewilligung zugrunde lagen, genügt eine
Bezugnahme auf diese Unterlagen.
6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen
und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt
entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszu-
weisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen
Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nach-
weis müssen Tag, Empfängerin oder Empfänger, Einzahlerin
oder Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung
ersichtlich sein. Soweit nach § 15 UStG eine Vorsteuerab-
zugsberechtigung vorliegt oder die Umsatzsteuer aus ande-
ren Gründen nicht gefördert wird, dürfen nur die Beträge
ohne Umsatzsteuer berücksichtigt werden.
6.5 Soweit im Bewilligungsbescheid keine abweichende
Regelung getroffen wurde, sind die Belege (Einnahmen- und
Ausgabenbelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge
über die Vergabe von Aufträgen mit dem Nachweis vorzulegen. 
6.6 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen
Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabenbelege insbe-
sondere die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungsemp-
fänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsnachweis
und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem
müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu
dem Projekt (z. B. Projektnummer) enthalten. Im Verwen-
dungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig
waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden
ist und dass die Angaben mit den der Buchführung dienenden
Unterlagen (Bücher) und ggf. den Belegen übereinstimmen.
Skonti, Rabatte oder andere Preisnachlässe sind im Verwen-
dungsnachweis von den förderfähigen Ausgaben abzuziehen,
unabhängig davon, ob sie in Anspruch genommen wurden.
6.7 Sämtliche Antragsunterlagen, Aufzeichnungen und Be-
lege sind bis zum Ablauf des sechsten Kalenderjahres nach
Schlusszahlung des Zuwendungsgebers für das Vorhaben
oder bei längeren Zweckbindungsfristen bis zum Jahresende
der längsten Zweckbindungsfrist aufzubewahren, sofern nicht
nach anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist
bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder
Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wieder-
gabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein
zugelassenen Regelung entsprechen.

7. Prüfung der Verwendung
Die Bewilligungsstelle sowie andere zuständige Prüfinstan-

zen von Land, Bund und EU sind berechtigt, der Buchführung
dienende Unterlagen (Bücher), Belege und sonstige Geschäfts-
unterlagen anzufordern sowie die Ausgaben für die Zuwen-
dung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch
Beauftragte prüfen zu lassen. Die erforderlichen Unterlagen
sind auf Verlangen und auf Kosten der oder des Begünstig-
ten bereitzuhalten. Den Prüfinstanzen ist das Betreten der
Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräume sowie der Betriebsflä-
chen während der Geschäfts- und Betriebszeiten zu gestatten
und die notwendigen Auskünfte sind zu erteilen. Anderen-
falls droht der Verlust der Zuwendung.

8. Subventionserheblichkeit
Die bewilligte Zuwendung ist eine Subvention gemäß § 264

StGB.
Subventionserheblich sind alle Tatsachen, die für die Be-

willigung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder

das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvor-
teils erheblich sind. Dazu gehören insbesondere sämtliche
Bewilligungsvoraussetzungen sowie die Bestimmungen über
den Zuwendungszweck und die zweckentsprechende Ver-
wendung der Zuwendung. Macht die oder der Begünstigte un-
vollständige oder unrichtige Angaben, verschweigt sie oder
er subventionserhebliche Tatsachen oder verwendet sie oder
er die Zuwendung entgegen der Verwendungsbeschränkung,
kann dies einen Subventionsbetrug i. S. des § 264 StGB dar-
stellen. Die oder der Begünstigte ist verpflichtet, der Bewilli-
gungsstelle unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der
Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruch-
nahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subven-
tionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der
Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Be-
sonders bestehende Pflichten zur Offenbarung bleiben unbe-
rührt. Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren
Verwendung durch Gesetz oder durch die Bewilligungsstelle
im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der
Verwendungsbeschränkung verwenden will, hat dies recht-
zeitig vorher der Bewilligungsstelle anzuzeigen. Es wird aus-
drücklich auf die subventionserhebliche Erklärung in Num-
mer 1.10 der Allgemeinen Erklärungen zum Förderantrag
verwiesen.

9. Prinzip der Schriftlichkeit

Im gesamten Verfahren (für Anträge, Mitteilungen usw.)
gilt mindestens das Prinzip der Schriftlichkeit.

10. Schlussbestimmungen

Dieser RdErl. tritt am 2. 5. 2023 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2029 außer Kraft. 

An
den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz
die Ämter für regionale Landesentwicklung
die Landwirtschaftskammer Niedersachsen

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 365

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung regionaler Verarbeitungs-

und Vermarktungseinrichtungen

Erl. d. ML v. 10. 5. 2022 — 106-04011-3034/2023 —

— VORIS 78600 —

Bezug: Erl. v. 17. 8. 2022 (Nds. MBl. S. 1175), geändert durch
Erl. v. 12. 10. 2022 (Nds. MBl. S. 1381)
— VORIS 78600 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 5. 2023 wie
folgt geändert: 

1. In Nummer 2.2.7 werden nach dem Wort „Umsatzsteuer“
die Worte „bei bestehender Vorsteuerabzugsberechtigung“
eingefügt.

2. Die Nummer 3.1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„3.1 Gefördert werden, unbeschadet der gewählten Rechts-
form, landwirtschaftliche Unternehmen und Unternehmen
der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse mit Sitz und Unternehmensstandort in Nie-
dersachsen, die nicht größer als Kleinst- und Kleinunter-
nehmen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2022/2472
der Kommission vom 14. 12. 2022 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen im Ag-
rar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(ABl. EU Nr. L 327 S. 1) sind.“

3. In Nummer 4.3 Satz 3 werden die Worte „Gleiches gilt“
ersetzt durch die Worte „Die Vorgaben zum Radius und
der Herstellungsstufe gelten“.
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4. In Nummer 5.2 Satz 1 wird vor der Prozentangabe „40 %“
das Wort „maximal“ eingefügt.

5. Die Nummer 7.6 wird wie folgt geändert:
a) Es wird der folgende neue Buchstabe c eingefügt:

„c) Abbau der Schweinebestände bei landwirtschaft-
lichem Betrieb im Zeitraum von sechs Monaten
vor und nach dem jeweiligen Förderantragsstich-
tag nach diesen Richtlinien. Basis zur Berech-
nung der Reduzierung ist der Durchschnitt des
12-Monats-Zeitraums, der sechs Monate vor dem
Antragsstichtag endet. Berücksichtigt werden aus-
schließlich Bestände aus niedersächsischen Stäl-
len. Der Nachweis ist über das Bestandregister zu
erbringen.
aa) Antragsteller ist ein landwirt-

schaftlicher schweinehaltender 
Betrieb, der seinen Schweine-
bestand um mindestens 50 % 
und mindestens um 5 GV 
reduziert. Die Reduzierung 
soll dauerhaft angelegt sein, 
muss aber mindestens über 
die Dauer der Zweckbindungs-
frist erfolgen 10 Punkte,“.

bb) Antragsteller ist ein landwirt-
schaftlicher schweinehaltender 
Betrieb, der seinen Schweine-
bestand um 100 % und 
mindestens um 10 GV reduziert. 
Die Reduzierung soll dauerhaft
angelegt sein, muss aber 
mindestens über die Dauer der 
Zweckbindungsfrist erfolgen 20 Punkte;“.

b) Die bisherigen Buchstaben c bis f werden die Buch-
staben d bis g.

c) Der neue Buchstabe f erhält folgenden Fassung:
„f) ökologischer Warenbezug: 

aa) ökologischer Warenbezug 
mit mehr als 50 % der Waren 10 Punkte,“.

bb) ökologischer Warenbezug 
ist gleich 100 % der Waren 15 Punkte;“.

An die
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 367

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser

Anerkennung der Stiftung
„Perry und Mirja Schlottmann“

Bek. d. ArL Leine-Weser v. 29. 3. 2023 
— 11741-P 36 —

Mit Schreiben vom 29. 3. 2023 hat das ArL Leine-Weser
als zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG aufgrund
des Stiftungsgeschäfts vom 28. 12. 2022 und der diesem bei-
gefügten Stiftungssatzung die Stiftung „Perry und Mirja Schlott-
mann“ mit Sitz in Hannover gemäß § 80 BGB als rechtsfähig
anerkannt.

Zwecke der Stiftung sind die Unterstützung und Förde-
rung der Stifterfamilie, der Erhalt und die Stärkung der Ver-
bundenheit der Stifterfamilie sowie die Stärkung, Unterstüt-
zung und Förderung der persönlichen Entwicklung der Fa-
milienmitglieder, jeweils nach näherer Maßgabe der Satzung.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Stiftung „Perry und Mirja Schlottmann“
Kornstraße 9
30167 Hannover.
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Anerkennung der „Danny Budina Stiftung“

Bek. d. ArL Leine-Weser v. 2. 5. 2023 
— 11741-D 35 —

Mit Schreiben vom 27. 4. 2023 hat das ArL Leine-Weser
als zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG aufgrund
des Stiftungsgeschäfts vom 8. 3. 2023 und der diesem beige-
fügten Stiftungssatzung die „Danny Budina Stiftung“ mit Sitz
in Wunstorf gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung des Stifters, der Ab-
kömmlinge des Stifters und des in gültiger Ehe lebenden Ehe-
partners des Stifters.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Danny Budina Stiftung
Leinechaussee 43
31515 Wunstorf.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 368
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Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

Anerkennung der „Domenjoz-Kukahn Stiftung“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 12. 4. 2023 
— 2.02-11741-16 (106) —

Mit Schreiben vom 12. 4. 2023 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter Zugrun-
delegung des Stiftungsgeschäfts mit Satzung vom 15. 3. 2023
die „Domenjoz-Kukahn Stiftung“ mit Sitz in der Stadt Osna-
brück gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die
— Förderung der Wissenschaft, Forschung und Lehre, insbe-

sondere im Bereich der Medizin (§ 52 Abs. 2 Nr. 1 AO),
— Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der

öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhü-
tung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten,
auch durch Krankenhäuser i. S. des § 67 AO, und von
Tierseuchen (§ 52 Abs. 2 Nr. 3 AO),

— Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO),
— Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

i. S. des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutz-
gesetze der Länder, des Umweltschutzes, einschließlich des
Klimaschutzes und des Hochwasserschutzes (§ 52 Abs. 2
Nr. 8 AO) und die 

— Förderung des Tierschutzes (§ 52 Abs. 2 Nr. 14 AO).
Die Anschrift der Stiftung lautet:

Domenjoz-Kukahn Stiftung
Vorstand
Lengericher Straße 34
49078 Osnabrück.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 369

Anerkennung der „Fritz Hakemann Stiftung“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 19. 4. 2023 
— 2.06-11741-10 (076) —

Mit Schreiben vom 17. 11. 2022 hat das ArL Weser-Ems
als zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter
Zugrundelegung des Stiftungsgeschäfts mit Satzung vom
27. 10. 2022 die „Fritz Hakemann Stiftung“ mit Sitz in der
Gemeinde Goldenstedt gemäß § 80 BGB als rechtsfähig aner-
kannt.

Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung des
Stifters, seiner Ehefrau und seiner leiblichen Abkömmlinge,
insbesondere, aber nicht ausschließlich in Fällen der persön-
lichen oder wirtschaftlichen Not oder sonstigen Bedürftig-
keit, die finanzielle Unterstützung der Aus- und Weiterbildung
der leiblichen Abkömmlinge des Stifters Herrn Fritz Hake-
mann und der Erhalt und die Förderung der HAGOLA Gas-
tronomietechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in Goldenstedt,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg
unter HRA 110490, mit ihren jeweiligen Beteiligungsunter-
nehmen und die Förderung der Mitarbeiter.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Fritz Hakemann Stiftung
c/o Hagola Gastronomietechnik GmbH & Co. KG
Hagolastraße
49424 Goldenstedt.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 369

Anerkennung der „Sui Generis Familienstiftung“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 20. 4. 2023 
— 2.06-11741-08 (040) —

Mit Schreiben vom 19. 4. 2023 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter Zugrun-
delegung des Stiftungsgeschäfts mit Satzung vom 12. 1. 2023
die „Sui Generis Familienstiftung“ mit Sitz in der Gemeinde
Dötlingen gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung und Unterstützung des
Stifters, seiner Ehefrau und ihrer gemeinsamen leiblichen
Kinder. Nach dem Versterben der Kinder sollen deren Ab-
kömmlinge begünstigt werden.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Sui Generis Familienstiftung
c/o Herrn Jan Schoenmakers
Spatzenweg 1
27801 Dötlingen.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 369

Zweckänderung der „Stiftung SPES VIVA“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 27. 4. 2023 
— 2.06-11741-09 (061) —

Mit Schreiben vom 26. 4. 2023 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG eine Änderung
des Stiftungszwecks der „Stiftung SPES VIVA“ genehmigt.

Zweck der Stiftung ist nunmehr die Beschaffung von Mit-
teln zur Förderung des Hospizgedankens und der Palliativ-
medizin durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft
oder durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Insbe-
sondere soll die Hospizarbeit und palliative Betreuung Ster-
bender in stationären, teilstationären und ambulanten Ein-
richtungen sowie die Trauerbegleitung, insbesondere von
Kindern und Jugendlichen, wenn die Körperschaft die Trau-
erbegleitung neben oder als Teil der Hospizarbeit (d. h. nicht
nur Trauerbegleitung allein) anbietet, finanziell gefördert
werden.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 369

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Änderung der Genehmigung 
des Sonderlandeplatzes Stade — EDHS —

Bek. d. NLStBV v. 20. 4. 2023 — 45.2-22.33 —

Bezug: Bek. d. MW v. 8. 11. 1995 (Nds. MBl. S. 1303), zuletzt geändert
durch Bek. d. MW v. 26. 3. 2013 (Nds. MBl. S. 329) 

Die NLStBV, Dezernat Luftverkehr, hat die Genehmigung zur
Anlage und zum Betrieb des Sonderlandeplatzes Stade in der
Neufassung vom 10. 7. 1995, zuletzt geändert am 29. 1. 2013,
am 17. 4. 2023 geändert.

Die Änderungen werden gemäß § 52 Abs. 3 LuftVZO mit
den nachstehenden Angaben bekannt gemacht: 
In Abschnitt I Nr. 4 wird die Luftfahrzeugart „Ultraleicht-
flugzeuge“ durch die Luftfahrzeugart „Luftsportgeräte“ ersetzt.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 369
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter) 

Bek. d. GAA Braunschweig v. 24. 4. 2023 
— BS 22-163 —

Bezug: Bek. v. 23. 1. 2023 (Nds. MBl. S. 123)

Die Firma Salzgitter Flachstahl GmbH, Eisenhüttenstraße 99,
38239 Salzgitter, hat mit Antrag vom 15. 12. 2022 die Ertei-
lung einer Genehmigung gemäß §§ 4 und 10 BImSchG für die
Errichtung und Betrieb eines Prozessgaserhitzers (109,5 MW
Feuerungswärmeleistung) mit Direktreduktionsanlage auf dem
Werksgelände der Salzgitter Flachstahl GmbH in 38239 Salz-
gitter, Gemarkung Watenstedt, Flur 4, Flurstück 5/73, bean-
tragt.

Hiermit wird mitgeteilt, dass der für

Mittwoch, den 24. 5. 2023, 10.00 Uhr,
Kulturscheune,

Thiedestraße 22,
38226 Salzgitter-Lebenstedt,

angesetzte Erörterungstermin gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 der
9. BImSchV nicht stattfindet, da keine Einwendungen erhoben
wurden.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 370

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover

Allgemeinverfügung 
zur Umsetzung der Bekanntmachung 
nach § 79 Absatz 5 Arzneimittelgesetz 

des Bundesministeriums für Gesundheit 
vom 19. 4. 2023 (BAnz AT 25.04.2023 B4) 

bzgl. des Mangels der Versorgung der Bevölkerung 
mit antibiotikahaltigen Säften für Kinder

Bek. d. GAA Hannover v. 4. 5. 2023 — 41403/ —

Auf Grundlage von § 79 Abs. 5 AMG in Verbindung mit
der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesund-
heit vom 19. 4. 2023 (114-40000-01§79) wird ein befristetes
Abweichen von den Vorgaben des AMG wie folgt gestattet:
Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hannover als zustän-
dige Behörde für den Vollzug des Arzneimittelgesetzes ge-
stattet in seinem Aufsichtsbezirk (Region Hannover, Land-
kreise Diepholz, Nienburg [Weser], Schaumburg, Hameln-Pyr-
mont, Holzminden und Hildesheim) den Inhabern einer Er-
laubnis nach § 52 a AMG, die den Großhandel mit antibio-
tikahaltigen Säften für Kinder umfasst, ein Abweichen von
den Vorgaben des § 21 Abs. 1 AMG sowie der §§ 10 Abs. 1
und 11 Abs. 1 AMG hinsichtlich des Inverkehrbringens von
in Deutschland nicht zugelassenen und nicht gemäß den Re-
geln des deutschen Arzneimittelrechts gekennzeichneten
und mit einer deutschsprachigen Packungsbeilage ausge-

statteten antibiotikahaltigen Säften für Kinder unter folgen-
der Maßgabe:
Antibiotikahaltige Säfte für Kinder für die unter Bezugnahme
auf die o. g. Bekanntmachung des Bundesministeriums für
Gesundheit eine Gestattung zum Inverkehrbringen durch die
zuständige Landesbehörde erteilt wurde, dürfen von den o. g.
Großhändlern bezogen und abgegeben werden.

Diese Allgemeinverfügung gilt bis zum 31. 8. 2023. 
Diese Allgemeinverfügung kann ganz oder teilweise jeder-

zeit widerrufen werden. 
Die Allgemeinverfügung wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Sie gilt als am Tage nach ihrer Verkündung im Nds.
Ministerialblatt als bekannt gegeben.

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können
beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hannover, Am List-
holze 74, 30177 Hannover, eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover, Leon-
hardtstr. 15 in 30175 Hannover, erhoben werden.

Hinweise
Gemäß § 79 Abs. 6 Satz 2 AMG hat die Anfechtungsklage

keine aufschiebende Wirkung. 

Hannover, 4. 5. 2023

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover

Im Auftrag

Böhme
— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 370

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(Rothkötter MFW GmbH & Co. KG, Meppen)

Bek. d. GAA Oldenburg v. 20. 4. 2023 
— OL 22-064-01 —

Die Firma Rothkötter MFW GmbH & Co. KG, Heerweg 21,
49716 Meppen, hat mit Schreiben vom 20. 6. 2022 die Ertei-
lung einer Genehmigung zur wesentlichen Änderung eines
Futtermittelwerkes mit einer Produktionskapazität von 1 440 t/d
auf dem Grundstück in 49733 Haren (Ems), Am Eurohafen 8,
Gemarkung Emmeln, Flur 10, Flurstücke 111, 112, 113/1, 113/2
und 135/1, beantragt.

Das GAA Oldenburg gibt hiermit bekannt, dass der für
Dienstag, den 16. 5. 2023, ab 10.00 Uhr im Hotel Restaurant
Hagen (Wesuweer Straße 40, 49733 Haren [Ems]) geplante
Erörterungstermin nicht stattfindet. Es sind keine Einwen-
dungen eingegangen.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 370
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Stellenausschreibungen

Im Rahmen einer Nachfolgebesetzung sucht die Gemeinde Schwa-
newede für einen von vier Fachbereichen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine umsetzungsorientierte und motivierende Führungs-
persönlichkeit als

Leitung (w/m/d)
für den Fachbereich 3 — Bauen und Planen

(EntgeltGr. 14 TVöD/unbefristet).

Im Bundesland Niedersachsen, Landkreis Osterholz, liegt Schwa-
newede in einer reizvollen Geest- und Marschlandschaft in direkter
Nachbarschaft zur Hansestadt Bremen. Sechs weitere Gemeinden
gehören zum lebenswerten Landkreis.

Die Gemeinde Schwanewede mit ihren ca. 20 000 Einwohnerinnen
und Einwohnern (12 Ortschaften) zeichnet sich durch eine hohe Le-
bensqualität mit einem breiten Angebot frühkindlicher Bildung aus.
Die Gemeindeverwaltung mit ihren 320 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern arbeitet auf hohem Ambitionsniveau bezüglich moderner,
digitaler und bürgerfreundlicher Prozesswelten, steht für eine konstruk-
tive Change-Kultur und hat mit dem Konversionsprojekt „Lützow-
Kaserne“ und der Weiterentwicklung eines facettenreichen Bildungs-
angebotes attraktive Gestaltungsaufgaben auf ihrer Agenda — all dies
in einem lebenswerten Umfeld mit hohem Freizeitwert, auch für
junge Familien.

Dem Fachbereich gehören insbesondere die Aufgabenbereiche
Hoch- und Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement der ge-
meindlichen Liegenschaften, Bauleitplanung und Landschaftspla-
nung sowie Erschließungs- und Vertragswesen an.

Der gemeindliche Bauhof mit derzeit 14 Mitarbeitenden unterliegt
ebenfalls der Zuständigkeit des Fachbereichs 3.

Zudem arbeitet der Fachbereich eng mit dem gemeindlichen Klima-
schutzmanager zur Erreichung der Ziele aus dem integrierten Klima-
schutzkonzept zusammen.

Die Stelle beinhaltet folgende Aufgabenschwerpunkte:
— fachliche Leitung und strategische Weiterentwicklung des Fach-

bereichs,
— Koordinierung der Arbeit in den Aufgabenbereichen und Sicher-

stellung einer abgestimmten, planvollen und effizienten Aufgaben-
erledigung,

— Führungsverantwortung für knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter,

— Verantwortung für Baumaßnahmen mit einem jährlichen Inves-
titionsvolumen in Höhe von durchschnittlich 7,5 Mio. EUR,

— Haushalt- und Budgetverantwortung für den Fachbereich,
— Bearbeitung von schwierigen baufachlichen Einzelfragen,
— Mitwirkung in den Entscheidungsgremien der Gemeinde.

Für die neue Stelleninhaberin oder den neuen Stelleninhaber
wird ein besonderer Schwerpunkt bei der Entwicklung des Geländes
der ehemaligen Lützow-Kaserne liegen, da dies eine bedeutsame
Perspektive für eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Gemeinde-
entwicklung darstellt.

Das Schwaneweder Konversionsgelände zählt flächenmäßig mit zu
den größten seiner Art in Niedersachsen.

Durch eine derzeit durchgeführte Organisationsanalyse in der Ge-
meindeverwaltung kann sich der Aufgabenzuschnitt perspektivisch
verändern.

Sie bringen mit:
— ein abgeschlossenes technisches Hochschulstudium (Master), ide-

alerweise der Fachrichtung Stadtplanung/Städtebau, Architektur
oder Bauingenieurswesen,

— mehrjährige Führungserfahrung in einer dem Aufgabengebiet
vergleichbaren, verantwortlichen Stellung im kommunalen Um-
feld bzw. in einer sonstigen öffentlichen Verwaltung,

— fundierte Kenntnisse planungs- und baurelevanter Rechtsvorschrif-
ten,

— Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Interes-
senvertretungen, Politik und kommunalen Gremien sowie Ein-
wohnerinnen und Einwohnern,

— fundierte IT-Kenntnisse und routinierter Umgang mit allen MS-
Office-Anwendungen, Digitalisierung von Prozesswelten,

— ausgeprägte Sozialkompetenz und Kommunikationsstärke,
— hohe Motivationskraft und einen kooperativen Führungsstil,
— Selbstreflexion und Mut zur Positionierung, Durchsetzungsver-

mögen,
— Entscheidungsfreude und Verhandlungsgeschick.

Wir bieten Ihnen:
— einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen und

anspruchsvollen Tätigkeiten in einem tollen Team,
— fachspezifische Fortbildungsmöglichkeiten,
— ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit guter Eingruppie-

rung bei tariflicher Anrechnung von Berufszeiten und der Mög-
lichkeit zur Gewährung einer Fachkräftezulage,

— ein wertschätzendes Arbeitsklima,
— flexible Arbeitszeiten bei einer 39-Stunden-Woche, mit guter Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf einschließlich Homeoffice-Mög-
lichkeit,

— die Vorteile des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst mit u. a.
Jahressonderzahlung, 30 Tagen Urlaub, Leistungsprämie, betrieb-
liche Altersvorsorge, Entgeltumwandlung (auch für Fahrrad-Lea-
sing),

— moderne IT-Ausstattung,
— Firmenfitness.

Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben, dann freuen wir uns
über Ihre online-Bewerbung bis zum 21. 5. 2023 mit Angabe Ihres
frühestmöglichen Einstellungstermins ausschließlich über das Bewer-
bungsportal der Gemeinde Schwanewede unter:
www.schwanewede.de/Rathaus/Aktuelles/Stellenangebote.

Bei Fragen zu dem Stellenangebot wenden Sie sich gerne an die
Bürgermeisterin, Frau Christina Jantz-Herrmann, Tel. 04209 74100.

Hinweis:
Bitte haben Sie Verständnis, dass schriftliche oder per E-Mail einge-
hende Bewerbungen nicht berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und
Qualifikation nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berücksichtigt.

Informationspflicht nach Artikel 13 DSGVO für Bewerberinnen und
Bewerber:
Wir bitten Sie, die Informationen zur Erhebung Ihrer personen-
bezogenen Daten zur Kenntnis zu nehmen. Sie finden diese unter
www.schwanewede.de.

Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich
mit der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 371

Beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz ist im Referat 402 „Personal, Organi-
sation, Innere Dienste“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Arbeits-
platz

einer Sachbearbeitung (w/m/d)

zu besetzen.
Die Eingruppierung erfolgt abhängig von der jeweiligen fachlichen

Qualifikation bis in die EntgeltGr. 8 TV-L.
Das Referat 402 besteht aus den Teilreferaten „Personal“, „Organi-

sation“ und „Innere Dienste“. Der ausgeschriebene Arbeitsplatz um-
fasst die Sachbearbeitung im Aufgabenbereich des Teilreferates „Innere
Dienste“. Dazu gehören im Wesentlichen folgende Aufgaben:
Vertragsmanagement:
— Beauftragung und Überprüfung von Produkten und Dienstleis-

tungen,
— Überwachung und Abrechnung der Leistungserbringung,
— Vertrags- und Dokumentationsmanagement;
Zeiterfassung:
— Grundsatzbearbeitung der Zeiterfassung,
— Betreuung und Entwicklung der Zeiterfassungssoftware,
— Datenerfassung und Benutzerverwaltung;
Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des ML:
— Planung von internen Umzügen,
— Planung und Durchführung von „kleineren“ Baumaßnahmen (z. B.

Beauftragung von Renovierungsmaßnahmen),
— Schlüsselverwaltung;
Unterstützung im Serviceteam und bei Hausmeistertätigkeiten:
— Poststelle und Scanstelle,
— Hausmeisterdienste (nicht technisch).

Anforderungsprofil:
Voraussetzung für die Aufgabenwahrnehmung ist vorrangig der er-
folgreiche Abschluss der Berufsausbildung zur/zum Verwaltungsfach-
angestellten, des Verwaltungslehrgangs I/Angestelltenlehrgangs I oder
die Laufbahnbefähigung für das zweite Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 1, Fachrichtung Allgemeine Dienste.

Alternativ können sich auch Personen mit einer erfolgreich abge-
schlossenen Berufsausbildung zur Kauffrau für Büromanagement/
zum Kaufmann für Büromanagement oder mit einer vergleichbaren
kaufmännischen Ausbildung bewerben. Die Eingruppierung erfolgt
hier in die EntgeltGr. 6 TV-L.

Weitere Voraussetzungen:
Berufserfahrungen aus einer Tätigkeit im Gebäudemanagement oder
Inneren Dienst, vorzugsweise in einer öffentlichen Verwaltung, sind
wünschenswert. Darüber hinaus sind technische Kenntnisse, EDV-
Kenntnisse und IT-Affinität von Vorteil.

Durch die Vielschichtigkeit des Aufgabenbereiches wird ein hohes
Maß an Flexibilität, Kommunikations- und Organisationsfähigkeit so-
wie überdurchschnittliches Engagement, Verantwortungsbewusstsein
und die Bereitschaft zum selbstständigen Arbeiten erwartet.

Der Dienstposten/Arbeitsplatz ist teilzeitgeeignet.
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Das ML strebt an, in allen Bereichen und Positionen eine Unterre-
präsentanz i. S. des NGG abzubauen. Daher sind Bewerbungen von
Männern besonders erwünscht und können nach Maßgabe des § 11
NGG bevorzugt berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte Menschen sowie gleichgestellte behinderte Men-
schen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften bevorzugt berück-
sichtigt. Eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung bitte ich zur
Wahrung Ihrer Interessen bereits in der Bewerbung mitzuteilen.

Das ML ist bestrebt, den Anteil an Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen kontinuierlich zu
erhöhen. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind aus-
drücklich erwünscht.

Das ML ist im Rahmen des audit berufundfamilie® als familien-
freundlicher Arbeitgeber, u. a. durch flexible und mobile Arbeitszeit-
modelle (Telearbeit/mobile Arbeit) zertifiziert.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann bewerben Sie sich!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die uns spätestens am 21. 5. 2023

erreichen sollte. Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung unbedingt das
Aktenzeichen 402-03041-4521/2023 an.

Auf dem schnellsten Wege bewerben Sie sich über unser Online-
Bewerbungsmodul im Karriereportal Niedersachsen.

Alternativ können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Post an
das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, Referat 402, Calenberger Straße 2, 30169 Hannover,
schicken.

Bewerberinnen und Bewerber aus dem öffentlichen Dienst über-
senden bitte zusätzlich die Einverständniserklärung zur Einsicht-
nahme in Ihre Personalakte einschließlich Kontaktdaten Ihrer Perso-
nalstelle.

Für Fragen zum Arbeitsgebiet steht Ihnen Frau Kässens, Tel. 0511
120-2045, und für Fragen zum Ausschreibungsverfahren Herr Zils-
dorf, Tel. 0511 120-2016, zur Verfügung.

Um das Bewerbungsverfahren durchführen zu können, ist es not-
wendig, personenbezogene Daten zu speichern. Durch Zusendung
Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre
Daten zu Bewerbungszwecken unter Beachtung der Datenschutzvor-
schriften elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Weitere
Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Daten-
schutzerklärung unter https://www.ml.niedersachsen.de/download/
135511.
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Beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz ist im Referat 403 „Haushalt, Controlling“,
zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Dienstposten/Arbeitsplatz

einer Sachbearbeitung (w/m/d)

zu besetzen.
Der Dienstposten/Arbeitsplatz ist nach der BesGr. A 13 NBesG be-

wertet. Zurzeit steht nur eine Stelle der BesGr. A 12 NBesG zur Ver-
fügung. Die Eingruppierung erfolgt abhängig von der jeweiligen fach-
lichen Qualifikation bis in EntgeltGr. 12 TV-L.

Aufgabenbeschreibung:
Das ML und sein Geschäftsbereich sind für eine Vielzahl unter-
schiedlichster Themen zuständig, die die Menschen in Niedersach-
sen täglich bewegen. Die verlässliche und nachhaltige Produktion
von Lebensmitteln, die Entwicklung der ländlichen Räume, Tierge-
sundheit und Tierschutz, Raumordnung, Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit sind ebenso wie nachwachsende Rohstoffe
und Bioenergie, Wald, Holz und Jagd nur einige dieser Themen, die
ganz überwiegend elementare Zukunftsfragen zum sorgsamen Um-
gang mit der belebten Natur berühren. 

Im Einzelplan des ML zum niedersächsischen Landeshaushalt fin-
den all diese Themen zusammen. Das Haushaltsreferat koordiniert
die gemeldeten Bedarfe des Geschäftsbereichs im Rahmen der Haus-
haltsaufstellung, begleitet die Mittelbewirtschaftung und berät den
Geschäftsbereich in haushaltsrechtlichen Fragen ebenso wie z. B. in
grundsätzlichen Fragen des Zuwendungs- und Vergaberechts. Dabei
wird es immer wieder auch in fachliche Aspekte der ML-Arbeit ein-
bezogen. 

Der ausgeschriebene Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen
folgende Tätigkeiten:
— Grundsatzangelegenheiten der LHO,
— Bearbeitung grundsätzlicher Fragestellungen zum Zuwendungs-

recht,
— Bearbeitung aller kapitelspezifischen Fragestellungen bei Haus-

haltsaufstellung und Haushaltsführung für die Kapitel 0901 (Mi-
nisterialkapitel), 0903 (Allgemeine Bewilligungen — Erzeugung,
Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd — ausgewählte Bereiche),
0980 (Niedersächsische Landesforsten) und 0981 (Nordwestdeut-
sche Forstliche Versuchsanstalt).

Anforderungsprofil:
Voraussetzung für die Wahrnehmung des Dienstpostens/Arbeitsplat-
zes ist die Befähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2
der Laufbahn „Allgemeine Dienste“ durch den Abschluss als „Diplom-
Verwaltungswirtin/Diplom-Verwaltungswirt (FH)“, „Diplom-Verwal-

tungsbetriebswirtin/Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH)“, oder durch
einen vergleichbaren Bachelor-Abschluss eines Studiengangs der öf-
fentlichen Verwaltung. Alternativ kann die Qualifikation durch die
erfolgreiche Teilnahme an der Verwaltungsprüfung II (ehemalige An-
gestelltenprüfung II) erworben worden sein.

Der Dienstposten/Arbeitsplatz ist geprägt durch eine Vielzahl haus-
haltsrechtlicher und haushaltswirtschaftlicher Fragestellungen. Um-
fassende Kenntnisse des Landeshaushaltsrechts sind für eine erfolg-
reiche Aufgabenwahrnehmung unverzichtbar. Mehrjährige Verwal-
tungserfahrung auf diesem Rechtsgebiet sowie Grundkenntnisse im
Zuwendungsrecht und der sichere Umgang mit den Modulen des
Haushaltswirtschaftssystems sind wünschenswert.

Kollegiale Unterstützung durch das Referat wird für die Einarbei-
tung zugesichert. In begrenztem Umfang können besondere Kennt-
nisse oder Neigungen gegebenenfalls durch Aufgabentausch im Referat
berücksichtigt werden. 

Weitere Voraussetzungen:
Gesucht wird eine engagierte und kommunikationsstarke Persön-
lichkeit, die eigeninitiativ tätig wird und in der Lage ist, Sachverhalte
differenziert zu erfassen, Lösungen allgemeinverständlich darzustel-
len und unter Berücksichtigung der Belange Dritter eigenverantwort-
lich, selbstständig und ergebnisorientiert umzusetzen. Bewerberinnen/
Bewerber sollten Freude daran haben, sich in die vielfältigen The-
men des Ressorts einzuarbeiten, die hiesigen Fachreferate in haus-
haltsrechtlichen Fragen zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen
für einen möglichst effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel zu sorgen.

Der Dienstposten/Arbeitsplatz ist teilzeitgeeignet. 
Das ML strebt an, in allen Bereichen und Positionen eine Unterre-

präsentanz i. S. des NGG abzubauen. Daher sind Bewerbungen von
Frauen besonders erwünscht und können nach Maßgabe des § 11 NGG
bevorzugt berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte Menschen sowie gleichgestellte behinderte Men-
schen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften bevorzugt berück-
sichtigt. Eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung bitte ich zur
Wahrung Ihrer Interessen bereits in der Bewerbung mitzuteilen. 

Das ML ist bestrebt, den Anteil an Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen kontinuierlich zu
erhöhen. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind aus-
drücklich erwünscht.

Das ML ist im Rahmen des audit berufundfamilie® als familien-
freundlicher Arbeitgeber, u. a. durch flexible und mobile Arbeitszeit-
modelle (Telearbeit/mobile Arbeit) zertifiziert.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann bewerben Sie sich! 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die uns spätestens am 28. 5. 2023

erreichen sollte. Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung unbedingt das
Aktenzeichen 402-03041-3908/2023 an.

Auf dem schnellsten Wege bewerben Sie sich über unser Online-
Bewerbungsmodul im Karriereportal Niedersachsen.

Alternativ können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Post an
das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, Referat 402, Calenberger Straße 2, 30169 Han-
nover schicken. 

Bewerberinnen und Bewerber aus dem öffentlichen Dienst über-
senden bitte zusätzlich die Einverständniserklärung zur Einsicht-
nahme in Ihre Personalakte einschließlich Kontaktdaten Ihrer Per-
sonalstelle.

Für Fragen zum Arbeitsgebiet steht Ihnen Frau Heepe-Horstmann,
Tel. 0511 120-2069, und für Fragen zum Ausschreibungsverfahren
Herr Zilsdorf, Tel. 0511 120-2016, zur Verfügung.

Um das Bewerbungsverfahren durchführen zu können, ist es not-
wendig, personenbezogene Daten zu speichern. Durch Zusendung
Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre
Daten zu Bewerbungszwecken unter Beachtung der Datenschutzvor-
schriften elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Weitere
Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Daten-
schutzerklärung unter https://www.ml.niedersachsen.de/download/
135511.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 372

Bei der Stadt Bad Pyrmont ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die
Stelle der

Leitung (w/m/d)
für das Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung

(EntgeltGr. 12 TVöD)

zu besetzen.
Detaillierte Informationen zu dem Stellenangebot finden Sie unter

www.stadt-pyrmont.de im Bereich Karriere/Stellenangebote. Ihre Bewer-
bung senden Sie bitte im pdf-Format an personal@stadt-pyrmont.de
oder alternativ in Papierform an die Stadt Bad Pyrmont, FG Zentrale
Dienste, Rathausstraße 1, 31812 Bad Pyrmont.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 372
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Bekanntmachungen der Kommunen

Einleitung des Raumordnungsverfahrens
mit integrierter Prüfung der Umweltverträglichkeit

gemäß § 15 ROG und § 10 NROG
(„Bodenabbau Wiedelah“);

Öffentliche Bekanntmachung

Bek. d. Regionalverband Großraum Braunschweig
v. 27. 4. 2023 — 2.5.7 —

Bezug: Bek. v. 26. 4. 2023 (Nds. MBl. S. 353)

Die Bezugsbekanntmachung wird mit Wirkung vom 26. 4.
2023 durch die nachfolgende Bek. ersetzt:

Die Raulf Kies GmbH & Co. KG (Vorhabenträgerin) plant den
Neuaufschluss einer Kiessandlagerstätte in Wiedelah (Goslar)
und hat hierfür die Durchführung eines Raumordnungsver-
fahrens (ROV) beantragt.

Die Vorhabenplanung „Bodenabbau Wiedelah“, Neuauf-
schluss einer Kiessandlagerstätte, befindet sich in der Gemar-
kung Wiedelah (Steinfeld), Flur 3, Flurstück 4/1, Wiedelah
(Goslar).

Der Untersuchungsraum umfasst die Ortsteile Wiedelah und
Lengde der Stadt Goslar sowie den Ortsteil Wülperode der
Stadt Osterwieck.

Das ROV wird durch den Regionalverband Großraum
Braunschweig als unterer Landesplanungsbehörde durchge-
führt und hiermit eingeleitet.

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Das ROV schließt
die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbedeut-
samen Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 UVPG
genannten Schutzgüter entsprechend dem Planungsstand ein.

Die Verfahrensunterlagen umfassen folgende Teile:

— Bericht mit Vorhabenbeschreibung, Raumverträglichkeits-
studie, Umweltbericht (UVP-Bericht mit Beschreibung des
Vorhabens und seiner Wirkfaktoren, der Umwelt im Ein-
wirkungsbereich des Vorhabens und der zu erwartenden
erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens), Kom-
pensationsmaßnahmen, FFH-Verträglichkeits(vor)prüfung,
Bilanzierung,

— Anlage 1 Externe Gutachten,

— Anlage 2 Karten, Pläne, Schnitte,

— Anlage 3 Karten zu Kapitel 3.9,

— Anlage 4 Massenermittlung.

Die Verfahrensunterlagen können dauerhaft bis Verfah-
rensende auf der Internetseite
www.regionalverband-braunschweig.de/bodenabbau-wiedelah/
ab dem 26. 4. 2023 eingesehen werden.

Die Verfahrensunterlagen liegen ergänzend zur Internet-
veröffentlichung in der Zeit vom 19. 5. bis einschließlich
19. 6. 2023 auch in Papierform zur Einsicht für die Öffent-
lichkeit aus; Stellungnahmen, die bereits ab dem 5. 5. 2023
beim Regionalverband Großraum Braunschweig eingereicht
wurden, müssen nicht erneut abgeben werden — alle bisher
abgegebenen Stellungnahmen werden weiterhin im Raum-
ordnungsverfahren berücksichtigt.

Die Auslegung erfolgt beim Regionalverband Großraum
Braunschweig, Frankfurter Straße 2, 38122 Braunschweig,
während der Dienststunden,

montags bis donnerstags
in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr,
freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Weiterhin liegen die Verfahrensunterlagen zusätzlich im
Bürgerbüro der Stadt Goslar, Verwaltungsgebäude Charley-
Jacob-Straße 3, 38640 Goslar, während der Dienststunden,

montags bis freitags 
in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr,
montags zusätzlich 
in der Zeit von 13.45 bis 16.00 Uhr und
dienstags und donnerstags 
zusätzlich in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr
sowie im
Verwaltungsgebäude Goslarer Straße 9, 38690 Goslar (Vienen-
burg), während der Dienststunden,
dienstags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr und

14.00 bis 18.00 Uhr
in Papierform zur Einsicht für die Öffentlichkeit aus. Ein In-
formationsblatt zu den Datenschutzhinweisen, die für das
ROV gelten, wird zusammen mit den Verfahrensunterlagen
ausgelegt sowie im Internet bereitgestellt.

Bis zum 19. 7. 2023 können zu dem Vorhaben Stellungnah-
men abgegeben werden
— elektronisch an die E-Mail-Adresse

beteiligung@regionalverband-braunschweig.de
mit dem Betreff „Bodenabbau Wiedelah“,

— schriftlich an den Regionalverband Großraum Braun-
schweig, Frankfurter Straße 2, 38122 Braunschweig, oder

— zur Niederschrift beim Regionalverband Großraum
Braunschweig.

Die weitere Bearbeitung der Stellungnahmen wird verein-
facht, wenn Stellungnahmen in elektronischer Form zuge-
stellt werden. Daher sollen Stellungnahmen nach Möglich-
keit in elektronischer Form abgegeben werden.

Im Falle der Abgabe der Stellungnahme per E-Mail erhält
die oder der Stellungnehmende eine automatische Eingangs-
bestätigung des Mailprogramms. Mit Ablauf der Äußerungs-
frist sind für das ROV zu dem Vorhaben alle Äußerungen
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen.

Im Falle einer Stellungnahme werden personenbezogene
Daten für Zwecke des ROV einschließlich der Prüfung und
Abwägung der vorgebrachten Belange und der Dokumentation
des ordnungsgemäßen Verfahrens gespeichert und verarbeitet.

Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der mit
ausgelegten Datenschutzerklärung oder online unter
www.regionalverband-braunschweig.de/bodenabbau-wiedelah/
zu finden.

Die Landesplanungsbehörde kann der Vorhabenträgerin
und den von ihr Beauftragten die im Beteiligungsverfahren
eingegangenen Stellungnahmen und Äußerungen zur Verfü-
gung stellen, um eine Erwiderung zu ermöglichen; die An-
forderungen an die Übermittlung personenbezogener Daten
nach der DSGVO und § 5 NDSG bleiben unberührt.

Eine zusammenfassende Darstellung der vorgebrachten
Stellungnahmen und Äußerungen erfolgt in der Landespla-
nerischen Feststellung. Eine individuelle Beantwortung der
Äußerungen ist nicht vorgesehen. Das ROV schließt gemäß
§ 11 Abs. 1 NROG mit einer Landesplanerischen Feststellung
ab. Die Landesplanerische Feststellung trifft u. a. eine Aus-
sage dazu, ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung übereinstimmt. Sie ist bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen, die den im ROV beurteilten Ge-
genstand betreffen, sowie bei Genehmigungen, Planfeststel-
lungen und sonstigen behördlichen Entscheidungen über
die Zulässigkeit des Vorhabens zu berücksichtigen (vgl. § 11
Abs. 5 NROG).

Nach Abschluss des ROV wird eine Ausfertigung der Lan-
desplanerischen Feststellung einen Monat zur Einsicht aus-
gelegt. Ort und Zeit der Auslegung werden öffentlich bekannt
gemacht. Außerdem erfolgt eine Veröffentlichung im Inter-
net, die ebenfalls bekannt gemacht wird.

— Nds. MBl. Nr. 16/2023 S. 373





  

20.03.2023 
 

Beschluss 
 

des Koordinierungsrates (Sitzung am 20.03.2023)  
 

für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 

Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“. 

 

Beschlusspunkte zum „Leipziger Modellansatz“ 

Die nachfolgenden Beschlusspunkte bilden die zentrale Grundlage für die jeweiligen 

Beschlussfassungen der 16 Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände sowie 

der Branchenorganisationen VDV, DTV-G, BDO und BSN. Damit soll bundesweit eine 

gemeinsame Vorgehensweise bei der Umsetzung des Deutschlandtickets in Bezug auf 

die Zuscheidung der Tarifeinnahmen aus dem Verkauf des Deutschlandtickets sicher-

gestellt werden.  

 

1. Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets (D-Ticket) als bundesweit gültiges Tarif-

produkt – entsprechend des „Entwurfs eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Re-

gionalisierungsgesetzes der Bundesregierung“ – für den Nahverkehr durch die teilneh-

menden Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortliche Aufgabenträger verpflichten 

sich alle Tarifgeber bzw. Unternehmen auf die Anwendung eines gemeinsamen Zu-

scheidungsverfahrens für das D-Ticket.  

 

2. Das anzuwendende Zuscheidungsverfahren soll alle Tarifeinnahmen aus dem Kern-

produkt des D-Tickets sowie alle Einnahmen aus bundesweit geltenden kundengrup-

penspezifischen Angeboten im Rahmen des D-Tickets umfassen. Dazu zählen sämtli-

che Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der Höhe des festgelegten Preises 

des D-Tickets.  

 

3. Der nachweisbare Nachteil, welcher sich für die Verkehrsunternehmen (VU) und erlös-

verantwortliche Aufgabenträger aus dem Saldo der bisherigen und künftigen Gesamt-

einnahmen (inkl. der Fahrgeldsurrogate) ergibt, wird jährlich unter Berücksichtigung 

der ihnen jeweils zugeschiedenen Einnahmen aus dem D-Ticket ermittelt und nach der 

politischen Verständigung der Ministerpräsidentenkonferenz vom 02.11.2022 und 

08.12.2022 durch den Bund und die Länder rechtskonform ausgeglichen. Die Länder 

werden entsprechend des jeweilig in den Ländern entstandenen Schadens die erhal-

tenen Bundesmittel untereinander umverteilen.  

 

4. Der „Leipziger Modellansatz“ formuliert für das EAV-Umsetzungskonzept zum D-Ticket 

ein „Marktorientiertes Innovationsmodell (in drei Stufen)“. Das Modell setzt einen deut-



  

  

lichen Vertriebsanreiz für die Kundenbetreuung im jeweiligen Bediengebiet des Tarif-

gebers und verhindert gleichzeitig einen aggressiven Vertriebswettbewerb in der Bran-

che.  

 

5. Stufe 1 in 2023: Zur Absicherung des Starts für das D-Ticket wird für das Rumpfjahr 

2023 eine pragmatische Herangehensweise gewählt, bei der grundsätzlich jeder Tarif-

geber die Einnahmen aus den dort erzielten Verkäufen ausschließlich unter den ihm 

angeschlossen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern verteilt . Dazu kommen die 

jeweiligen Regelungen der Tarifgeber (z. B. Verbünde und Tarifgemeinschaften) zur 

Anwendung. D-Tickets verkaufende Unternehmen, die Fahrausweise für mehrere Ta-

rifgeber vertreiben, melden an die jeweiligen Tarifgeber. Sie stimmen sich in Zweifels-

fragen auf Verlangen mit den betroffenen Tarifgebern und Ländern ab, über welchen 

Tarifgeber die Einnahme an die anderen Länder verteilt wird. Hierbei können die Ein-

nahmen auch anteilig auf mehrere Tarifgeber/Länder verteilt werden, wobei die Ein-

nahmen nach Ziffer 2, welche klar zuordenbar sind, den jeweiligen Tarifgebern/Länder 

vollständig zugeordnet werden. Die Steuerung über ein Monitoring verhindert Markt-

verwerfungen und überschießende Einnahmen. Im Bedarfsfall können nach Beschluss 

der Länder bei Marktverwerfungen auch in 2023 sowohl unterjährig als auch in der 

Abrechnung des Gesamtjahres Umverteilungen zwischen den Ländern durchgeführt 

werden. Unternehmen und erlösverantwortliche Aufgabenträger, die durch Fahrgeld-

zuscheidungen aus dem D-Ticket keinen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen 

müssen, sind zu verpflichten, die den Soll-Einnahmewert 2023 laut Muster-Richtlinie 

übersteigenden Betrag innerhalb des Bundeslandes abzuführen. Sollte das Bundes-

land in Summe keinen Nachteilsausgleich benötigen, erfolgt die Abführung der über-

steigenden Fahrgeldbeträge in andere Bundesländer im Rahmen eines Länderausglei-

ches. 

 

6. Parallel werden in 2023 die technischen, organisatorischen und juristischen Grundla-

gen für die 2. Stufe des Leipziger Modellansatzes als erste Phase eines marktorien-

tierten Einnahmenaufteilungsverfahren gemeinsam von Ländern und Branche (erlös-

verantwortliche Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, Tarifverbünde etc.)  geschaf-

fen. 

 

7. Stufe 2 in 2024/25: In der Stufe 2 wird eine marktorientierte Aufteilung der Einnahmen 

etabliert. Dabei erfolgt eine Zuscheidung aller durch die Tarifgeber erzielten  D-Ticket-

Einnahmen auf die Bundesländer nach dem Wohnortprinzip mit anschließender Kor-

rektur auf Grundlage von Balancefaktoren (z. B. für Tourismus, Transit). Der Anteil für 

den Balancepool ist auf Basis einer Evaluation zum D-Ticket im Jahr 2023 zu ermitteln. 

Die Methodik der Evaluation und Verteilung der Einnahmen aus dem durch die Korrek-

tur gefüllten Balancepool ist per Beschluss der Länder zu regeln. Innerhalb der Bun-

desländer erfolgt die Verteilung der Einnahmen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Tariforganisationen vor Ort. Die Verteilung der Einnahmen innerhalb der Bundesländer 

kann sich ebenfalls an dem Wohnortprinzip orientieren und der DTV sowie etwaige 

Landestarife können ihren bisherigen relativen Einnahmeanteil vorab erhalten. Die 

konkrete Ausgestaltung der Einnahmeaufteilung zwischen den Unternehmen und er-

lösverantwortlichen Aufgabenträgern in den Ländern obliegt den Akteuren in den Län-

dern. In ländergrenzenüberschreitenden Tarifräumen kann es durch die Anwendung 

der jeweiligen Einnahmenaufteilungsregelungen vor Ort zu nachträglichen Einnah-



  

  

menverschiebungen zwischen den Ländern kommen. Auf Basis der vorgenannten Ver-

fahrensweise wird der abschließende Nachteilsausgleich ermittelt. Da eine Einnahme-

zuscheidung des D-Tickets in Stufe 2 auch zu überschießenden Einnahmen führen 

kann, sind die Unternehmen und erlösverantwortlichen Aufgabenträger wie in Stufe 1 

zu verpflichten, den Einnahme-Soll-Wert des jeweiligen Jahres übersteigenden Ein-

nahmebetrag an einen anderen Tarifgeber des jeweiligen Landes abzuführen.   

 

8. Für die Stufen 1 und 2 ist in Bezug auf das Kernprodukt des D-Tickets sowie alle Ein-

nahmen aus bundesweit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im Rah-

men des D-Tickets eine Vertriebsprovision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzu-

sehen. Neben den aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in 

den Stufen 1 und 2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von Deutschlandti-

ckets an Neukunden nicht geben.   

Vertragliche Vertriebsregelungen in den Tariforganisationen und Tarifkooperationen 

sind davon unberührt. Alle Beteiligten haben das gleiche Verständnis, dass ein Aus-
gleich von Umsatzveränderungen aus reduzierten oder ersparten Provisionen über ge-

eignete rechtliche Mechanismen (über den Ausgleichsmechanismus der Richtlinie o-
der ein Ausgleich innerhalb der Tariforganisation) für Stufe 1 und 2 sicherzustellen ist.  

Die vollständigen Einnahmen aus dem D-Ticket werden ohne Abzug von vertrieblichen 

Aufwendungen in das Zuscheidungsverfahren für das D-Ticket eingespeist und den 
Ist-Einnahmen laut Richtlinie zum Ausgleich des Nachteils zugerechnet.    

Im Zuge der Evaluation und der Festlegungen zur neuen EAV in Stufe 3 sind geeignete 
Finanzierungs- und/oder Vergütungsmodelle für den Vertrieb zu prüfen. 

Sofern es in Stufe 2 zu erheblichen Abweichungen zw. Einnahmenanspruch und den 

realisierten kassentechnischen Einnahmen der jeweiligen Tariforganisationen respek-

tive deren Unternehmen kommt, werden die Branche und die Länder Gespräche mit 

dem Ziel aufnehmen, diese erheblichen Unwuchten auszugleichen.  

 

9. Für das praktische Funktionieren des D-Tickets und der Ausgleichsleistungen ist eine 

ausreichende Verbindlichkeit der Regelungen erforderlich, auf die die Länder, die Auf-

gabenträger und die Branchenorganisationen hinwirken. Für notwendige Einnahmeab-

führungen gelten die in den Ziffern 5 und 7 definierten Regelungen.   

 

10. Stufe 3 voraussichtlich ab 2026: Auf Basis der Erfahrungen in den Jahren 2023 bis 

2025 wird mit Wirkung zum 01.01.2026 ein grundsätzlich nachfrageorientiertes Ein-

nahmeaufteilungsverfahren zur Anwendung gebracht. Das entsprechende Verfahren 

wird gemeinsam von den Ländern mit der Branche entwickelt und dem Koordinierungs-

rat zur Beschlussfassung vorgelegt.   
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